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VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen
Teil A:

Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von
Bauleistungen

Abschnitt 1

Basisparagraphen

§ 1
Bauleistungen

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand gehalten,
geändert oder beseitigt wird.

§ 2
Grundsätze der Vergabe

1. Bauleistungen sind an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu
angemessenen Preisen zu vergeben. Der Wettbewerb soll die Regel sein. Ungesunde
Begleiterscheinungen, wie z. B. wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen, sind zu bekämpfen.

2. Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmer diskriminiert werden.

3. Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit gefördert wird.

§ 3
Arten der Vergabe

1. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach
öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmern zur Einreichung von
Angeboten vergeben.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach
Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmern zur Einreichung von Angeboten vergeben,
gegebenenfalls nach öffentlicher Aufforderung, Teilnahmeanträge zu stellen (Beschränkte
Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb).

(3)  Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen ohne ein förmliches Verfahren vergeben.

2. Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, wenn nicht die Eigenart der Leistung oder besondere
Umstände eine Abweichung rechtfertigen.

3. (1)  Beschränkte Ausschreibung ist zulässig,

a) wenn die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand
verursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder dem Wert der Leistung im
Missverhältnis stehen würde,

b) wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,
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c) wenn die Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhaltung)
unzweckmäßig ist.

(2)  Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zulässig,

a) wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmern in
geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außergewöhnliche Zuverlässigkeit
oder Leistungsfähigkeit (z. B. Erfahrung, technische Einrichtungen oder fachkundige
Arbeitskräfte) erforderlich ist,

b) wenn die Bearbeitung des Angebots wegen der Eigenart der Leistung einen außergewöhnlich
hohen Aufwand erfordert.

4. Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte
Ausschreibung unzweckmäßig ist, besonders

a) weil für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besondere Erfahrung oder
Geräte) nur ein bestimmter Unternehmer in Betracht kommt,

b) weil die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht eindeutig und erschöpfend
festgelegt werden kann,

c) weil sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne Nachteil
trennen lässt,

d) weil die Leistung besonders dringlich ist,

e) weil nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Ausschreibung eine
erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht,

f) weil die auszuführende Leistung Geheimhaltungsvorschriften unterworfen ist.

§ 4
Einheitliche Vergabe, Vergabe nach Losen

1. Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zweifelsfreie
umfassende Gewährleistung erreicht wird; sie sollen daher in der Regel mit den zur Leistung
gehörigen Lieferungen vergeben werden.

2. Umfangreiche Bauleistungen sollen möglichst in Lose geteilt und nach Losen vergeben werden
(Teillose).

3. Bauleistungen verschiedener Handwerks- oder Gewerbezweige sind in der Regel nach
Fachgebieten oder Gewerbezweigen getrennt zu vergeben (Fachlose). Aus wirtschaftlichen oder
technischen Gründen dürfen mehrere Fachlose zusammen vergeben werden.

§ 5
Leistungsvertrag, Stundenlohnvertrag, Selbstkostenerstattungsvertrag

1. Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird
(Leistungsvertrag), und zwar:

a) in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleistungen, deren
Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen
anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),

b) in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart und
Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu rechnen ist
(Pauschalvertrag).

2. Bauleistungen geringeren Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verursachen, dürfen im
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Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag).

3. (1)  Bauleistungen größeren Umfangs dürfen ausnahmsweise nach Selbstkosten vergeben
werden, wenn sie vor der Vergabe nicht eindeutig und so erschöpfend bestimmt werden können, dass
eine einwandfreie Preisermittlung möglich ist (Selbstkostenerstattungsvertrag).

(2)  Bei der Vergabe ist festzulegen, wie Löhne, Stoffe, Gerätevorhaltung und andere Kosten
einschließlich der Gemeinkosten zu vergüten sind und der Gewinn zu bemessen ist.

(3)  Wird während der Bauausführung eine einwandfreie Preisermittlung möglich, so soll ein
Leistungsvertrag abgeschlossen werden. Wird das bereits Geleistete nicht in den Leistungsvertrag
einbezogen, so ist auf klare Leistungsabgrenzung zu achten.

§ 6
Angebotsverfahren

1. Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bewerber die Preise, die er für seine
Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise im Angebot
anzugeben hat.

2. Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise dem Auf- und
Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig wiederkehrenden
Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, angewandt werden.

§ 7
Mitwirkung von Sachverständigen

1. Ist die Mitwirkung von besonderen Sachverständigen zweckmäßig, um

a) die Vergabe, insbesondere die Verdingungsunterlagen, vorzubereiten oder

b) die geforderten Preise einschließlich der Vergütungen für Stundenlohnarbeiten
(Stundenlohnzuschläge, Verrechnungssätze) zu beurteilen oder

c) die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu begutachten,

so sollen die Sachverständigen von den Berufsvertretungen vorgeschlagen werden; diese
Sachverständigen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar an der betreffenden Vergabe beteiligt sein.

2. Sachverständige im Sinne von Nummer 1 sollen in geeigneten Fällen auf Antrag der
Berufsvertretungen gehört werden, wenn dem Auftraggeber dadurch keine Kosten entstehen.

§ 8
Teilnehmer am Wettbewerb

1. Alle Bewerber oder Bieter sind gleich zu behandeln. Der Wettbewerb darf insbesondere nicht auf
Bewerber beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.

2. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung sind die Unterlagen an alle Bewerber abzugeben, die sich
gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung sollen im Allgemeinen nur 3 bis 8 geeignete Bewerber
aufgefordert werden. Werden von den Bewerbern umfangreiche Vorarbeiten verlangt, die einen
besonderen Aufwand erfordern, so soll die Zahl der Bewerber möglichst eingeschränkt werden.

(3)  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den Bewerbern möglichst
gewechselt werden.

3. (1)  Von den Bewerbern oder Bietern dürfen zum Nachweis ihrer Eignung (Fachkunde,
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Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) Angaben verlangt werden über

a) den Umsatz des Unternehmers in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er
Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten
Aufträgen,

b) die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,

c) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich
beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen,

d) die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende
technische Ausrüstung,

e) das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal,

f) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes,

g) andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Nachweise.

Als Nachweise nach den Buchstaben a, c und f sind auch von der zuständigen Stelle ausgestellte
Bescheinigungen zulässig, aus denen hervorgeht, dass der Unternehmer in einer amtlichen Liste in
einer Gruppe geführt wird, die den genannten Leistungsmerkmalen entspricht.

(2)  Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige Gründe dafür bestehen.

(3)  Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die Nachweise zu
bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren spätere Anforderung vorbehalten
wird. Bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass
die Nachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden.

4. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Aufforderung zur
Angebotsabgabe die Eignung der Bewerber zu prüfen. Dabei sind die Bewerber auszuwählen, deren
Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet; dies
bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und
über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.

5. (1)  Von der Teilnahme am Wettbewerb dürfen Unternehmer ausgeschlossen werden,

a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse
abgelehnt wurde,

b) deren Unternehmen sich in Liquidation befinden,

c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit als Bewerber
in Frage stellt,

d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben,

e) die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben,

f) die sich nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet haben.

(2)  Der Auftraggeber darf von den Bewerbern oder Bietern entsprechende Bescheinigungen der
zuständigen Stellen oder Erklärungen verlangen.

(3)  Der Nachweis, dass Ausschlussgründe im Sinne von Absatz 1 nicht vorliegen, kann auch durch
eine Bescheinigung nach Nummer 3 Abs. 2 geführt werden, es sei denn, dass dies widerlegt wird.
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6. Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten und ähnliche
Einrichtungen sowie Betriebe der öffentlichen Hand und Verwaltungen sind zum Wettbewerb mit
gewerblichen Unternehmern nicht zuzulassen.

§ 9
Beschreibung der Leistung

Allgemeines

1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche
Vorarbeiten berechnen können. Bedarfspositionen (Eventualpositionen) dürfen nur ausnahmsweise in
die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in
dem unbedingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.

2. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und
Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im
Voraus schätzen kann.

3. (1)  Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden
Umstände festzustellen und in den Verdingungsunterlagen anzugeben.

(2)  Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fertigen
Leistung anzugeben.

(3)  Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z. B. Boden- und
Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass der Bewerber ihre Auswirkungen auf die bauliche
Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen kann.

(4)  Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu beachten.

4. (1)  Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen zu beachten.

(2)  Die technischen Anforderungen (siehe Anhang TS Nr. 1) sind in den Verdingungsunterlagen
unter Bezugnahme auf gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikationen festzulegen; das sind

– in innerstaatliche Normen übernommene europäische Normen (siehe Anhang TS Nr. 1.3),

– europäische technische Zulassungen (siehe Anhang TS Nr. 1.4),

– gemeinsame technische Spezifikationen (siehe Anhang TS Nr. 1.5).

(3)  Von der Bezugnahme auf eine gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikation kann
abgesehen werden, wenn

– die gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikation keine Regelungen zur Feststellung der
Übereinstimmung der technischen Anforderungen an die Bauleistung, das Material oder das
Bauteil enthält, z. B. weil keine geeignete Prüfnorm vorliegt oder der Nachweis nicht mit
angemessenen Mitteln auf andere Weise erbracht werden kann,

– der Auftraggeber zur Verwendung von Stoffen und Bauteilen gezwungen würde, die mit von ihm
bereits benutzten Anlagen inkompatibel sind oder wenn die Anwendung der technischen
Spezifikationen unverhältnismäßig hohe Kosten oder technische Schwierigkeiten verursachen
würde. Diese Abweichungsmöglichkeit darf nur im Rahmen einer klar definierten und schriftlich
festgelegten Strategie mit der Verpflichtung zur Übernahme gemeinschaftsrechtlicher
Spezifikationen innerhalb einer bestimmten Frist in Anspruch genommen werden,

– das betreffende Vorhaben von wirklich innovativer Art ist und die Anwendung der
gemeinschaftsrechtlichen technischen Spezifikationen nicht angemessen wäre.

(4)  Falls keine gemeinschaftsrechtliche Spezifikation vorliegt, gilt Anhang TS Nr. 2.
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5. (1)  Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und Bezugsquellen
dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die Art der geforderten
Leistung gerechtfertigt ist.

(2)  Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen, Warenzeichen,
Patente) dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleichwertiger Art“, verwendet
werden, wenn eine Beschreibung durch hinreichend genaue, allgemeinverständliche Bezeichnungen
nicht möglich ist.

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

6. Die Leistung soll in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe
(Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis beschrieben werden.

7. Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzustellen oder
anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch Mengen- oder statische
Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung maßgebend sein sollen, sind
eindeutig zu bezeichnen.

8. Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen oder der
gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Nr. 1 VOB/B), brauchen nicht
besonders aufgeführt zu werden.

9. Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ordnungszahl
(Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer technischen Beschaffenheit
und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. Ungleichartige Leistungen sollen unter
einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung
gegenüber einer anderen für die Bildung eines Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.

Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

10. Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von Nummer 6 zusammen
mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die
technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechte Lösung der Bauaufgabe zu
ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden.

11. (1)  Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die Bewerber
alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingungen und Umstände
erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten
technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind,
sowie gegebenenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise
offen gelassen sind.

(2)  Die Nummern 7 bis 9 gelten sinngemäß.

12. (1)  Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den
Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie eine
eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung — gegebenenfalls mit Mengen-
und Preisangaben für Teile der Leistung — umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und
Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er

a) die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Mengen,
entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Verdingungsunterlagen
anzugebenden Mengentoleranz vertritt und dass er

b) etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht bestimmt werden
können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) — erforderlichenfalls anhand von
Plänen und Mengenermittlungen — begründet.
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§ 10
Vergabeunterlagen

1. (1)  Die Vergabeunterlagen bestehen aus

a) dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Bewerbungsbedingungen
(§ 10 Nr. 5), und

b) den Verdingungsunterlagen (§§ 9 und 10 Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 2 bis 4).

(2)  In den Verdingungsunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für
die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche
Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie
Bestandteile des Vertrags werden sollen.

2. (1)  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie dürfen von
Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen
Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen
Vertragsbedingungen nicht widersprechen.

(2)  Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und etwaige
Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu ergänzen. In diesen
sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in
denen dort besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die
Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.

3. Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie
dürfen von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen
Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die
Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung
festzulegen.

4. (1)  In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen
sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:

a) Unterlagen (§ 20 Nr. 3, § 3 Nr. 5 und 6 VOB/B),

b) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und
Energieanschlüssen (§ 4 Nr. 4 VOB/B),

c) Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Nr. 8 VOB/B),

d) Ausführungsfristen (§ 11, § 5 VOB/B),

e) Haftung (§ 10 Nr. 2 VOB/B),

f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 12, § 11 VOB/B),

g) Abnahme (§ 12 VOB/B),

h) Vertragsart (§ 5), Abrechnung (§ 14 VOB/B),

i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),

j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),

k) Sicherheitsleistung (§ 14, § 17 VOB/B),

l) Gerichtsstand (§ 18 Nr. 1 VOB/B),

m) Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
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n) Änderung der Vertragspreise (§ 15).

(2)  Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Gewährleistung (§ 13, § 13 Nr. 1,
4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten,
Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den
Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte
Voraussetzungen im Sinne von § 13 gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

5. (1)  Für die Versendung der Verdingungsunterlagen (§ 17 Nr. 3) ist ein Anschreiben
(Aufforderung zur Angebotsabgabe) zu verfassen, das alle Angaben enthält, die außer den
Verdingungsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig sind.

(2)  In dem Anschreiben sind insbesondere anzugeben:

a) Art und Umfang der Leistung sowie der Ausführungsort,

b) etwaige Bestimmungen über die Ausführungszeit,

c) Bezeichnung (Anschrift) der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle und der den Zuschlag
erteilenden Stelle,

d) Name und Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen
werden können,

e) gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgelts für die Übersendung dieser
Unterlagen,

f) Art der Vergabe (§ 3),

g) etwaige Ortsbesichtigungen,

h) gegebenenfalls Zulassung von digitalen Angeboten und Verfahren zu ihrer Ver- und
Entschlüsselung,

i) genaue Aufschrift der schriftlichen Angebote oder Bezeichnung der digitalen Angebote,

j) gegebenenfalls auch Anschrift, an die digitale Angebote zu richten sind,

k) Ort und Zeit des Eröffnungstermins (Ablauf der Angebotsfrist, § 18 Nr. 2) sowie Angabe, welche
Personen zum Eröffnungstermin zugelassen sind (§ 22 Nr. 1 Satz 1),

l) etwa vom Auftraggeber zur Vorlage für die Beurteilung der Eignung des Bieters verlangte
Unterlagen (§ 8 Nr. 3 und 4),

m) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,

n) Änderungsvorschläge und Nebenangebote (vgl. Absatz 4),

o) etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose und Vergabe der Lose an verschiedene Bieter,

p) Zuschlags- und Bindefrist (§ 19),

q) sonstige Erfordernisse, die die Bewerber bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen,

r) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind
(z. B. § 16 VOB/B),

s) die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann.

(3)  Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen anzugeben, die sie
an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigen.
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(4)  Wenn der Auftraggeber Änderungsvorschläge oder Nebenangebote wünscht oder nicht zulassen
will, so ist dies anzugeben; ebenso ist anzugeben, wenn Nebenangebote ohne gleichzeitige Abgabe
eines Hauptangebots ausnahmsweise ausgeschlossen werden. Von Bietern, die eine Leistung
anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den
Verdingungsunterlagen geregelt ist, sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu verlangen.

(5)  Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die die Bewerber bei
der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Bewerbungsbedingungen zusammenfassen
und dem Anschreiben beifügen.

6. Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs im
schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das
Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1027 Abs. 2
Zivilprozessordnung auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.

§ 11
Ausführungsfristen

1. (1)  Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingungen und
etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorbereitung ist dem
Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.

(2)  Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen.

(3)  Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist (§ 5 Nr.
2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter
billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in
den Verdingungsunterlagen festzulegen.

2. (1)  Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für in sich
abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.

(2)  Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmer sicher ineinander
greifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wichtigen Einzelfristen als
vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet werden.

3. Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder anderen
Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.

4. Der Auftraggeber darf in den Verdingungsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugsschadens
(§ 5 Nr. 4 VOB/B) vorsehen; sie soll 5 v. H. der Auftragssumme nicht überschreiten. Der Nachweis
eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 12
Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen

1. Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur auszubedingen, wenn die
Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu
halten.

2. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn die Fertigstellung vor Ablauf
der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 13
Gewährleistung

(1)  Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Nr. 4 VOB/B der Allgemeinen Vertragsbedingungen
sollen nur vorgesehen werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen
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Fällen sind alle Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel
wahrscheinlich erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden
können, aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der
Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche.

§ 14
Sicherheitsleistung

1. Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der Leistung
voraussichtlich nicht eintreten oder wenn der Auftragnehmer hinreichend bekannt ist und genügende
Gewähr für die vertragsgemäße Leistung und die Beseitigung etwa auftretender Mängel bietet. Bei
Beschränkter Ausschreibung sowie bei Freihändiger Vergabe sollen Sicherheitsleistungen in der
Regel nicht verlangt werden.

2. Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren Zeitpunkt
vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewahren. Die Sicherheit für
die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll 5 v. H. der Auftragssumme nicht
überschreiten. Die Sicherheit für die Gewährleistung soll 3 v. H. der Abrechnungssumme nicht
überschreiten.

§ 15
Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt oder
Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den
Verdingungsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind festzulegen.

§ 16
Grundsätze der Ausschreibung

1. (1)  Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Verdingungsunterlagen
fertiggestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden
kann.

2. Ausschreibungen für vergabefremde Zwecke (z. B. Ertragsberechnungen) sind unzulässig.

§ 17
Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen

1. (1)  Öffentliche Ausschreibungen sind bekannt zu machen, z. B. in Tageszeitungen, amtlichen
Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften.

(2)  Diese Bekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten:

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers
(Vergabestelle),

b) gewähltes Vergabeverfahren,

c) Art des Auftrags, der Gegenstand der Ausschreibung ist,

d) Ort der Ausführung,

e) Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage,

f) falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der
einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen,
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g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch
Planungsleistungen gefordert werden,

h) etwaige Frist für die Ausführung,

i) Name und Anschrift der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen und zusätzlichen Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können, falls die Unterlagen auch digital eingesehen und
angefordert werden können, ist dies anzugeben,

j) gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgelts für die Übersendung dieser
Unterlagen,

k) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote,

l) Anschrift, an die die Angebote schriftlich auf direktem Weg oder per Post zu richten sind,
gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote digital zu richten sind,

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen,

n) Personen, die bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen,

o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote,

p) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten,

q) wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie
enthalten sind,

r) gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben
muss,

s) verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters,

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist,

u) gegebenenfalls Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten,

v) sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur
Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann.

2. (1)  Bei Beschränkten Ausschreibungen nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb sind die
Unternehmer durch Bekanntmachungen, z. B. in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern
oder Fachzeitschriften, aufzufordern, ihre Teilnahme am Wettbewerb zu beantragen.

(2)  Diese Bekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten:

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers
(Vergabestelle),

b) gewähltes Vergabeverfahren,

c) Art des Auftrags, der Gegenstand der Ausschreibung ist,

d) Ort der Ausführung,

e) Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage,

f) falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der
einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen,

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch
Planungsleistungen gefordert werden,
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h) etwaige Frist für die Ausführung,

i) gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben
muss,

j) Ablauf der Einsendefrist für die Anträge auf Teilnahme,

k) Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind,

l) Sprache, in der diese Anträge abgefasst sein müssen,

m) Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden,

n) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten,

o) wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die Vorschriften, in denen sie enthalten
sind,

p) mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde,
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) des Bewerbers,

q) gegebenenfalls Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten,

r) sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur
Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann.

3. Anträge auf Teilnahme sind auch dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telegramm,
Fernschreiben, Fernkopierer, Telefon oder in sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern
die sonstigen Teilnahmebedingungen erfüllt sind.

4. (1)  Die Vergabeunterlagen sind den Bewerbern in kürzestmöglicher Frist und in geeigneter
Weise zu übermitteln.

(2)  Die Vergabeunterlagen sind bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem
Teilnahmewettbewerb an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden.

5. Jeder Bewerber soll die Leistungsbeschreibung doppelt und alle anderen für die Preisermittlung
wesentlichen Unterlagen einfach erhalten. Wenn von den Unterlagen (außer der
Leistungsbeschreibung) keine Vervielfältigungen abgegeben werden können, sind sie in
ausreichender Weise zur Einsicht auszulegen, wenn nötig nicht nur am Geschäftssitz des
Auftraggebers, sondern auch am Ausführungsort oder an einem Nachbarort.

6. Die Namen der Bewerber, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, sind geheim
zu halten.

7. (1)  Erbitten Bewerber zusätzliche sachdienliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen, so sind
die Auskünfte unverzüglich zu erteilen.

(2)  Werden einem Bewerber wichtige Aufklärungen über die geforderte Leistung oder die
Grundlagen der Preisermittlung gegeben, so sind sie auch den anderen Bewerbern unverzüglich
mitzuteilen, soweit diese bekannt sind.

§ 18
Angebotsfrist, Bewerbungsfrist

1. Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende Angebotsfrist
vorzusehen, auch bei Dringlichkeit nicht unter 10 Kalendertagen. Dabei ist insbesondere der
zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von Unterlagen für die
Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen.

2. Die Angebotsfrist läuft ab, sobald im Eröffnungstermin der Verhandlungsleiter mit der Öffnung der
Angebote beginnt.
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3. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder
digital zurückgezogen werden.

4. Für die Einreichung von Teilnahmeanträgen bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem
Teilnahmewettbewerb ist eine ausreichende Bewerbungsfrist vorzusehen.

§ 19
Zuschlags- und Bindefrist

1. Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Eröffnungstermin.

2. Die Zuschlagsfrist soll so kurz wie möglich und nicht länger bemessen werden, als der
Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 23 bis 25) benötigt. Sie soll nicht
mehr als 30 Kalendertage betragen; eine längere Zuschlagsfrist soll nur in begründeten Fällen
festgelegt werden. Das Ende der Zuschlagsfrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen.

3. Es ist vorzusehen, dass der Bieter bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden
ist (Bindefrist).

4. Die Nummern 1 bis 3 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend.

§ 20
Kosten

1. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung darf für die Leistungsbeschreibung und die anderen
Unterlagen ein Entgelt gefordert werden. Dieses Entgelt darf nicht höher sein als die Selbstkosten des
Auftraggebers für die Vervielfältigung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie
der Kosten der postalischen Versendung an die betreffenden Bieter; dies gilt auch bei digitaler
Übermittlung. In der Bekanntmachung (§ 17 Nr. 1) ist anzugeben, wie hoch es ist und dass es nicht
erstattet wird.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterlagen unentgeltlich
abzugeben.

2. (1)  Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch der
Auftraggeber, dass der Bewerber Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Berechnungen,
Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbesondere in den Fällen des § 9 Nr. 10
bis 12, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung
festzusetzen. Ist eine Entschädigung festgesetzt, so steht sie jedem Bieter zu, der ein der
Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat.

(2)  Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend.

3. Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen eigenen
Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 23 und 25) verwenden.
Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung.

§ 21
Form und Inhalt der Angebote

1. (1)  Die Angebote müssen schriftlich eingereicht und unterzeichnet sein. Daneben kann der
Auftraggeber mit digitaler Signatur im Sinne des Signaturgesetzes versehene digitale Angebote
zulassen, die verschlüsselt eingereicht werden müssen. Die Angebote sollen nur die Preise und die
geforderten Erklärungen enthalten. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen
zweifelsfrei sein.

(2)  Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig.

(3)  Der Auftraggeber soll allgemein oder im Einzelfall zulassen, dass Bieter für die Angebotsabgabe
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eine selbstgefertigte Abschrift oder stattdessen eine selbst gefertigte Kurzfassung des
Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift
des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich schriftlich anerkennen; Kurzfassungen müssen
jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen
Nummern wie in der Urschrift, wiedergeben.

(4)  Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.

2. Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten
werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

3. Die Anzahl von Nebenangeboten oder Änderungsvorschlägen ist an einer vom Auftraggeber in
den Verdingungsunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Änderungsvorschläge oder
Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet
werden.

4. Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom Auftraggeber
in den Verdingungsunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.

5. (1)  Bietergemeinschaften haben eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den
Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu bezeichnen.

(2)  Fehlt die Bezeichnung im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.

6. Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Nummern 1 bis 5
in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 22
Eröffnungstermin

1. Bei Ausschreibungen ist für die Öffnung und Verlesung (Eröffnung) der Angebote ein
Eröffnungstermin abzuhalten, in dem nur die Bieter und ihre Bevollmächtigten zugegen sein dürfen.
Bis zu diesem Termin sind die auf direktem Weg oder per Post schriftlich zugegangenen Angebote,
die beim Eingang auf dem ungeöffneten Umschlag zu kennzeichnen sind, unter Verschluss zu halten;
entsprechend sind digitale Angebote zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren.

2. Zur Eröffnung zuzulassen sind nur Angebote, die dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ersten
Angebots vorliegen.

3. (1)  Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unversehrt ist
und die digitalen Angebote verschlüsselt sind.

(2)  Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Eröffnungstermin
gekennzeichnet. Name und Wohnort der Bieter und die Endbeträge der Angebote oder ihrer einzelnen
Abschnitte, ferner andere den Preis betreffende Angaben werden verlesen. Es wird bekannt gegeben,
ob und von wem Änderungsvorschläge oder Nebenangebote eingereicht sind. Weiteres aus dem
Inhalt der Angebote soll nicht mitgeteilt werden.

(3)  Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.

4. (1)  Über den Eröffnungstermin ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist zu verlesen; in ihr ist zu
vermerken, dass sie verlesen und als richtig anerkannt worden ist oder welche Einwendungen
erhoben worden sind.

(2)  Sie ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben; die anwesenden Bieter und Bevollmächtigten
sind berechtigt, mit zu unterzeichnen.

5. Angebote, die bei der Öffnung des ersten Angebots nicht vorgelegen haben (Nummer 2), sind in
der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und die etwa
bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. Der
Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren.
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6. (1)  Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zugegangen
war, aber bei Öffnung des ersten Angebots aus vom Bieter nicht zu vertretenden Gründen dem
Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist wie ein rechtzeitig vorliegendes Angebot zu behandeln.

(2)  Den Bietern ist dieser Sachverhalt unverzüglich schriftlich mitzuteilen. In die Mitteilung sind die
Feststellung, dass der Verschluss unversehrt war und die Angaben nach Nummer 3 Abs. 2
aufzunehmen.

(3)  Dieses Angebot ist mit allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen.
Im Übrigen gilt Nummer 5 Satz 2 und 3.

7. Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nachträge
(Nummern 5 und 6 sowie § 23 Nr. 4) zu gestatten; den Bietern können die Namen der Bieter sowie die
verlesenen und die nachgerechneten Endbeträge der Angebote sowie die Zahl ihrer
Änderungsvorschläge und Nebenangebote nach der rechnerischen Prüfung mitgeteilt werden. Nach
Antragstellung hat dies unverzüglich zu erfolgen. Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.

8. Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten; dies gilt auch
bei Freihändiger Vergabe.

§ 23
Prüfung der Angebote

1. Angebote, die im Eröffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ersten Angebots
nicht vorgelegen haben, und Angebote, die den Bestimmungen des § 21 Nr. 1 Abs. 1 und 2 nicht
entsprechen, brauchen nicht geprüft zu werden.

2. Die übrigen Angebote sind rechnerisch, technisch und wirtschaftlich zu prüfen, gegebenenfalls
mit Hilfe von Sachverständigen (§ 7).

3. (1)  Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist der
Einheitspreis in Ziffern und in Worten angegeben und stimmen diese Angaben nicht überein, so gilt
der dem Gesamtbetrag der Ordnungszahl entsprechende Einheitspreis. Entspricht weder der in
Worten noch der in Ziffern angegebene Einheitspreis dem Gesamtbetrag der Ordnungszahl, so gilt
der in Worten angegebene Einheitspreis.

(2)  Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene
Einzelpreise.

(3)  Absätze 1 und 2 gelten auch bei Freihändiger Vergabe.

4. Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift über den
Eröffnungstermin zu vermerken.

§ 24
Aufklärung des Angebotsinhalts

1. (1)  Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur
Zuschlagserteilung mit einem Bieter nur verhandeln, um sich über seine Eignung, insbesondere seine
technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Änderungsvorschläge
und Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen
von Stoffen oder Bauteilen und um sich über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch
Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen (Kalkulationen), zu unterrichten.

(2)  Die Ergebnisse solcher Verhandlungen sind geheim zu halten. Sie sollen schriftlich niedergelegt
werden.

2. Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben, so kann sein Angebot
unberücksichtigt bleiben.
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3. Andere Verhandlungen, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft,
außer wenn sie bei Nebenangeboten, Änderungsvorschlägen oder Angeboten aufgrund eines
Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und
daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren.

§ 25
Wertung der Angebote

1. (1)  Ausgeschlossen werden:

a) Angebote, die im Eröffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ersten Angebots
nicht vorgelegen haben, ausgenommen Angebote nach § 22 Nr. 6,

b) Angebote, die dem § 21 Nr. 1 Abs. 1 und 2 nicht entsprechen,

c) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede getroffen haben, die eine
unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt,

d) Änderungsvorschläge und Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Bekanntmachung oder
in den Vergabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt.

(2)  Außerdem können Angebote von Bietern nach § 8 Nr. 5 sowie Angebote, die dem § 21 Nr. 3
Satz 2 nicht entsprechen, ausgeschlossen werden.

2. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung ist zunächst die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei sind
anhand der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen, deren Eignung die für die
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicherheiten bietet; dies bedeutet, dass sie
die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende
technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind nur Umstände zu
berücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des Bieters
begründen (vgl. § 8 Nr. 4).

3. (1)  Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zuschlag
nicht erteilt werden.

(2)  Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unterlagen über
die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist vom Bieter schriftlich Aufklärung über
die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls
unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die
Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, die gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige
Ausführungsbedingungen zu berücksichtigen.

(3)  In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung rationellen
Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung einschließlich
Gewährleistung erwarten lassen. Unter diesen Angeboten soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt
werden, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z. B. Preis, Ausführungsfrist, Betriebs-
und Folgekosten, Gestaltung, Rentabilität oder technischer Wert, als das wirtschaftlichste erscheint.
Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend.

4. Ein Angebot nach § 21 Nr. 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.

5. Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie
in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen. Preisnachlässe ohne
Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom Auftraggeber nach § 21 Nr. 4
bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

6. Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im eigenen
Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.

7. Die Bestimmungen der Nummern 2 und 3 gelten auch bei Freihändiger Vergabe. Die Nummern 1,
4, 5 und 6 sind entsprechend auch bei Freihändiger Vergabe anzuwenden.
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§ 26
Aufhebung der Ausschreibung

1. Die Ausschreibung kann aufgehoben werden:

a) wenn kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,

b) wenn die Verdingungsunterlagen grundlegend geändert werden müssen,

c) wenn andere schwerwiegende Gründe bestehen.

2. Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe der Gründe,
gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, unverzüglich zu
unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt auf Antrag der Bewerber oder Bieter schriftlich.

§ 27
Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

1. Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 25 Nr. 1), und solche, deren Angebote
nicht in die engere Wahl kommen, sollen so bald wie möglich verständigt werden. Die übrigen Bieter
sind zu verständigen, sobald der Zuschlag erteilt worden ist.

2. Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern innerhalb einer Frist von
15 Kalendertagen nach Eingang ihres schriftlichen Antrags die Gründe für die Nichtberücksichtigung
ihrer Bewerbung oder ihres Angebotes schriftlich mitzuteilen, den Bietern auch der Name des
Auftragnehmers.

3. Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine neue Vergabe
oder für andere Zwecke benutzt werden.

4. Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten sind
zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ablehnung des
Angebots verlangt wird.

§ 28
Zuschlag

1. Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem Bieter die
Erklärung noch vor Ablauf der Zuschlagsfrist (§ 19) zugeht.

2. (1)  Wird auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abänderungen der Zuschlag erteilt, so ist damit
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Vertrag abgeschlossen, auch wenn spätere urkundliche
Festlegung vorgesehen ist.

(2)  Werden dagegen Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird
der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, sich
unverzüglich über die Annahme zu erklären.

§ 29
Vertragsurkunde

1. Eine besondere Urkunde braucht über den Vertrag nur dann gefertigt zu werden, wenn der
Vertragsinhalt nicht schon durch das Angebot mit den zugehörigen Unterlagen, das
Zuschlagsschreiben und andere Schriftstücke eindeutig und erschöpfend festgelegt ist.

2. Die Urkunde ist doppelt auszufertigen und von den beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen.
Die Beglaubigung einer Unterschrift kann in besonderen Fällen verlangt werden.
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§ 30
Vergabevermerk

1. Über die Vergabe ist ein Vermerk zu fertigen, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die
maßgebenden Feststellungen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen enthält.

2. Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise verzichtet, ist
dies im Vergabevermerk zu begründen.

§ 31
Nachprüfungsstellen

In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsstellen mit Anschrift
anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 32
Baukonzessionen

1. (1)  Baukonzessionen sind Bauaufträge zwischen einem Auftraggeber und einem Unternehmer
(Baukonzessionär), bei denen die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einer Vergütung in dem
Recht auf Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises,
besteht.

2. Für die Vergabe von Baukonzessionen sind die §§ 1 bis 31 sinngemäß anzuwenden.

Anhang TS

Technische Spezifikationen

1. Begriffsbestimmungen

1.1 „Technische Spezifikationen“ sind sämtliche, insbesondere in den Verdingungsunterlagen
enthaltenen, technischen Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis oder eine
Lieferung, mit deren Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so
bezeichnet werden können, dass sie ihren durch den öffentlichen Auftraggeber festgelegten
Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen gehören Qualitätsstufen,
Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und Abmessungen, ebenso die Vorschriften für Materialien,
Erzeugnisse oder Lieferungen hinsichtlich Qualitätssicherung, Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen
und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung. Außerdem gehören dazu auch die
Vorschriften für die Planung und die Berechnung von baulichen Anlagen, die Bedingungen für die
Prüfung, Inspektion und Abnahme von baulichen Anlagen, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren
und alle anderen technischen Anforderungen, die der öffentliche Auftraggeber bezüglich fertiger
baulicher Anlagen oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch allgemeine oder spezielle
Vorschriften anzugeben in der Lage ist.

1.2 „Norm“: technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation zur
wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung grundsätzlich nicht
zwingend vorgeschrieben ist.

1.3 „Europäische Norm“: die von dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) oder dem
Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) gemäß deren gemeinsamen
Regeln als Europäische Norm (EN) oder Harmonisierungsdokument (HD) angenommene Norm.

1.4 „Europäische technische Zulassung“: eine positive technische Beurteilung der Brauchbarkeit
eines Produkts hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen; sie
erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Produkts und der festgelegten Anwendungs- und
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Verwendungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung wird von einer zu diesem Zweck
vom Mitgliedstaat zugelassenen Organisation ausgestellt.

1.5 „Gemeinsame technische Spezifikation“: technische Spezifikation, die nach einem von den
Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet wurde, um die einheitliche Anwendung in allen
Mitgliedstaaten sicherzustellen, und die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht
wurde.

1.6 „Wesentliche Anforderungen“: Anforderungen betreffend die Sicherheit, die Gesundheit und
andere für die Allgemeinheit wichtige Aspekte, denen die baulichen Anlagen genügen müssen.

2. Mangels europäischer Normen, europäischer technischer Zulassungen oder gemeinsamer
technischer Spezifikationen

2.1 werden die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die einzelstaatlichen technischen
Spezifikationen festgelegt, die anerkanntermaßen den wesentlichen Anforderungen der
Gemeinschaftsrichtlinien zur technischen Harmonisierung entsprechen, wobei die Anerkennung der
Entsprechung nach den Verfahren dieser Richtlinien und insbesondere nach den in der Richtlinie des
Rates 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988 über Bauprodukte vorgesehenen Verfahren erfolgt;

2.2 können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die einzelstaatlichen technischen
Spezifikationen betreffend die Planung, Berechnung und Verwirklichung von Bauvorhaben und den
Einsatz von Produkten festgelegt werden;

2.3 können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf sonstige Dokumente festgelegt
werden.

In einem solchen Fall ist unter Beachtung der nachstehenden Normenrangfolge zurückzugreifen auf

– die innerstaatlichen Normen, mit denen vom Land des Auftraggebers akzeptierte internationale
Normen umgesetzt werden;

– sonstige innerstaatliche Normen und innerstaatliche technische Zulassungen des Landes des
Auftraggebers;

– alle weiteren Normen.
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Abschnitt 2

Basisparagraphen mit zusätzlichen Bestimmungen nach der EG-
Baukoordinierungsrichtlinie1

§ 1
Bauleistungen

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand gehalten,
geändert oder beseitigt wird.

§ 1a
Verpflichtung zur Anwendung der a-Paragraphen

1. (1)  Die Bestimmungen der a-Paragraphen sind zusätzlich zu den Basisparagraphen von
Auftraggebern im Sinne von § 98 Nr. 1 bis 3, 5 und 6 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen für Bauaufträge anzuwenden, bei denen der geschätzte
Gesamtauftragswert der Baumaßnahme bzw. des Bauwerks (alle Bauaufträge für eine bauliche
Anlage) mindestens dem Gegenwert von 5 Millionen Euro ohne Umsatzsteuer entspricht. Der
Gesamtauftragswert umfasst auch den geschätzten Wert der vom Auftraggeber beigestellten Stoffe,
Bauteile und Leistungen. Als Bauaufträge gelten Verträge entweder über die Ausführung oder die
gleichzeitige Planung und Ausführung eines Bauvorhabens oder eines Bauwerks, das Ergebnis von
Tief- oder Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll, oder
einer Bauleistung durch Dritte gemäß den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen (z. B.
Bauträgervertrag, Mietkauf- oder Leasing-Vertrag).

(2)  Werden die Bauaufträge im Sinne von Absatz 1 für eine bauliche Anlage in Losen vergeben, sind
die Bestimmungen der a-Paragraphen anzuwenden

– bei jedem Los mit einem geschätzten Auftragswert von 1 Mio. Euro und mehr,

– unabhängig davon für alle Bauaufträge, bis mindestens 80 % des geschätzten
Gesamtauftragswertes aller Bauaufträge für die bauliche Anlage erreicht sind.

2. Die Bestimmungen der a-Paragraphen sind auch anzuwenden,

– von den im Anhang I2 der Richtlinie 93/36/EWG genannten Beschaffungsstellen, wenn eine
Baumaßnahme aus nur einem Bauauftrag mit einem Auftragswert von mindestens 130.000 Euro
ohne Umsatzsteuer besteht,

– von allen übrigen Auftraggebern, wenn eine Baumaßnahme aus nur einem Bauauftrag mit einem
Auftragswert von mindestens 200.000 Euro ohne Umsatzsteuer besteht,

und bei dem die Lieferung so überwiegt, dass das Verlegen und Anbringen lediglich eine Nebenarbeit
darstellt.

3. Maßgebender Zeitpunkt für die Schätzung des Gesamtauftragswerts ist die Einleitung des ersten
Vergabeverfahrens für die bauliche Anlage.

4. Eine bauliche Anlage darf für die Schwellenwertermittlung nicht in der Absicht aufgeteilt werden,

                                                     

1 Richtlinie des Rates 93/37/EWG vom 14. Juni 1993, ABl Nummer L 199 vom 9. August 1993, geändert durch
die Richtlinie 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1997, ABl Nummer L 328
vom 28. November 1997
2 AA, BMA, BMBF, BML, BMF, BMI, BMG, BMJ, BMVBW, BMWi, BMZ, BMVg, BMU, BMFSFJ
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sie der Anwendung der a-Paragraphen zu entziehen.

§ 2
Grundsätze der Vergabe

1. Bauleistungen sind an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu
angemessenen Preisen zu vergeben. Der Wettbewerb soll die Regel sein. Ungesunde
Begleiterscheinungen, wie z. B. wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen, sind zu bekämpfen.

2. Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmer diskriminiert werden.

3. Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit gefördert wird.

§ 3
Arten der Vergabe

1. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach
öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmern zur Einreichung von
Angeboten vergeben.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach
Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmern zur Einreichung von Angeboten vergeben,
gegebenenfalls nach öffentlicher Aufforderung, Teilnahmeanträge zu stellen (Beschränkte
Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb).

(3)  Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen ohne ein förmliches Verfahren vergeben.

2. Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, wenn nicht die Eigenart der Leistung oder besondere
Umstände eine Abweichung rechtfertigen.

3. (1)  Beschränkte Ausschreibung ist zulässig,

a) wenn die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand
verursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder dem Wert der Leistung im Mißverhältnis
stehen würde,

b) wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,

c) wenn die Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhaltung)
unzweckmäßig ist.

(2)  Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zulässig,

a) wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmern in
geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außergewöhnliche Zuverlässigkeit
oder Leistungsfähigkeit (z. B. Erfahrung, technische Einrichtungen oder fachkundige
Arbeitskräfte) erforderlich ist,

b) wenn die Bearbeitung des Angebots wegen der Eigenart der Leistung einen außergewöhnlich
hohen Aufwand erfordert.

4. Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte
Ausschreibung unzweckmäßig ist, besonders

a) weil für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besondere Erfahrung oder
Geräte) nur ein bestimmter Unternehmer in Betracht kommt,

b) weil die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht eindeutig und erschöpfend
festgelegt werden kann,
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c) weil sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne Nachteil
trennen lässt,

d) weil die Leistung besonders dringlich ist,

e) weil nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Ausschreibung eine
erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht,

f) weil die auszuführende Leistung Geheimhaltungsvorschriften unterworfen ist.

§ 3a
Arten der Vergabe

1. Bauaufträge im Sinne von § 1a werden vergeben:

a) im Offenen Verfahren, das der Öffentlichen Ausschreibung (§ 3 Nr. 1 Abs. 1) entspricht,

b) im Nichtoffenen Verfahren, das der Beschränkten Ausschreibung nach Öffentlichem
Teilnahmewettbewerb (§ 3 Nr. 1 Abs. 2) entspricht,

c) im Verhandlungsverfahren, das an die Stelle der Freihändigen Vergabe (§ 3 Nr. 1 Abs. 3) tritt.
Beim Verhandlungsverfahren wendet sich der Auftraggeber an ausgewählte Unternehmer und
verhandelt mit einem oder mehreren dieser Unternehmer über den Auftragsinhalt, gegebenenfalls
nach Öffentlicher Vergabebekanntmachung.

2. Das Offene Verfahren muss angewendet werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 Nr. 2
vorliegen.

3. Das Nichtoffene Verfahren ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 3 Nr. 3 vorliegen sowie
nach Aufhebung eines Offenen Verfahrens oder Nichtoffenen Verfahrens, sofern nicht das
Verhandlungsverfahren zulässig ist.

4. Das Verhandlungsverfahren ist zulässig nach Öffentlicher Vergabebekanntmachung,

a) wenn bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine annehmbaren Angebote
abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Verdingungsunterlagen nicht grundlegend
geändert werden,

b) wenn die betroffenen Bauvorhaben nur zu Forschungs-, Versuchs- oder Entwicklungszwecken
und nicht mit dem Ziel der Rentabilität oder der Deckung der Entwicklungskosten durchgeführt
werden,

c) wenn im Ausnahmefall die Leistung nach Art und Umfang oder wegen der damit verbundenen
Wagnisse nicht eindeutig und so erschöpfend beschrieben werden kann, dass eine einwandfreie
Preisermittlung zwecks Vereinbarung einer festen Vergütung möglich ist.

5. (1)  Das Verhandlungsverfahren ist zulässig ohne Öffentliche Vergabebekanntmachung,

a) wenn bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine annehmbaren Angebote
abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Verdingungsunterlagen nicht grundlegend
geändert werden und in das Verhandlungverfahren alle Bieter aus dem vorausgegangenen
Verfahren einbezogen werden, die fachkundig, zuverlässig und leistungsfähig sind,

b) wenn bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine oder nur nach § 25 Nr. 1
auszuschließende Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen
Verdingungsunterlagen nicht grundlegend geändert werden (wegen der Berichtspflicht siehe §
33a),

c) wenn die Arbeiten aus technischen oder künstlerischen Gründen oder aufgrund des Schutzes von
Ausschließlichkeitsrechten nur von einem bestimmten Unternehmer ausgeführt werden können,

d) weil wegen der Dringlichkeit der Leistung aus zwingenden Gründen infolge von Ereignissen, die
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der Auftraggeber nicht verursacht hat und nicht voraussehen konnte, die in § 18a Nr. 1, 2 und 3
vorgeschriebenen Fristen nicht eingehalten werden können,

e) wenn an einen Auftragnehmer zusätzliche Leistungen vergeben werden sollen, die weder in
seinem Vertrag noch in dem ihm zugrunde liegenden Entwurf enthalten sind, jedoch wegen eines
unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung der im Hauptauftrag beschriebenen Leistung
erforderlich sind, sofern diese Leistungen

– sich entweder aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht ohne wesentliche
Nachteile für den Auftraggeber vom Hauptauftrag trennen lassen oder

– für die Verbesserung der im Hauptauftrag beschriebenen Leistung unbedingt erforderlich
sind, auch wenn sie getrennt vergeben werden könnten,

vorausgesetzt, dass die geschätzte Vergütung für alle solche zusätzlichen Leistungen die Hälfte
der Vergütung der Leistung nach dem Hauptauftrag nicht überschreitet,

f) wenn gleichartige Bauleistungen wiederholt werden, die durch denselben Auftraggeber an den
Auftragnehmer vergeben werden, der den ersten Auftrag erhalten hat, sofern sie einem
Grundentwurf entsprechen und dieser Entwurf Gegenstand des ersten Auftrags war, der nach
den in § 3a genannten Verfahren vergeben wurde. Die Möglichkeit der Anwendung dieses
Verfahrens muss bereits bei der Ausschreibung des ersten Bauabschnitts angegeben werden;
der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in Aussicht genommene Gesamtauftragswert wird vom
öffentlichen Auftraggeber bei der Anwendung von § 1a berücksichtigt. Dieses Verfahren darf
jedoch nur binnen drei Jahren nach Abschluss des ersten Auftrags angewandt werden,

g) bei zusätzlichen Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers, die zur teilweisen Erneuerung
von gelieferten Waren oder Einrichtungen zur laufenden Benutzung oder zur Erweiterung von
Lieferungen oder bestehenden Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein Wechsel des
Unternehmers dazu führen würde, dass der Auftraggeber Waren mit unterschiedlichen
technischen Merkmalen kaufen müsste und dies eine technische Unvereinbarkeit oder
unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch, Betrieb oder Wartung mit sich
bringen würde. Die Laufzeit dieser Aufträge darf in der Regel drei Jahre nicht überschreiten.

Die Fälle e) und f) finden nur Anwendung bei der Vergabe von Aufträgen mit einem Schwellenwert
nach § 1a Nr. 1 Abs. 2. Der Fall g) findet nur Anwendung bei der Vergabe von Aufträgen mit einem
Schwellenwert nach § 1a Nr. 2.

§ 4
Einheitliche Vergabe, Vergabe nach Losen

1. Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zweifelsfreie
umfassende Gewährleistung erreicht wird; sie sollen daher in der Regel mit den zur Leistung
gehörigen Lieferungen vergeben werden.

2. Umfangreiche Bauleistungen sollen möglichst in Lose geteilt und nach Losen vergeben werden
(Teillose).

3. Bauleistungen verschiedener Handwerks- oder Gewerbezweige sind in der Regel nach
Fachgebieten oder Gewerbezweigen getrennt zu vergeben (Fachlose). Aus wirtschaftlichen oder
technischen Gründen dürfen mehrere Fachlose zusammen vergeben werden.

§ 5
Leistungsvertrag, Stundenlohnvertrag, Selbstkostenerstattungsvertrag

1. Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird
(Leistungsvertrag), und zwar:

a) in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleistungen, deren
Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen
anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),
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b) in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart und
Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu rechnen ist
(Pauschalvertrag).

2. Bauleistungen geringeren Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verursachen, dürfen im
Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag).

3. (1)  Bauleistungen größeren Umfangs dürfen ausnahmsweise nach Selbstkosten vergeben
werden, wenn sie vor der Vergabe nicht eindeutig und so erschöpfend bestimmt werden können, dass
eine einwandfreie Preisermittlung möglich ist (Selbstkostenerstattungsvertrag).

(2)  Bei der Vergabe ist festzulegen, wie Löhne, Stoffe, Gerätevorhaltung und andere Kosten
einschließlich der Gemeinkosten zu vergüten sind und der Gewinn zu bemessen ist.

(3)  Wird während der Bauausführung eine einwandfreie Preisermittlung möglich, so soll ein
Leistungsvertrag abgeschlossen werden. Wird das bereits Geleistete nicht in den Leistungsvertrag
einbezogen, so ist auf klare Leistungsabgrenzung zu achten.

§ 6
Angebotsverfahren

1. Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bewerber die Preise, die er für seine
Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise im Angebot
anzugeben hat.

2. Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise dem Auf- und
Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig wiederkehrenden
Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, angewandt werden.

§ 7
Mitwirkung von Sachverständigen

1. Ist die Mitwirkung von besonderen Sachverständigen zweckmäßig, um

a) die Vergabe, insbesondere die Verdingungsunterlagen, vorzubereiten oder

b) die geforderten Preise einschließlich der Vergütungen für Stundenlohnarbeiten
(Stundenlohnzuschläge, Verrechnungssätze) zu beurteilen oder

c) die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu begutachten,

so sollen die Sachverständigen von den Berufsvertretungen vorgeschlagen werden; diese
Sachverständigen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar an der betreffenden Vergabe beteiligt sein.

2. Sachverständige im Sinne von Nummer 1 sollen in geeigneten Fällen auf Antrag der
Berufsvertretungen gehört werden, wenn dem Auftraggeber dadurch keine Kosten entstehen.

§ 8
Teilnehmer am Wettbewerb

1. Alle Bewerber oder Bieter sind gleich zu behandeln. Der Wettbewerb darf insbesondere nicht auf
Bewerber beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.

2. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung sind die Unterlagen an alle Bewerber abzugeben, die sich
gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung sollen im Allgemeinen nur 3 bis 8 geeignete Bewerber
aufgefordert werden. Werden von den Bewerbern umfangreiche Vorarbeiten verlangt, die einen
besonderen Aufwand erfordern, so soll die Zahl der Bewerber möglichst eingeschränkt werden.
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(3)  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den Bewerbern möglichst
gewechselt werden.

3. (1)  Von den Bewerbern oder Bietern dürfen zum Nachweis ihrer Eignung (Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) Angaben verlangt werden über:

a) den Umsatz des Unternehmers in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er
Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten
Aufträgen,

b) die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,

c) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich
beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen,

d) die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende
technische Ausrüstung,

e) das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal,

f) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes,

g) andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Nachweise.

Als Nachweise nach den Buchstaben a, c und f sind auch von der zuständigen Stelle ausgestellte
Bescheinigungen zulässig, aus denen hervorgeht, dass der Unternehmer in einer amtlichen Liste in
einer Gruppe geführt wird, die den genannten Leistungsmerkmalen entspricht.

(2)  Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige Gründe dafür bestehen.

(3)  Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die Nachweise zu
bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren spätere Anforderung vorbehalten
wird. Bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass
die Nachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden.

4. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Aufforderung zur
Angebotsabgabe die Eignung der Bewerber zu prüfen. Dabei sind die Bewerber auszuwählen, deren
Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet; dies
bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und
über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.

5. (1)  Von der Teilnahme am Wettbewerb dürfen Unternehmer ausgeschlossen werden,

a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse
abgelehnt wurde,

b) deren Unternehmen sich in Liquidation befinden,

c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit als Bewerber
in Frage stellt,

d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben,

e) die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben,

f) die sich nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet haben.

(2)  Der Auftraggeber darf von den Bewerbern oder Bietern entsprechende Bescheinigungen der
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zuständigen Stellen oder Erklärungen verlangen.

(3)  Der Nachweis, dass Ausschlussgründe im Sinne von Absatz 1 nicht vorliegen, kann auch durch
eine Bescheinigung nach Nummer 3 Abs. 2 geführt werden, es sei denn, dass dies widerlegt wird.

6. Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten und ähnliche
Einrichtungen sowie Betriebe der öffentlichen Hand und Verwaltungen sind zum Wettbewerb mit
gewerblichen Unternehmern nicht zuzulassen.

§ 8a
Teilnehmer am Wettbewerb

1. Beim Offenen Verfahren gilt § 8 Nr. 2 Abs. 1.

2. Beim Nichtoffenen Verfahren müssen mindestens 5 geeignete Bewerber aufgefordert werden. § 8
Nr. 2 Abs. 2 Satz 1 gilt nicht. Auf jeden Fall muss die Zahl der aufgeforderten Bewerber einen echten
Wettbewerb sicherstellen. Die Eignung ist anhand der mit dem Teilnahmeantrag vorgelegten
Nachweise zu prüfen.

3. Beim Verhandlungsverfahren mit Vergabebekanntmachung darf bei einer hinreichenden Anzahl
geeigneter Bewerber die Zahl der zu Verhandlungen aufzufordernden Bewerber nicht unter drei
liegen.

4. Beim Verhandlungsverfahren gilt § 8 Nr. 3 bis 5.

§ 9
Beschreibung der Leistung

Allgemeines

1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche
Vorarbeiten berechnen können. Bedarfspositionen (Eventualpositionen) dürfen nur ausnahmsweise in
die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in
dem unbedingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.

2. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und
Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im
Voraus schätzen kann.

3. (1)  Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden
Umstände festzustellen und in den Verdingungsunterlagen anzugeben.

(2)  Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fertigen
Leistung anzugeben.

(3)  Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z. B. Boden- und
Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass der Bewerber ihre Auswirkungen auf die bauliche
Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen kann.

(4)  Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu beachten.

4. (1)  Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen zu beachten.

(2)  Die technischen Anforderungen (siehe Anhang TS Nr. 1) sind in den Verdingungsunterlagen
unter Bezugnahme auf gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikationen festzulegen; das sind

– in innerstaatliche Normen übernommene europäische Normen (siehe Anhang TS Nr. 1.3),
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– europäische technische Zulassungen (siehe Anhang TS Nr. 1.4),

– gemeinsame technische Spezifikationen (siehe Anhang TS Nr. 1.5).

(3)  Von der Bezugnahme auf eine gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikation kann
abgesehen werden, wenn

– die gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikation keine Regelungen zur Feststellung der
Übereinstimmung der technischen Anforderungen an die Bauleistung, das Material oder das
Bauteil enthält, z. B. weil keine geeignete Prüfnorm vorliegt oder der Nachweis nicht mit
angemessenen Mitteln auf andere Weise erbracht werden kann,

– der Auftraggeber zur Verwendung von Stoffen und Bauteilen gezwungen würde, die mit von ihm
bereits benutzten Anlagen inkompatibel sind oder wenn die Anwendung der technischen
Spezifikationen unverhältnismäßig hohe Kosten oder technische Schwierigkeiten verursachen
würde. Diese Abweichungsmöglichkeit darf nur im Rahmen einer klar definierten und schriftlich
festgelegten Strategie mit der Verpflichtung zur Übernahme gemeinschaftsrechtlicher
Spezifikationen innerhalb einer bestimmten Frist in Anspruch genommen werden,

– das betreffende Vorhaben von wirklich innovativer Art ist und die Anwendung der
gemeinschaftsrechtlichen technischen Spezifikationen nicht angemessen wäre.

(4)  Falls keine gemeinschaftsrechtliche Spezifikation vorliegt, gilt Anhang TS Nr. 2.

5. (1)  Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und Bezugsquellen
dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die Art der geforderten
Leistung gerechtfertigt ist.

(2)  Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen, Warenzeichen,
Patente) dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleichwertiger Art“, verwendet
werden, wenn eine Beschreibung durch hinreichend genaue, allgemeinverständliche Bezeichnungen
nicht möglich ist.

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

6. Die Leistung soll in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe
(Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis beschrieben werden.

7. Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzustellen oder
anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch Mengen- oder statische
Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung maßgebend sein sollen, sind
eindeutig zu bezeichnen.

8. Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen oder der
gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Nr. 1 VOB/B), brauchen nicht
besonders aufgeführt zu werden.

9. Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ordnungszahl
(Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer technischen Beschaffenheit
und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. Ungleichartige Leistungen sollen unter
einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung
gegenüber einer anderen für die Bildung eines Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.

Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

10. Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von Nummer 6 zusammen
mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die
technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechte Lösung der Bauaufgabe zu
ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden.

11. (1)  Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die Bewerber
alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingungen und Umstände
erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten
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technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind,
sowie gegebenenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise
offen gelassen sind.

(2)  Nummern 7 bis 9 gelten sinngemäß.

12. (1)  Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den
Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie eine
eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung — gegebenenfalls mit Mengen-
und Preisangaben für Teile der Leistung — umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und
Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er

a) die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Mengen,
entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Verdingungsunterlagen
anzugebenden Mengentoleranz vertritt und, dass er

b) etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht bestimmt werden
können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) — erforderlichenfalls anhand von
Plänen und Mengenermittlungen — begründet.

§ 9a
Beschreibung der Leistung

Die Gründe für die Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher technischer
Spezifikationen (§ 9 Nr. 4 Abs. 3) sollen soweit als möglich in den Bekanntmachungen nach § 17a Nr.
2 oder in den Vergabeunterlagen angegeben werden. Sie sind im Vergabevermerk festzuhalten (§ 30)
und den Mitgliedstaaten und der EG-Kommission auf Anfrage zu übermitteln.

§ 10
Vergabeunterlagen

1. (1)  Die Vergabeunterlagen bestehen aus

a) dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Bewerbungsbedingungen
(§ 10 Nr. 5) und

b) den Verdingungsunterlagen (§§ 9 und 10 Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 2 bis 4).

(2)  In den Verdingungsunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für
die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche
Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie
Bestandteile des Vertrags werden sollen.

2. (1)  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie dürfen von
Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen
Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen
Vertragsbedingungen nicht widersprechen.

(2)  Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und etwaige
Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu ergänzen. In diesen
sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in
denen dort besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die
Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.

3. Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie
dürfen von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen
Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die
Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung
festzulegen.
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4. (1)  In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen
sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:

a) Unterlagen (§ 20 Nr. 3, § 3 Nr. 5 und 6 VOB/B),

b) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und
Energieanschlüssen (§ 4 Nr. 4 VOB/B),

c) Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Nr. 8 VOB/B),

d) Ausführungsfristen (§ 11, § 5 VOB/B),

e) Haftung (§ 10 Nr. 2 VOB/B),

f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 12, § 11 VOB/B),

g) Abnahme (§ 12 VOB/B),

h) Vertragsart (§ 5), Abrechnung (§ 14 VOB/B),

i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),

j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),

k) Sicherheitsleistung (§ 14, § 17 VOB/B),

l) Gerichtsstand (§ 18 Nr. 1 VOB/B),

m) Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

n) Änderung der Vertragspreise (§ 15).

(2)  Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Gewährleistung (§ 13, § 13 Nr. 1,
4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten,
Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den
Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte
Voraussetzungen im Sinne von § 13 gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

5. (1)  Für die Versendung der Verdingungsunterlagen (§ 17 Nr. 3) ist ein Anschreiben
(Aufforderung zur Angebotsabgabe) zu verfassen, das alle Angaben enthält, die außer den
Verdingungsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig sind.

(2)  In dem Anschreiben sind insbesondere anzugeben:

a) Art und Umfang der Leistung sowie der Ausführungsort,

b) etwaige Bestimmungen über die Ausführungszeit,

c) Bezeichnung (Anschrift) der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle und der den Zuschlag
erteilenden Stelle,

d) Name und Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen
werden können,

e) gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgelts für die Übersendung dieser
Unterlagen,

f) Art der Vergabe (§ 3),

g) etwaige Ortsbesichtigungen,

h) gegebenenfalls Zulassung von digitalen Angeboten und Verfahren zu ihrer Ver- und
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Entschlüsselung,

i) genaue Aufschrift der schriftlichen Angebote oder Bezeichnung der digitalen Angebote,

j) gegebenenfalls auch Anschrift, an die digitale Angebote zu richten sind,

k) Ort und Zeit des Eröffnungstermins (Ablauf der Angebotsfrist, § 18 Nr. 2) sowie Angabe, welche
Personen zum Eröffnungstermin zugelassen sind (§ 22 Nr. 1 Satz 1),

l) etwa vom Auftraggeber zur Vorlage für die Beurteilung der Eignung des Bieters verlangte
Unterlagen (§ 8 Nr. 3 und 4),

m) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,

n) Änderungsvorschläge und Nebenangebote (vgl. Absatz 4),

o) etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose und Vergabe der Lose an verschiedene Bieter,

p) Zuschlags- und Bindefrist (§ 19),

q) sonstige Erfordernisse, die die Bewerber bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen,

r) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind
(z. B. § 16 VOB/B),

s) die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann.

(3)  Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen anzugeben, die sie
an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigen.

(4)  Wenn der Auftraggeber Änderungsvorschläge oder Nebenangebote wünscht oder nicht zulassen
will, so ist dies anzugeben; ebenso ist anzugeben, wenn Nebenangebote ohne gleichzeitige Abgabe
eines Hauptangebots ausnahmsweise ausgeschlossen werden. Von Bietern, die eine Leistung
anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den
Verdingungsunterlagen geregelt ist, sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu verlangen.

(5)  Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die die Bewerber bei
der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Bewerbungsbedingungen zusammenfassen
und dem Anschreiben beifügen.

6. Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs im
schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das
Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1027 Abs. 2
Zivilprozessordnung auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.

§ 10a
Vergabeunterlagen

Bei Bauaufträgen im Sinne von § 1a muss das Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe)
außer den Angaben nach § 10 Nr. 5 Abs. 2 folgendes enthalten:

– Sofern nicht in der Bekanntmachung angegeben (§ 17a Nr. 2 bis 4), die maßgebenden
Wertungskriterien im Sinne von § 25 Nr. 3, d. h. neben technischem Wert und Wirtschaftlichkeit
(Angebotspreis, Unterhaltungs- und Betriebskosten) besondere Kriterien, auf die der
Auftraggeber im Einzelfall Wert legt, z. B. gestalterische und funktionsbedingte Gesichtspunkte,
Nutzungsdauer und Ausführungsfrist, diese Angaben möglichst in der Reihenfolge der ihnen
zuerkannten Bedeutung.

– Die Angabe, dass die Angebote in deutscher Sprache abzufassen sind.
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– Einen Hinweis auf die Bekanntmachung nach § 17a Nr. 3 beim Nichtoffenen Verfahren und beim
Verhandlungsverfahren.

§ 11
Ausführungsfristen

1. (1)  Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingungen und
etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorbereitung ist dem
Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.

(2)  Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen.

(3)  Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist (§ 5 Nr.
2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter
billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in
den Verdingungsunterlagen festzulegen.

2. (1)  Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für in sich
abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.

(2)  Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmer sicher
ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wichtigen
Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet werden.

3. Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder anderen
Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.

4. Der Auftraggeber darf in den Verdingungsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugsschadens
(§ 5 Nr. 4 VOB/B) vorsehen; sie soll 5 v. H. der Auftragssumme nicht überschreiten. Der Nachweis
eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 12
Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen

1. Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur auszubedingen, wenn die
Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu
halten.

2. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn die Fertigstellung vor Ablauf
der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 13
Gewährleistung

Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Nr. 4 VOB/B der Allgemeinen Vertragsbedingungen sollen
nur vorgesehen werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen
sind alle Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrscheinlich
erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden können, aber auch
die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der Verjährungsfristen für
Gewährleistungsansprüche.

§ 14
Sicherheitsleistung

1. Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der Leistung
voraussichtlich nicht eintreten oder wenn der Auftragnehmer hinreichend bekannt ist und genügende
Gewähr für die vertragsgemäße Leistung und die Beseitigung etwa auftretender Mängel bietet. Bei
Beschränkter Ausschreibung sowie bei Freihändiger Vergabe sollen Sicherheitsleistungen in der



32

Regel nicht verlangt werden.

2. Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren Zeitpunkt
vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewahren. Die Sicherheit für
die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll 5 v. H. der Auftragssumme nicht
überschreiten. Die Sicherheit für die Gewährleistung soll 3 v. H. der Abrechnungssumme nicht
überschreiten.

§ 15
Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt oder
Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den
Verdingungsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind festzulegen.

§ 16
Grundsätze der Ausschreibung

1. Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Verdingungsunterlagen fertiggestellt sind
und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann.

2. Ausschreibungen für vergabefremde Zwecke (z. B. Ertragsberechnungen) sind unzulässig.

§ 17
Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen

1. (1)  Öffentliche Ausschreibungen sind bekannt zu machen, z. B. in Tageszeitungen, amtlichen
Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften.

(2)  Diese Bekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten:

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers
(Vergabestelle),

b) gewähltes Vergabeverfahren,

c) Art des Auftrags, der Gegenstand der Ausschreibung ist,

d) Ort der Ausführung,

e) Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage,

f) falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der
einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen,

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch
Planungsleistungen gefordert werden,

h) etwaige Frist für die Ausführung,

i) Name und Anschrift der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen und zusätzlichen Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können, falls die Unterlagen auch digital eingesehen und
angefordert werden können, ist dies anzugeben,

j) gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgelts für die Übersendung dieser
Unterlagen,

k) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote,
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l) Anschrift, an die die Angebote schriftlich auf direktem Weg oder per Post zu richten sind,
gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote digital zu richten sind,

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen,

n) Personen, die bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen,

o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote,

p) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten,

q) wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie
enthalten sind,

r) gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben
muss,

s) verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters,

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist,

u) gegebenenfalls Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten,

v) sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur
Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann.

2. (1)  Bei Beschränkten Ausschreibungen nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb sind die
Unternehmer durch Bekanntmachungen, z. B. in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern
oder Fachzeitschriften, aufzufordern, ihre Teilnahme am Wettbewerb zu beantragen.

(2)  Diese Bekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten:

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers
(Vergabestelle),

b) gewähltes Vergabeverfahren,

c) Art des Auftrags, der Gegenstand der Ausschreibung ist,

d) Ort der Ausführung,

e) Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage,

f) falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der
einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen,

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch
Planungsleistungen gefordert werden,

h) etwaige Frist für die Ausführung,

i) gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben
muss,

j) Ablauf der Einsendefrist für die Anträge auf Teilnahme,

k) Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind,

l) Sprache, in der diese Anträge abgefasst sein müssen,

m) Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden,

n) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten,
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o) wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die Vorschriften, in denen sie enthalten
sind,

p) mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde,
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) des Bewerbers,

q) gegebenenfalls Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten,

r) sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur
Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann.

3. Anträge auf Teilnahme sind auch dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telegramm,
Fernschreiben, Fernkopierer, Telefon oder in sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern
die sonstigen Teilnahmebedingungen erfüllt sind.

4. (1)  Die Vergabeunterlagen sind den Bewerbern in kürzestmöglicher Frist und in geeigneter
Weise zu übermitteln.

(2)  Die Vergabeunterlagen sind bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem
Teilnahmewettbewerb an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden.

5. Jeder Bewerber soll die Leistungsbeschreibung doppelt und alle anderen für die Preisermittlung
wesentlichen Unterlagen einfach erhalten. Wenn von den Unterlagen (außer der
Leistungsbeschreibung) keine Vervielfältigungen abgegeben werden können, sind sie in
ausreichender Weise zur Einsicht auszulegen, wenn nötig nicht nur am Geschäftssitz des
Auftraggebers, sondern auch am Ausführungsort oder an einem Nachbarort.

6. Die Namen der Bewerber, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, sind geheim
zu halten.

7. (1)  Erbitten Bewerber zusätzliche sachdienliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen, so sind
die Auskünfte unverzüglich zu erteilen.

(2)  Werden einem Bewerber wichtige Aufklärungen über die geforderte Leistung oder die
Grundlagen der Preisermittlung gegeben, so sind sie auch den anderen Bewerbern unverzüglich
mitzuteilen, soweit diese bekannt sind.

§ 17a
Vorinformation, Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen

1. (1)  Die wesentlichen Merkmale für

– eine beabsichtigte bauliche Anlage mit einem geschätzten Gesamtauftragswert von mindestens 5
Millionen Euro,

– einen beabsichtigten Bauauftrag, bei dem der Wert der zu liefernden Stoffe und Bauteile weit
überwiegt, mit einem geschätzten Auftragswert von mindestens 750.000 Euro,

sind als Vorinformation bekannt zu machen.

Bei Bauaufträgen im Sinne von § 1a Nr. 1 Abs. 1 Buchstabe b ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(2)  Diese Bekanntmachungen sind nach dem in Anhang A enthaltenen Muster zu erstellen.

(3)  Sie sind so bald wie möglich nach Genehmigung der Planung dem Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften3 zu übermitteln; sie können außerdem in
Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

                                                     

3 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue mercier, L-2985 Luxemburg 1
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2. (1)  Werden Bauaufträge im Sinne von § 1a im Wege eines Offenen Verfahrens, eines
Nichtoffenen Verfahrens oder eines Verhandlungsverfahrens mit Vergabebekanntmachung vergeben,
sind die Unternehmer durch Bekanntmachungen aufzufordern, ihre Teilnahme am Wettbewerb zu
beantragen.

(2)  Die Bekanntmachungen sind im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu veröffentlichen.
Sie sind dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften unverzüglich, in
Fällen des beschleunigten Verfahrens per Fernschreiben, Telegramm oder Telekopierer zu
übermitteln. Die Bekanntmachung darf 650 Wörter nicht überschreiten.

(3)  Der Tag der Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften muss nachgewiesen werden können.

(4)  Die Bekanntmachung wird unentgeltlich, spätestens 12 Tage nach der Absendung im
Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in der Originalsprache veröffentlicht.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Angaben wird in den übrigen Amtssprachen der
Gemeinschaften veröffentlicht; der Wortlaut in der Originalsprache ist verbindlich.

(5)  Die Bekanntmachungen sind auch inländisch zu veröffentlichen, z. B. in Tageszeitungen,
amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften. Sie dürfen nur die dem Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften übermittelten Angaben enthalten und dürfen
nicht vor Absendung an dieses Amt veröffentlicht werden.

3. (1)  Die Bekanntmachung eines Offenen Verfahrens oder Nichtoffenen Verfahrens muss außer
den Angaben nach § 17 Nr. 1 Abs. 2 bzw. § 17 Nr. 2 Abs. 2 folgende Angaben enthalten:

– gegebenenfalls Hinweis auf beschleunigtes Verfahren wegen Dringlichkeit,

– Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht im Anschreiben (Aufforderung zur
Angebotsabgabe) genannt werden (siehe § 10a),

– Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder
Hinweis auf ihre Nichtveröffentlichung,

– Tag der Absendung der Bekanntmachung,

– Gründe für die Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher technischer
Spezifikationen (§ 9 Nr. 4 Abs. 3).

(2)  Die Bekanntmachung eines Verhandlungsverfahrens muss die Angaben des Musters D
enthalten.

4. (1)  Die Bekanntmachung ist

– beim Offenen Verfahren nach dem im Anhang B,

– beim Nichtoffenen Verfahren nach dem im Anhang C,

– beim Verhandlungsverfahren nach dem im Anhang D

enthaltenen Muster zu erstellen.

(2)  Dabei sind zu allen Nummern Angaben zu machen; die Texte des Musters sind nicht zu
wiederholen.

5. Sind im Offenen Verfahren die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen rechtzeitig
angefordert worden, müssen sie den Bewerbern innerhalb von 6 Kalendertagen nach Eingang des
Antrags zugesandt werden.

6. Rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind spätestens 6 Kalendertage —
in Fällen der Dringlichkeit (§ 18a Nr. 2 Abs. 1 Satz 2 und Nr. 2 Abs. 2 Satz 5) 4 Kalendertage — vor
Ablauf der Angebotsfrist zu erteilen.
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§ 18
Angebotsfrist, Bewerbungsfrist

1. Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende Angebotsfrist
vorzusehen, auch bei Dringlichkeit nicht unter 10 Kalendertagen. Dabei ist insbesondere der
zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von Unterlagen für die
Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen.

2. Die Angebotsfrist läuft ab, sobald im Eröffnungstermin der Verhandlungsleiter mit der Öffnung der
Angebote beginnt.

3. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder
digital zurückgezogen werden.

4. Für die Einreichung von Teilnahmeanträgen bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem
Teilnahmewettbewerb ist eine ausreichende Bewerbungsfrist vorzusehen.

§ 18a
Angebotsfrist, Bewerbungsfrist

1. (1)  Beim Offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist)
mindestens 52 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Bekanntmachung.

(2)  Die Frist für den Eingang der Angebote kann verkürzt werden, wenn:

– eine Vorinformation gemäß § 17a Nr. 1 nach dem vorgeschriebenen Muster (Anhang A)
mindestens 52 Kalendertage, höchstens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der
Bekanntmachung des Auftrags im Offenen Verfahren nach § 17a Nr. 2 an das Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften abgesandt wurde,

– diese Vorinformation die im Muster einer Bekanntmachung für das Offene Verfahren (Anhang B)
geforderten Angaben enthält

und

– diese Informationen zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung verfügbar sind.

Die verkürzte Frist muss für die Interessenten ausreichen, um ordnungsgemäße Angebote einreichen
zu können. Sie sollte generell mindestens 36 Kalendertage vom Zeitpunkt der Absendung der
Bekanntmachung des Auftrags an betragen; sie darf 22 Kalendertage nicht unterschreiten.

(3)  Können die Verdingungsunterlagen, die zusätzlichen Unterlagen oder die geforderten Auskünfte
wegen ihres großen Umfangs nicht innerhalb der in § 17a Nr. 5 und 6 genannten Fristen zugesandt
bzw. erteilt werden, sind die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Fristen angemessen zu
verlängern.

2. (1)  Beim Nichtoffenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme
(Bewerbungsfrist) mindestens 37 Kalendertage, gerechnet vom Tage nach Absendung der
Bekanntmachung. Aus Gründen der Dringlichkeit kann die Bewerbungsfrist auf 15 Kalendertage
verkürzt werden.

(2)  Beim Nichtoffenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 40 Kalendertage, gerechnet
vom Tag nach Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Die Frist für den Eingang der
Angebote kann auf 26 Kalendertage verkürzt werden, wenn die nachstehenden Voraussetzungen
erfüllt sind:

Der öffentliche Auftraggeber muss eine Vorinformation gemäß § 17a Nr. 1 nach dem
vorgeschriebenen Muster (Anhang A) mindestens 52 Kalendertage, höchstens aber 12 Monate vor
dem Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung des Auftrags im Nichtoffenen Verfahren nach §
17a Nr. 2 an das Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften abgesandt haben. Diese
Vorinformation muss mindestens ebenso viele Informationen wie das Muster einer Bekanntmachung
für das Nichtoffene Verfahren (Anhang C) oder gegebenenfalls wie das Muster einer
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Bekanntmachung für das Verhandlungsverfahren (Anhang D) enthalten, soweit diese Informationen
zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung für die Vorinformation vorlagen.

Aus Gründen der Dringlichkeit kann die Angebotsfrist von 40 bzw. 26 Kalendertagen bis auf 10
Kalendertage verkürzt werden.

3. Beim Verhandlungsverfahren mit Vergabebekanntmachung ist entsprechend Nummer 2 Abs. 1 zu
verfahren.

4. Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht übersandte
Unterlagen erstellt werden, so sind die in Nummern 1 und 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 vorgesehenen Fristen
angemessen zu verlängern.

§ 19
Zuschlags- und Bindefrist

1. Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Eröffnungstermin.

2. Die Zuschlagsfrist soll so kurz wie möglich und nicht länger bemessen werden, als der
Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 23 bis 25) benötigt. Sie soll nicht
mehr als 30 Kalendertage betragen; eine längere Zuschlagsfrist soll nur in begründeten Fällen
festgelegt werden. Das Ende der Zuschlagsfrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen.

3. Es ist vorzusehen, dass der Bieter bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden
ist (Bindefrist).

4. Die Nummern 1 bis 3 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend.

§ 20
Kosten

1. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung darf für die Leistungsbeschreibung und die anderen
Unterlagen ein Entgelt gefordert werden. Dieses Entgelt darf nicht höher sein als die Selbstkosten des
Auftraggebers für die Vervielfältigung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie
der Kosten der postalischen Versendung an die betreffenden Bieter; dies gilt auch bei digitaler
Übermittlung. In der Bekanntmachung (§ 17 Nr. 1) ist anzugeben, wie hoch es ist und dass es nicht
erstattet wird.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterlagen unentgeltlich
abzugeben.

2. (1)  Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch der
Auftraggeber, dass der Bewerber Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Berechnungen,
Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbesondere in den Fällen des § 9 Nr. 10
bis 12, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung
festzusetzen. Ist eine Entschädigung festgesetzt, so steht sie jedem Bieter zu, der ein der
Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat.

(2)  Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend.

3. Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen eigenen
Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 23 und 25) verwenden.
Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung.

§ 21
Form und Inhalt der Angebote

1. (1)  Die Angebote müssen schriftlich eingereicht und unterzeichnet sein. Daneben kann der
Auftraggeber mit digitaler Signatur im Sinne des Signaturgesetzes versehene digitale Angebote
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zulassen, die verschlüsselt eingereicht werden müssen. Die Angebote sollen nur die Preise und die
geforderten Erklärungen enthalten. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen
zweifelsfrei sein.

(2)  Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig.

(3)  Der Auftraggeber soll allgemein oder im Einzelfall zulassen, dass Bieter für die Angebotsabgabe
eine selbstgefertigte Abschrift oder stattdessen eine selbst gefertigte Kurzfassung des
Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift
des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich schriftlich anerkennen; Kurzfassungen müssen
jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen
Nummern wie in der Urschrift, wiedergeben.

(4)  Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.

2. Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten
werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

3. Die Anzahl von Nebenangeboten oder Änderungsvorschlägen ist an einer vom Auftraggeber in
den Verdingungsunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Änderungsvorschläge oder
Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet
werden.

4. Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom Auftraggeber
in den Verdingungsunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.

5. (1)  Bietergemeinschaften haben eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den
Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu bezeichnen.

(2)  Fehlt die Bezeichnung im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.

6. Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Nummern 1 bis 5
in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 22
Eröffnungstermin

1. Bei Ausschreibungen ist für die Öffnung und Verlesung (Eröffnung) der Angebote ein
Eröffnungstermin abzuhalten, in dem nur die Bieter und ihre Bevollmächtigten zugegen sein dürfen.
Bis zu diesem Termin sind die auf direktem Weg oder per Post schriftlich zugegangenen Angebote,
die beim Eingang auf dem ungeöffneten Umschlag zu kennzeichnen sind, unter Verschluss zu halten;
entsprechend sind digitale Angebote zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren.

2. Zur Eröffnung zuzulassen sind nur Angebote, die dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ersten
Angebots vorliegen.

3. (1)  Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unversehrt ist
und die digitalen Angebote verschlüsselt sind.

(2)  Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Eröffnungstermin
gekennzeichnet. Name und Wohnort der Bieter und die Endbeträge der Angebote oder ihrer einzelnen
Abschnitte, ferner andere den Preis betreffende Angaben werden verlesen. Es wird bekannt gegeben,
ob und von wem Änderungsvorschläge oder Nebenangebote eingereicht sind. Weiteres aus dem
Inhalt der Angebote soll nicht mitgeteilt werden.

(3)  Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.

4. (1)  Über den Eröffnungstermin ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist zu verlesen; in ihr ist zu
vermerken, dass sie verlesen und als richtig anerkannt worden ist oder welche Einwendungen
erhoben worden sind.
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(2)  Sie ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben; die anwesenden Bieter und Bevollmächtigten
sind berechtigt, mit zu unterzeichnen.

5. Angebote, die bei der Öffnung des ersten Angebots nicht vorgelegen haben (Nummer 2), sind in
der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und die etwa
bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. Der
Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren.

6. (1)  Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zugegangen
war, aber bei Öffnung des ersten Angebots aus vom Bieter nicht zu vertretenden Gründen dem
Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist wie ein rechtzeitig vorliegendes Angebot zu behandeln.

(2)  Den Bietern ist dieser Sachverhalt unverzüglich schriftlich mitzuteilen. In die Mitteilung sind die
Feststellung, dass der Verschluss unversehrt war und die Angaben nach Nummer 3 Abs. 2
aufzunehmen.

(3)  Dieses Angebot ist mit allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen.
Im Übrigen gilt Nummer 5 Satz 2 und 3.

7. Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nachträge
(Nummern 5 und 6 sowie § 23 Nr. 4) zu gestatten; den Bietern können die Namen der Bieter sowie die
verlesenen und die nachgerechneten Endbeträge der Angebote sowie die Zahl ihrer
Änderungsvorschläge und Nebenangebote nach der rechnerischen Prüfung mitgeteilt werden. Nach
Antragstellung hat dies unverzüglich zu erfolgen. Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.

8. Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten; dies gilt auch
bei Freihändiger Vergabe.

§ 23
Prüfung der Angebote

1. Angebote, die im Eröffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ersten Angebots
nicht vorgelegen haben, und Angebote, die den Bestimmungen des § 21 Nr. 1 Abs. 1 und 2 nicht
entsprechen, brauchen nicht geprüft zu werden.

2. Die übrigen Angebote sind rechnerisch, technisch und wirtschaftlich zu prüfen, gegebenenfalls
mit Hilfe von Sachverständigen (§ 7).

3. (1)  Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist der
Einheitspreis in Ziffern und in Worten angegeben und stimmen diese Angaben nicht überein, so gilt
der dem Gesamtbetrag der Ordnungszahl entsprechende Einheitspreis. Entspricht weder der in
Worten noch der in Ziffern angegebene Einheitspreis dem Gesamtbetrag der Ordnungszahl, so gilt
der in Worten angegebene Einheitspreis.

(2)  Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene
Einzelpreise.

(3)  Absätze 1 und 2 gelten auch bei Freihändiger Vergabe.

4. Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift über den
Eröffnungstermin zu vermerken.

§ 24
Aufklärung des Angebotsinhalts

1. (1)  Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur
Zuschlagserteilung mit einem Bieter nur verhandeln, um sich über seine Eignung, insbesondere seine
technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Änderungsvorschläge
und Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen
von Stoffen oder Bauteilen und um sich über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch
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Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen (Kalkulationen), zu unterrichten.

(2)  Die Ergebnisse solcher Verhandlungen sind geheim zu halten. Sie sollen schriftlich niedergelegt
werden.

2. Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben, so kann sein Angebot
unberücksichtigt bleiben.

3. Andere Verhandlungen, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft,
außer wenn sie bei Nebenangeboten, Änderungsvorschlägen oder Angeboten aufgrund eines
Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und
daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren.

§ 25
Wertung der Angebote

1. (1)  Ausgeschlossen werden:

a) Angebote, die im Eröffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ersten Angebots
nicht vorgelegen haben, ausgenommen Angebote nach § 22 Nr. 6,

b) Angebote, die dem § 21 Nr. 1 Abs. 1 und 2 nicht entsprechen,

c) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede getroffen haben, die eine
unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt,

d) Änderungsvorschläge und Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Bekanntmachung oder
in den Vergabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt.

(2)  Außerdem können Angebote von Bietern nach § 8 Nr. 5 sowie Angebote, die dem § 21 Nr. 3
Satz 2 nicht entsprechen, ausgeschlossen werden.

2. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung ist zunächst die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei sind
anhand der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen, deren Eignung die für die
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicherheiten bietet; dies bedeutet, dass sie
die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende
technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind nur Umstände zu
berücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des Bieters
begründen (vgl. § 8 Nr. 4).

3. (1)  Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zuschlag
nicht erteilt werden.

(2)  Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unterlagen über
die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist vom Bieter schriftlich Aufklärung über
die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls
unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die
Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, die gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige
Ausführungsbedingungen zu berücksichtigen.

(3)  In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung rationellen
Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung einschließlich
Gewährleistung erwarten lassen. Unter diesen Angeboten soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt
werden, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z. B. Preis, Ausführungsfrist, Betriebs-
und Folgekosten, Gestaltung, Rentabilität oder technischer Wert, als das wirtschaftlichste erscheint.
Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend.

4. Ein Angebot nach § 21 Nr. 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.

5. Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie
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in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen. Preisnachlässe ohne
Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom Auftraggeber nach § 21 Nr. 4
bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

6. Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im eigenen
Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.

7. Die Bestimmungen der Nummern 2 und 3 gelten auch bei Freihändiger Vergabe. Die Nummern 1,
4, 5 und 6 sind entsprechend auch bei Freihändiger Vergabe anzuwenden.

§ 25a
Wertung der Angebote

Bei der Wertung der Angebote dürfen nur Kriterien berücksichtigt werden, die in der Bekanntmachung
oder in den Vergabeunterlagen genannt sind.

§ 26
Aufhebung der Ausschreibung

1. Die Ausschreibung kann aufgehoben werden:

a) wenn kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,

b) wenn die Verdingungsunterlagen grundlegend geändert werden müssen,

c) wenn andere schwerwiegende Gründe bestehen.

2. Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe der Gründe,
gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, unverzüglich zu
unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt auf Antrag der Bewerber oder Bieter schriftlich.

§ 26a
Aufhebung der Ausschreibung, Einstellung des Verhandlungsverfahrens, Ende

des Vergabeverfahrens

1. Die Bewerber und Bieter sind von der Beendigung eines Vergabeverfahrens nach § 122 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder von einer Aufhebung der Ausschreibung unter
Angabe der Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten,
unverzüglich zu unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt auf Antrag der Bewerber oder Bieter schriftlich.

2. Wird ein Verhandlungsverfahren, dem eine Vergabebekanntmachung vorausgegangen ist,
eingestellt, so gilt Nummer 1 entsprechend.

3. Die Beendigung eines Vergabeverfahrens nach § 122 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen oder die Aufhebung eines Offenen Verfahrens, eines Nichtoffenen
Verfahrens oder die Einstellung eines Verhandlungsverfahrens mit vorangegangener
Vergabebekanntmachung ist dem Amt für amtliche Veröffentlichung der Europäischen
Gemeinschaften mitzuteilen.

§ 27
Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

1. Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 25 Nr. 1) und solche, deren Angebote
nicht in die engere Wahl kommen, sollen so bald wie möglich verständigt werden. Die übrigen Bieter
sind zu verständigen, sobald der Zuschlag erteilt worden ist.

2. Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern innerhalb einer Frist von
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15 Kalendertagen nach Eingang ihres schriftlichen Antrags die Gründe für die Nichtberücksichtigung
ihrer Bewerbung oder ihres Angebots schriftlich mitzuteilen, den Bietern auch der Name des
Auftragnehmers.

3. Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine neue Vergabe
oder für andere Zwecke benutzt werden.

4. Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten sind
zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ablehnung des
Angebots verlangt wird.

§ 27a
Nicht berücksichtigte Bewerbungen

1. (1)  Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern innerhalb einer Frist
von 15 Kalendertagen nach Eingang ihres schriftlichen Antrags die Gründe für die
Nichtberücksichtigung ihrer Bewerbung oder ihres Angebots mitzuteilen. Den Bietern, die ein
ordnungsgemäßes Angebot eingereicht haben, sind auch die Merkmale und Vorteile des Angebotes
des erfolgreichen Bieters sowie dessen Name schriftlich mitzuteilen.

(2)  Der Auftraggeber kann jedoch die in Absatz 1 Satz 2 genannten Informationen über die
Auftragsvergabe zurückhalten, wenn die Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst
nicht im öffentlichen Interesse läge oder den Geschäftsinteressen öffentlicher oder privater
Unternehmen oder dem fairen Wettbewerb unter den Unternehmen schaden würde.

2. Bei einem Verhandlungsverfahren, dem eine Vergabebekanntmachung vorausgegangen ist, ist §
27 Nr. 2 entsprechend anzuwenden.

§ 28
Zuschlag

1. Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem Bieter die
Erklärung noch vor Ablauf der Zuschlagsfrist (§ 19) zugeht.

2. (1)  Wird auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abänderungen der Zuschlag erteilt, so ist damit
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Vertrag abgeschlossen, auch wenn spätere urkundliche
Festlegung vorgesehen ist.

(2)  Werden dagegen Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird
der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, sich
unverzüglich über die Annahme zu erklären.

§ 28a
Bekanntmachung der Auftragserteilung

1. (1)  In den Fällen, in denen eine Bekanntmachung nach § 17a Nr. 2 veröffentlicht wurde, ist die
Erteilung des Auftrags bekannt zu machen.

(2)  Die Bekanntmachung ist nach dem in Anhang E enthaltenen Muster zu erstellen.

(3)  Angaben, deren Veröffentlichung

– den Gesetzesvollzug behindern,

– dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,

– die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater Unternehmer berühren oder

– den fairen Wettbewerb zwischen Unternehmern beeinträchtigen würden,
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sind nicht in die Bekanntmachung aufzunehmen.

2. Die Bekanntmachung ist dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften in kürzester Frist — spätestens 48 Kalendertage nach Auftragserteilung — zu
übermitteln.

§ 29
Vertragsurkunde

1. Eine besondere Urkunde braucht über den Vertrag nur dann gefertigt zu werden, wenn der
Vertragsinhalt nicht schon durch das Angebot mit den zugehörigen Unterlagen, das
Zuschlagsschreiben und andere Schriftstücke eindeutig und erschöpfend festgelegt ist.

2. Die Urkunde ist doppelt auszufertigen und von den beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen.
Die Beglaubigung einer Unterschrift kann in besonderen Fällen verlangt werden.

§ 30
Vergabevermerk

1. Über die Vergabe ist ein Vermerk zu fertigen, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die
maßgebenden Feststellungen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen enthält.

2. Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise verzichtet, ist
dies im Vergabevermerk zu begründen.

§ 31
Nachprüfungsstellen

In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsstellen mit Anschrift
anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 31a
Nachprüfungsbehörden

In der Vergabebekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsbehörden mit
Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße
gegen die Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 32
Baukonzessionen

1. Baukonzessionen sind Bauaufträge zwischen einem Auftraggeber und einem Unternehmer
(Baukonzessionär), bei denen die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einer Vergütung in dem
Recht auf Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises,
besteht.

2. Für die Vergabe von Baukonzessionen sind die §§ 1 bis 31 sinngemäß anzuwenden.

§ 32a
Baukonzessionen

1. (1)  Für die Vergabe von Baukonzessionen mit einem geschätzten Gesamtauftragswert von
mindestens 5 Millionen Euro sind die a-Paragraphen nicht anzuwenden, ausgenommen die
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Regelungen nach den Absätzen 2 bis 4.

(2)  Die Absicht eines öffentlichen Auftraggebers, eine Baukonzession zu vergeben, ist
bekanntzumachen. Die Bekanntmachung hat nach Anhang G zu erfolgen. Sie ist im Amtsblatt für
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften unverzüglich zu veröffentlichen.

(3)  § 17a Nr. 2 gilt entsprechend.

(4)  Die Frist für den Eingang von Bewerbungen für die Konzession beträgt mindestens 52
Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Bekanntmachung.

2. (1)  Die Absicht eines Baukonzessionärs, Bauaufträge an Dritte zu vergeben, ist bekannt zu
machen. Die Bekanntmachung hat nach Anhang H zu erfolgen. Sie ist im Amtsblatt der EG
unverzüglich zu veröffentlichen.

(2)  § 17a Nr. 2 gilt entsprechend.

(3)  Die Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme beträgt mindestens 37 Kalendertage,
gerechnet vom Tag nach Absendung der Bekanntmachung. Die Frist für den Eingang der Angebote
beträgt mindestens 40 Kalendertage, gerechnet vom Tag der Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe.

3. Baukonzessionäre, die öffentliche Auftraggeber sind, müssen bei der Vergabe von Bauaufträgen
an Dritte mit einem geschätzten Gesamtauftragswert von mindestens 5 Millionen Euro die
Basisparagraphen mit a-Paragraphen anwenden.

§ 33a
Melde- und Berichtspflichten

1. Auf Verlangen der EG-Kommission sind dieser aus dem Vergabevermerk folgende Angaben zu
übermitteln:

a) Name und Anschrift des Auftraggebers,

b) Art und Umfang der Leistung,

c) Wert des Auftrags,

d) Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und Gründe für ihre Auswahl,

e) Namen der ausgeschlossenen Bewerber oder Bieter und die Gründe für die Ablehnung,

f) Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf sein Angebot,

g) Anteil der beabsichtigten Nachunternehmerleistungen, soweit bekannt,

h) beim Verhandlungsverfahren Gründe für die Wahl dieses Verfahrens (§ 3a Nr. 4 und 5),

i) Gründe für die Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher technischer
Spezifikationen (§ 9 Nr. 4 Abs. 3).

2. Für die jährlich fällige EG-Statistik ist der zuständigen Stelle eine Meldung vorzulegen, die
mindestens folgende Angaben enthält:

a) bei den Ministerien des Bundes4:

1. für jeden einzelnen öffentlichen Auftraggeber den geschätzten Gesamtwert der Aufträge
unterhalb der Schwellenwerte;

                                                     

4 AA, BMA, BMBF, BML, BMF, BMI, BMG, BMJ, BMVBW, BMWi, BMZ, BMVg, BMU, BMFSFJ
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2. für jeden einzelnen öffentlichen Auftraggeber Anzahl und Wert der Aufträge über den
Schwellenwerten, so weit wie möglich aufgeschlüsselt nach Verfahren, Kategorien von
Bauarbeiten entsprechend der geltenden EG-Nomenklatur und Nationalität des
Unternehmens, das den Zuschlag erhalten hat, bei Verhandlungsverfahren aufgeschlüsselt
nach § 3a Nr. 4 und 5, mit Angaben über Anzahl und Wert der Aufträge, die in die einzelnen
Mitgliedstaaten und in Drittländer vergeben wurden;

b) bei den anderen öffentlichen Auftraggebern im Sinne des § 98 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen Angaben für jede Kategorie von Auftraggebern über Anzahl und
Wert der Aufträge über den Schwellenwerten, so weit wie möglich aufgeschlüsselt nach
Verfahren, Kategorien von Bauarbeiten entsprechend der geltenden EG-Nomenklatur und
Nationalität des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten hat, bei Verhandlungsverfahren
aufgeschlüsselt nach § 3a Nr. 4 und 5, mit Angaben über Anzahl und Wert der Aufträge, die in die
einzelnen Mitgliedstaaten und in Drittländer vergeben wurden;

c) bei den vorstehend unter Buchstabe a aufgeführten öffentlichen Auftraggebern Angaben für jeden
Auftraggeber über Anzahl und Gesamtwert der Aufträge, die aufgrund von Ausnahmeregelungen
zum Beschaffungsübereinkommen vergeben wurden; bei den anderen öffentlichen Auftraggebern
im Sinne des § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen Angaben für jede
Kategorie von Auftraggebern über den Gesamtwert der Aufträge, die aufgrund von
Ausnahmeregelungen zum Beschaffungsübereinkommen vergeben wurden.

Anhang TS

Technische Spezifikationen

1. Begriffsbestimmungen

1.1 „Technische Spezifikationen“ sind sämtliche, insbesondere in den Verdingungsunterlagen
enthaltenen, technischen Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis oder eine
Lieferung, mit deren Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so
bezeichnet werden können, dass sie ihren durch den öffentlichen Auftraggeber festgelegten
Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen gehören Qualitätsstufen,
Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und Abmessungen, ebenso die Vorschriften für Materialien,
Erzeugnisse oder Lieferungen hinsichtlich Qualitätssicherung, Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen
und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung. Außerdem gehören dazu auch die
Vorschriften für die Planung und die Berechnung von baulichen Anlagen, die Bedingungen für die
Prüfung, Inspektion und Abnahme von baulichen Anlagen, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren
und alle anderen technischen Anforderungen, die der öffentliche Auftraggeber bezüglich fertiger
baulicher Anlagen oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch allgemeine oder spezielle
Vorschriften anzugeben in der Lage ist.

1.2 „Norm“: technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation zur
wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung grundsätzlich nicht
zwingend vorgeschrieben ist.

1.3 „Europäische Norm“: die von dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) oder dem
Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) gemäß deren gemeinsamen
Regeln als Europäische Norm (EN) oder Harmonisierungsdokumente (HD) angenommene Norm.

1.4 „Europäische technische Zulassung“: eine positive technische Beurteilung der Brauchbarkeit
eines Produkts hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen; sie
erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Produkts und der festgelegten Anwendungs- und
Verwendungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung wird von einer zu diesem Zweck
vom Mitgliedstaat zugelassenen Organisation ausgestellt.

1.5 „Gemeinsame technische Spezifikation“: technische Spezifikation, die nach einem von den
Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet wurde, um die einheitliche Anwendung in allen
Mitgliedstaaten sicherzustellen, und die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht
wurde.
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1.6 „Wesentliche Anforderungen“: Anforderungen betreffend die Sicherheit, die Gesundheit und
andere für die Allgemeinheit wichtige Aspekte, denen die baulichen Anlagen genügen müssen.

2. Mangels europäischer Normen, europäischer technischer Zulassungen oder gemeinsamer
technischer Spezifikationen

2.1 werden die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die einzelstaatlichen technischen
Spezifikationen festgelegt, die anerkanntermaßen den wesentlichen Anforderungen der
Gemeinschaftsrichtlinien zur technischen Harmonisierung entsprechen, wobei die Anerkennung der
Entsprechung nach den Verfahren dieser Richtlinien und insbesondere nach den in der Richtlinie des
Rates 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988 über Bauprodukte vorgesehenen Verfahren erfolgt;

2.2 können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die einzelstaatlichen technischen
Spezifikationen betreffend die Planung, Berechnung und Verwirklichung von Bauvorhaben und den
Einsatz von Produkten festgelegt werden;

2.3 können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf sonstige Dokumente festgelegt
werden.

In einem solchen Fall ist unter Beachtung der nachstehenden Normenrangfolge zurückzugreifen auf

– die innerstaatlichen Normen, mit denen vom Land des Auftraggebers akzeptierte internationale
Normen umgesetzt werden;

– sonstige innerstaatliche Normen und innerstaatliche technische Zulassungen des Landes des
Auftraggebers;

– alle weiteren Normen.

Anhang A
Vorinformationsverfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung und bei Aufteilung der baulichen Anlage in mehrere Lose wesentliche
Merkmale der einzelnen Lose im Verhältnis zur baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls verfügbar, geschätzte Kostenspanne für die geplanten Leistungen:
_________________________________________________________________________

3. a)  Vorläufiger Zeitpunkt der Einleitung der (des) Vergabeverfahren(s):
_________________________________________________________________________

b)  Falls bekannt, vorläufiger Zeitpunkt des Beginns der Arbeiten:
_________________________________________________________________________

c)  Falls bekannt, vorläufiger Zeitraum für die Durchführung der Arbeiten:
_________________________________________________________________________

4. Gegebenenfalls Finanzierungsbedingungen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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6. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

7. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften:
 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Angabe, ob der Auftrag in den Anwendungsbereich des Beschaffungsübereinkommens fällt:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Anhang B
Offenes Verfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. a)  Gewähltes Vergabeverfahren:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag):
_________________________________________________________________________

3. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage, einschließlich etwaiger
Optionsrechte für weitere Arbeiten und nach Möglichkeit voraussichtliche Zeitpunkte, bis zu denen diese
Rechte wahrgenommen werden können:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt wird, Art und Umfang der einzelnen
Lose und Möglichkeit, für eines, mehrere oder alle Lose Angebote einzureichen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, falls auch Planungsleistungen gefordert
werden: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Termin für den Abschluss der Arbeiten bzw. Frist für die Ausführung und nach Möglichkeit Termin für den Beginn
der Arbeiten: _________________________________________________________________________

5. a)  Name und Anschrift der Dienststelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können, sowie Termin, bis zu dem diese Unterlagen spätestens
angefordert werden können:
_________________________________________________________________________

b)  Gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgelts für Übersendung dieser Unterlagen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. a)  Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________
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7. a)  Personen, die bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:
_________________________________________________________________________

8. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Mit dem Angebot verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
_________________________________________________________________________

13. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

14. Gegebenenfalls Ausschluss von Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

16. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder Hinweise auf
ihre Nichtveröffentlichung:
_________________________________________________________________________

17. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

18. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften: _________________________________________________________________________

19. Angabe, ob der Auftrag in den Anwendungsbereich des Beschaffungsübereinkommens fällt:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Anhang C
Nichtoffenes Verfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. a)  Gewähltes Vergabeverfahren:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Gegebenenfalls Hinweis auf beschleunigtes Verfahren wegen Dringlichkeit:
_________________________________________________________________________

c)  Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag):
_________________________________________________________________________
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3. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage, einschließlich etwaiger
Optionsrechte für weitere Arbeiten und nach Möglichkeit voraussichtliche Zeitpunkte, bis zu denen diese
Rechte wahrgenommen werden können:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt wird, Art und Umfang der einzelnen
Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, falls auch Planungsleistungen gefordert
werden: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Termin für den Abschluss der Arbeiten bzw. Frist für die Ausführung und nach Möglichkeit Termin für den Beginn
der Arbeiten: _________________________________________________________________________

5. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. a)  Ablauf der Bewerbungsfrist für die Anträge auf Teilnahme:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind:
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der diese Anträge abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

7. Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:
_________________________________________________________________________

8. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Gegebenenfalls Ausschluss von Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

13. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder Hinweis auf
ihre Nichtveröffentlichung:
_________________________________________________________________________

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________
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17. Angabe, ob der Auftrag in den Anwendungsbereich des Beschaffungsübereinkommens fällt:
_________________________________________________________________________

Anhang D
Verhandlungsverfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. a)  Gewähltes Vergabeverfahren:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Gegebenenfalls Hinweis auf beschleunigtes Verfahren wegen Dringlichkeit:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag):
_________________________________________________________________________

3. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage, einschließlich etwaiger
Optionsrechte für weitere Arbeiten und nach Möglichkeit voraussichtliche Zeitpunkte, bis zu denen diese
Rechte wahrgenommen werden können:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt wird, Art und Umfang der einzelnen
Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, falls auch Planungsleistungen gefordert
werden:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Termin für den Abschluss der Arbeiten bzw. Frist für die Ausführung und nach Möglichkeit Termin für den Beginn
der Arbeiten:
_________________________________________________________________________

5. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. a)  Ablauf der Bewerbungsfrist für die Anträge auf Teilnahme:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die die Anträge zu richten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der diese Anträge abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

7. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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9. Mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Gegebenenfalls Ausschluss von Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Gegebenenfalls Name und Anschrift der vom öffentlichen Auftraggeber bereits ausgewählten Unternehmer:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Gegebenenfalls Datum vorhergehender Veröffentlichungen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

13. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder Hinweis auf
ihre Nichtveröffentlichung:
_________________________________________________________________________

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

17. Datum vorheriger Veröffentlichungen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften: entfällt, da bereits unter
Nummer 12 anzugeben
_________________________________________________________________________

18. Angabe, ob der Auftrag in den Anwendungsbereich des Beschaffungsübereinkommens fällt:
_________________________________________________________________________

Anhang E
Vergebene Aufträge

1. Name und Anschrift des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________

2. Gewähltes Vergabeverfahren; im Fall des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer
Ausschreibung Begründung (§ 3a Nr. 5):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Tag der Auftragserteilung:
_________________________________________________________________________

4. Kriterien für die Auftragsvergabe:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Anzahl der eingegangenen Angebote:
_________________________________________________________________________

6. Name(n) und Anschrift(en) der (des) Auftragnehmer(s):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Art und Umfang der vertraglichen Leistung, allgemeine Merkmale der zu errichtenden baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Gezahlter Preis oder Preisspanne:
_________________________________________________________________________
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9. Wert des erteilten Auftrags oder des höchsten und des niedrigsten Angebotes, die bei der Auftragsvergabe
berücksichtigt wurden:
_________________________________________________________________________

10. Anteil der beabsichtigten Nachunternehmerleistungen, soweit bekannt:
_________________________________________________________________________

11. Sonstige Angaben: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

13. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

14. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

Anhang F
Auftragsmeldung nach § 33a Nr. 2

Vergabestelle:

a)  Vergabeverfahren: _________________________________________________________________________

[  ]  Offenes Verfahren
_________________________________________________________________________

[  ]  Nichtoffenes Verfahren
_________________________________________________________________________

[  ]  Verhandlungsverfahren mit Vergabebekanntmachung
_________________________________________________________________________

[  ]  Verhandlungsverfahren ohne Vergabebekanntmachung
_________________________________________________________________________

b)  Berichtszeitraum: _________________________________________________________________________

c)  Auftragssumme: _________________________________________________________________________

d)  Art der Leistungen: _________________________________________________________________________

e)  Nationalität des Auftragnehmers:
_________________________________________________________________________

Anhang G
Öffentliche Baukonzessionen

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Gegenstand der Konzession; Art und Umfang der Leistung:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. a)  Frist für die Einreichung der Bewerbungen:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die die Bewerbungen zu richten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der die Bewerbungen abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

4. Mit der Bewerbung verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bewerbers:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Kriterien für die Konzession:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Mindestanteil der an Dritte zu vergebenden Leistungen:
_________________________________________________________________________

7. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

Anhang H
Bauaufträge, die vom Konzessionär vergeben werden

1. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________

2. Etwaige Frist für die Ausführung:
_________________________________________________________________________

3. Name und Anschrift der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen und zusätzlichen Unterlagen angefordert und
eingesehen werden können, sowie Termin, bis zu dem diese Unterlagen spätestens angefordert werden
können: _________________________________________________________________________

4. a)  Frist für die Anträge und/oder für die Angebote:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die die Anträge und/oder die Angebote zu richten sind:
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der diese Anträge und/oder Angebote abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

5. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Mit dem Antrag und/oder dem Angebot verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde,
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) des Bewerbers/ Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder in den
Verdingungsunterlagen genannt sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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8. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________
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Abschnitt 3

Basisparagraphen mit zusätzlichen Bestimmungen nach der EG-
Sektorenrichtlinie5 in der Fassung der Richtlinie 98/4/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 zur
Änderung der Richtlinie 93/38/EWG zur Koordinierung der

Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung sowie im

Telekommunikationssektor6

§ 1
Bauleistungen

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand gehalten,
geändert oder beseitigt wird.

§ 1b
Verpflichtung zur Anwendung der b-Paragraphen

1. (1)  Die Bestimmungen der b-Paragraphen sind zusätzlich zu den Basisparagraphen von
Sektorenauftraggebern für Bauaufträge anzuwenden, bei denen der geschätzte Gesamtauftragswert
der Baumaßnahme bzw. des Bauwerks (alle Bauaufträge für eine bauliche Anlage) mindestens dem
Gegenwert von 5 Millionen Euro ohne Umsatzsteuer entspricht. Der Gesamtauftragswert umfasst
auch den geschätzten Wert der vom Auftraggeber beigestellten Stoffe, Bauteile und Leistungen.

(2)  Werden die Bauaufträge im Sinne von Absatz 1 für eine bauliche Anlage in Losen vergeben, sind
die Bestimmungen der b-Paragraphen anzuwenden

– bei jedem Los mit einem geschätzten Auftragswert von 1 Mio. Euro und mehr,

– unabhängig davon für alle Bauaufträge, bis mindestens 80 % des geschätzten
Gesamtauftragswertes aller Bauaufträge für die bauliche Anlage erreicht sind.

2. Eine bauliche Anlage darf für die Schwellenwertermittlung nicht in der Absicht aufgeteilt werden,
sie der Anwendung der b-Paragraphen zu entziehen.

3. Lieferungen, die nicht zur Ausführung der baulichen Anlage erforderlich sind, dürfen dann nicht
mit einem Bauauftrag vergeben werden, wenn dadurch für sie die Anwendung der für Lieferleistungen
geltenden EG-Vergabebestimmungen umgangen wird.

4. Der Wert einer Rahmenvereinbarung (§ 5b) wird auf der Grundlage des geschätzten
Höchstwertes aller für den Zeitraum ihrer Geltung geplanten Aufträge berechnet.

5. Maßgebender Zeitpunkt für die Schätzung des Gesamtauftragswertes ist die Einleitung des
ersten Vergabeverfahrens für die bauliche Anlage.

§ 2

                                                     

5 Richtlinie des Rates vom 17. Sept. 1990 betreffend die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (90/531/EWG)
6 ABl Nummer L 101 vom 01.04.1998
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Grundsätze der Vergabe

1. Bauleistungen sind an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu
angemessenen Preisen zu vergeben. Der Wettbewerb soll die Regel sein. Ungesunde
Begleiterscheinungen, wie z. B. wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen, sind zu bekämpfen.

2. Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmer diskriminiert werden.

3. Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit gefördert wird.

§ 2b
Schutz der Vertraulichkeit

1. Die Übermittlung technischer Spezifikationen für interessierte Unternehmer, die Prüfung und die
Auswahl von Unternehmern und die Auftragsvergabe können die Auftraggeber mit Auflagen zum
Schutz der Vertraulichkeit verbinden.

2. Das Recht der Unternehmer, von einem Auftraggeber in Übereinstimmung mit innerstaatlichen
Rechtsvorschriften die Vertraulichkeit der von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen zu
verlangen, wird nicht eingeschränkt.

§ 3
Arten der Vergabe

1. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach
öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmern zur Einreichung von
Angeboten vergeben.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach
Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmern zur Einreichung von Angeboten vergeben,
gegebenenfalls nach öffentlicher Aufforderung, Teilnahmeanträge zu stellen (Beschränkte
Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb).

(3)  Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen ohne ein förmliches Verfahren vergeben.

2. Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, wenn nicht die Eigenart der Leistung oder besondere
Umstände eine Abweichung rechtfertigen.

3. (1)  Beschränkte Ausschreibung ist zulässig,

a) wenn die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand
verursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder dem Wert der Leistung im
Missverhältnis stehen würde,

b) wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,

c) wenn die Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhaltung)
unzweckmäßig ist.

(2)  Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zulässig,

a) wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmern in
geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außergewöhnliche Zuverlässigkeit
oder Leistungsfähigkeit (z. B. Erfahrung, technische Einrichtungen oder fachkundige
Arbeitskräfte) erforderlich ist,

b) wenn die Bearbeitung des Angebots wegen der Eigenart der Leistung einen außergewöhnlich
hohen Aufwand erfordert.

4. Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte
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Ausschreibung unzweckmäßig ist, besonders

a) weil für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besondere Erfahrung oder
Geräte) nur ein bestimmter Unternehmer in Betracht kommt,

b) weil die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht eindeutig und erschöpfend
festgelegt werden kann,

c) weil sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne Nachteil
trennen lässt,

d) weil die Leistung besonders dringlich ist,

e) weil nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Ausschreibung eine
erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht,

f) weil die auszuführende Leistung Geheimhaltungsvorschriften unterworfen ist.

§ 3b
Arten der Vergabe

1. Bauaufträge im Sinne von § 1b werden vergeben:

a) im Offenen Verfahren, das der Öffentlichen Ausschreibung (§ 3 Nr. 1 Abs. 1) entspricht,

b) im Nichtoffenen Verfahren, das der Beschränkten Ausschreibung nach Öffentlichem
Teilnahmewettbewerb (§ 3 Nr. 1 Abs. 2) oder einem anderen Aufruf zum Wettbewerb (§ 17b Nr. 1
Abs. 1 Buchstaben b und c) entspricht,

c) im Verhandlungsverfahren, das an die Stelle der Freihändigen Vergabe (§ 3 Nr. 1 Abs. 3) tritt.
Beim Verhandlungsverfahren wendet sich der Auftraggeber an ausgewählte Unternehmer und
verhandelt mit einem oder mehreren dieser Unternehmer über den Auftragsinhalt, gegebenenfalls
nach Aufruf zum Wettbewerb (§ 17b Nr. 1 Abs. 1).

2. Ein Verfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb kann durchgeführt werden,

a) wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb keine oder keine
geeigneten Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingungen des
Auftrags nicht grundlegend geändert werden,

b) wenn ein Auftrag nur zum Zweck von Forschungen, Versuchen, Untersuchungen oder
Entwicklungen und nicht mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder der Deckung der Forschungs-
und Entwicklungskosten vergeben wird,

c) wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder künstlerischen Besonderheiten oder aufgrund
des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von bestimmten Unternehmern durchgeführt
werden kann,

d) wenn dringliche Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, die der Auftraggeber nicht
voraussehen konnte, es nicht zulassen, die in den Offenen Verfahren, Nichtoffenen Verfahren
oder Verhandlungsverfahren vorgesehenen Fristen einzuhalten,

e) bei zusätzlichen Bauarbeiten, die weder in dem der Vergabe zugrunde liegenden Entwurf noch im
zuerst vergebenen Auftrag vorgesehen sind, die aber wegen eines unvorhergesehenen
Ereignisses zur Ausführung dieses Auftrags erforderlich sind, sofern der Auftrag an den
Unternehmer vergeben wird, der den ersten Auftrag ausführt,

– wenn sich diese zusätzlichen Arbeiten in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne
wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom Hauptauftrag trennen lassen oder

– wenn diese zusätzlichen Arbeiten zwar von der Ausführung des ersten Auftrags getrennt
werden können, aber für dessen Abrundung unbedingt erforderlich sind,
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f) bei neuen Bauarbeiten, die in der Wiederholung gleichartiger Arbeiten bestehen, die vom selben
Auftraggeber an den Unternehmer vergeben werden, der den ersten Auftrag erhalten hat, sofern
sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Entwurf Gegenstand eines ersten Auftrags war,
der nach einem Aufruf zum Wettbewerb vergeben wurde. Die Möglichkeit der Anwendung dieses
Verfahrens muss bereits bei der Ausschreibung des ersten Bauabschnitts angegeben werden;
der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in Aussicht genommene Gesamtauftragswert wird vom
Auftraggeber für die Anwendung von § 1b berücksichtigt,

g) bei Aufträgen, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden sollen, sofern die in §
5b Nr. 2 genannte Bedingung erfüllt ist.

§ 4
Einheitliche Vergabe, Vergabe nach Losen

1. Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zweifelsfreie
umfassende Gewährleistung erreicht wird; sie sollen daher in der Regel mit den zur Leistung
gehörigen Lieferungen vergeben werden.

2. Umfangreiche Bauleistungen sollen möglichst in Lose geteilt und nach Losen vergeben werden
(Teillose).

3. Bauleistungen verschiedener Handwerks- oder Gewerbezweige sind in der Regel nach
Fachgebieten oder Gewerbezweigen getrennt zu vergeben (Fachlose). Aus wirtschaftlichen oder
technischen Gründen dürfen mehrere Fachlose zusammen vergeben werden.

§ 5
Leistungsvertrag, Stundenlohnvertrag, Selbstkostenerstattungsvertrag

1. Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird
(Leistungsvertrag), und zwar:

a) in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleistungen, deren
Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen
anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),

b) in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart und
Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu rechnen ist
(Pauschalvertrag).

2. Bauleistungen geringeren Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verursachen, dürfen im
Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag).

3. (1)  Bauleistungen größeren Umfangs dürfen ausnahmsweise nach Selbstkosten vergeben
werden, wenn sie vor der Vergabe nicht eindeutig und so erschöpfend bestimmt werden können, dass
eine einwandfreie Preisermittlung möglich ist (Selbstkostenerstattungsvertrag).

(2)  Bei der Vergabe ist festzulegen, wie Löhne, Stoffe, Gerätevorhaltung und andere Kosten
einschließlich der Gemeinkosten zu vergüten sind und der Gewinn zu bemessen ist.

(3)  Wird während der Bauausführung eine einwandfreie Preisermittlung möglich, so soll ein
Leistungsvertrag abgeschlossen werden. Wird das bereits Geleistete nicht in den Leistungsvertrag
einbezogen, so ist auf klare Leistungsabgrenzung zu achten.

§ 5b
Rahmenvereinbarung

1. Eine Rahmenvereinbarung ist eine Vereinbarung mit einem oder mehreren Unternehmern, in der
die Bedingungen für die Aufträge festgelegt werden, die im Laufe eines bestimmten Zeitraums
vergeben werden sollen, insbesondere über den in Aussicht genommenen Preis und gegebenenfalls
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die in Aussicht genommene Menge.

2. (1)  Rahmenvereinbarungen können als Auftrag im Sinne dieser Vergabebestimmungen
angesehen werden und aufgrund eines Verfahrens nach § 3b Nr. 1 abgeschlossen werden.

(2)  Ist eine Rahmenvereinbarung in einem Verfahren nach § 3b Nr. 1 abgeschlossen worden, so
kann ein Einzelauftrag aufgrund dieser Rahmenvereinbarung nach § 3b Nr. 2 Buchstabe g ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb vergeben werden.

(3)  Ist eine Rahmenvereinbarung nicht in einem Verfahren nach § 3b Nr. 1 abgeschlossen worden,
so muss der Vergabe des Einzelauftrags ein Aufruf zum Wettbewerb vorausgehen.

3. Rahmenvereinbarungen dürfen nicht dazu missbraucht werden, den Wettbewerb zu verhindern,
einzuschränken oder zu verfälschen.

§ 6
Angebotsverfahren

1. Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bewerber die Preise, die er für seine
Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise im Angebot
anzugeben hat.

2. Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise dem Auf- und
Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig wiederkehrenden
Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, angewandt werden.

§ 7
Mitwirkung von Sachverständigen

1. Ist die Mitwirkung von besonderen Sachverständigen zweckmäßig, um

a) die Vergabe, insbesondere die Verdingungsunterlagen, vorzubereiten oder

b) die geforderten Preise einschließlich der Vergütungen für Stundenlohnarbeiten
(Stundenlohnzuschläge, Verrechnungssätze) zu beurteilen oder

c) die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu begutachten,

so sollen die Sachverständigen von den Berufsvertretungen vorgeschlagen werden; diese
Sachverständigen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar an der betreffenden Vergabe beteiligt sein.

2. Sachverständige im Sinne von Nummer 1 sollen in geeigneten Fällen auf Antrag der
Berufsvertretungen gehört werden, wenn dem Auftraggeber dadurch keine Kosten entstehen.

§ 8
Teilnehmer am Wettbewerb

1. Alle Bewerber oder Bieter sind gleich zu behandeln. Der Wettbewerb darf insbesondere nicht auf
Bewerber beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.

2. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung sind die Unterlagen an alle Bewerber abzugeben, die sich
gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung sollen im Allgemeinen nur 3 bis 8 geeignete Bewerber
aufgefordert werden. Werden von den Bewerbern umfangreiche Vorarbeiten verlangt, die einen
besonderen Aufwand erfordern, so soll die Zahl der Bewerber möglichst eingeschränkt werden.

(3)  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den Bewerbern möglichst
gewechselt werden.
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3. (1)  Von den Bewerbern oder Bietern dürfen zum Nachweis ihrer Eignung (Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) Angaben verlangt werden über

a) den Umsatz des Unternehmers in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er
Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten
Aufträgen,

b) die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,

c) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich
beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen,

d) die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende
technische Ausrüstung,

e) das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal,

f) die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes,

g) andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Nachweise.

Als Nachweise nach den Buchstaben a, c und f sind auch von der zuständigen Stelle ausgestellte
Bescheinigungen zulässig, aus denen hervorgeht, dass der Unternehmer in einer amtlichen Liste in
einer Gruppe geführt wird, die den genannten Leistungsmerkmalen entspricht.

(2)  Der Auftraggeber wird andere, ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige Gründe dafür bestehen.

(3)  Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die Nachweise zu
bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren spätere Anforderung vorbehalten
wird. Bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass
die Nachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden.

4. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Aufforderung zur
Angebotsabgabe die Eignung der Bewerber zu prüfen. Dabei sind die Bewerber auszuwählen, deren
Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet; dies
bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und
über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.

5. (1)  Von der Teilnahme am Wettbewerb dürfen Unternehmer ausgeschlossen werden,

a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse
abgelehnt wurde,

b) deren Unternehmen sich in Liquidation befinden,

c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit als Bewerber
in Frage stellt,

d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben,

e) die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben,

f) die sich nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet haben.

(2)  Der Auftraggeber darf von den Bewerbern oder Bietern entsprechende Bescheinigungen der
zuständigen Stellen oder Erklärungen verlangen.

(3)  Der Nachweis, dass Ausschlussgründe im Sinne von Absatz 1 nicht vorliegen, kann auch durch
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eine Bescheinigung nach Nummer 3 Abs. 2 geführt werden, es sei denn, dass dies widerlegt wird.

6. Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten und ähnliche
Einrichtungen sowie Betriebe der öffentlichen Hand und Verwaltungen sind zum Wettbewerb mit
gewerblichen Unternehmern nicht zuzulassen.

§ 8b
Teilnehmer am Wettbewerb

1. (1)  Auftraggeber, die Bewerber für die Teilnahme an einem Nichtoffenen Verfahren oder an
einem Verhandlungsverfahren auswählen, richten sich dabei nach objektiven Regeln und Kriterien.
Diese Regeln und Kriterien legen sie schriftlich fest und stellen sie interessierten Unternehmern zur
Verfügung.

(2)  Kriterien im Sinne des Absatz 1 sind insbesondere Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit. Zu deren Nachweis können z. B. Angaben nach § 8 Nr. 3 verlangt werden.

2. Kriterien nach Nummer 1 können auch Ausschließungsgründe nach § 8 Nr. 5 Abs. 1 sein.

3. Ein Kriterium kann auch die objektive Notwendigkeit sein, die Zahl der Bewerber soweit zu
verringern, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen den besonderen Merkmalen des
Vergabeverfahrens und dem zur Durchführung notwendigen Aufwand sichergestellt ist. Es sind jedoch
so viele Bewerber zu berücksichtigen, dass ein Wettbewerb gewährleistet ist.

4. Von Bietergemeinschaften kann nicht verlangt werden, dass sie zwecks Einreichung eines
Angebots oder für das Verhandlungsverfahren eine bestimmte Rechtsform annehmen; von der den
Zuschlag erhaltenden Gemeinschaft kann dies jedoch verlangt werden, sofern es für die
ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags notwendig ist.

5. (1)  Auftraggeber können ein System zur Prüfung von Unternehmern (Präqualifikationsverfahren)
einrichten und anwenden. Sie sorgen dann dafür, dass sich Unternehmen jederzeit einer Prüfung
unterziehen können.

(2)  Das System kann mehrere Qualifikationsstufen umfassen. Es wird auf der Grundlage der vom
Auftraggeber aufgestellten objektiven Regeln und Kriterien gehandhabt. Der Auftraggeber nimmt
dabei auf geeignete europäische Normen über die Qualifizierung von Unternehmern Bezug. Diese
Kriterien und Regeln können erforderlichenfalls auf den neuesten Stand gebracht werden.

(3)  Auf Verlangen werden diese Qualifizierungsregeln und -kriterien sowie deren Fortschreibung
interessierten Unternehmern übermittelt. Bezieht sich der Auftraggeber auf das Qualifizierungssystem
einer anderen Einrichtung, so teilt er deren Namen mit.

6. In ihrer Entscheidung über die Qualifikation sowie bei der Überarbeitung der Prüfungskriterien
und -regeln dürfen die Auftraggeber nicht

– bestimmten Unternehmern administrative, technische oder finanzielle Verpflichtungen auferlegen,
die sie anderen Unternehmern nicht auferlegt hätten,

– Prüfungen und Nachweise verlangen, die sich mit bereits vorliegenden objektiven Nachweisen
überschneiden.

7. Die Auftraggeber unterrichten die Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist über die
Entscheidung zu deren Qualifikation. Kann diese Entscheidung nicht innerhalb von 6 Monaten nach
Eingang des Prüfungsantrags getroffen werden, hat der Auftraggeber dem Antragsteller spätestens
zwei Monate nach Eingang des Antrags die Gründe für eine längere Bearbeitungszeit mitzuteilen und
anzugeben, wann über die Annahme oder die Ablehnung seines Antrags entschieden wird.

8. Negative Entscheidungen über die Qualifikation werden den Antragstellern unter Angabe der
Gründe mitgeteilt. Die Gründe müssen sich auf die in Nummer 5 erwähnten Prüfungskriterien
beziehen.

9. Die als qualifiziert anerkannten Unternehmer sind in ein Verzeichnis aufzunehmen. Dabei ist eine
Untergliederung nach Fachgebieten möglich.
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10. Die Auftraggeber können einem Unternehmer die Qualifikation nur aus Gründen aberkennen, die
auf den in Nummer 5 erwähnten Kriterien beruhen. Die beabsichtigte Aberkennung muss dem
betroffenen Unternehmer im Voraus schriftlich unter Angabe der Gründe mitgeteilt werden.

11. (1)  Das Prüfsystem ist im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bekannt zu machen.

(2)  Die Bekanntmachung ist nach dem in Anhang D/SKR enthaltenen Muster zu erstellen. Wenn das
System mehr als drei Jahre gilt, ist die Bekanntmachung jährlich zu veröffentlichen. Bei kürzerer
Dauer genügt eine Bekanntmachung zu Beginn des Verfahrens.

§ 9
Beschreibung der Leistung

Allgemeines

1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche
Vorarbeiten berechnen können. Bedarfspositionen (Eventualpositionen) dürfen nur ausnahmsweise in
die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in
dem unbedingt erforderlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.

2. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und
Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im
Voraus schätzen kann.

3. (1)  Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden
Umstände festzustellen und in den Verdingungsunterlagen anzugeben.

(2)  Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fertigen
Leistung anzugeben.

(3)  Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z. B. Boden- und
Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass der Bewerber ihre Auswirkungen auf die bauliche
Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen kann.

(4)  Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu beachten.

4. (1)  Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen zu beachten.

(2)  Die technischen Anforderungen (siehe Anhang TS Nr. 1) sind in den Verdingungsunterlagen
unter Bezugnahme auf gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikationen festzulegen; das sind

– in innerstaatliche Normen übernommene europäische Normen (siehe Anhang TS Nr. 1.3),

– europäische technische Zulassungen (siehe Anhang TS Nr. 1.4),

– gemeinsame technische Spezifikationen (siehe Anhang TS Nr. 1.5).

(3)  Von der Bezugnahme auf eine gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikation kann
abgesehen werden, wenn

– die gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikation keine Regelungen zur Feststellung der
Übereinstimmung der technischen Anforderungen an die Bauleistung, das Material oder das
Bauteil enthält, z. B. weil keine geeignete Prüfnorm vorliegt oder der Nachweis nicht mit
angemessenen Mitteln auf andere Weise erbracht werden kann,

– der Auftraggeber zur Verwendung von Stoffen und Bauteilen gezwungen würde, die mit von ihm
bereits benutzten Anlagen inkompatibel sind oder wenn die Anwendung der technischen
Spezifikationen unverhältnismäßig hohe Kosten oder technische Schwierigkeiten verursachen
würde. Diese Abweichungsmöglichkeit darf nur im Rahmen einer klar definierten und schriftlich
festgelegten Strategie mit der Verpflichtung zur Übernahme gemeinschaftsrechtlicher
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Spezifikationen innerhalb einer bestimmten Frist in Anspruch genommen werden,

– das betreffende Vorhaben von wirklich innovativer Art ist und die Anwendung der
gemeinschaftsrechtlichen technischen Spezifikationen nicht angemessen wäre.

(4)  Falls keine gemeinschaftsrechtliche Spezifikation vorliegt, gilt Anhang TS Nr. 2.

5. (1)  Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und Bezugsquellen
dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die Art der geforderten
Leistung gerechtfertigt ist.

(2)  Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen, Warenzeichen,
Patente) dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleichwertiger Art“, verwendet
werden, wenn eine Beschreibung durch hinreichend genaue, allgemeinverständliche Bezeichnungen
nicht möglich ist.

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

6. Die Leistung soll in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe
(Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis beschrieben werden.

7. Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzustellen oder
anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch Mengen- oder statische
Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung maßgebend sein sollen, sind
eindeutig zu bezeichnen.

8. Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen oder der
gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Nr. 1 VOB/B), brauchen nicht
besonders aufgeführt zu werden.

9. Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ordnungszahl
(Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer technischen Beschaffenheit
und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. Ungleichartige Leistungen sollen unter
einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung
gegenüber einer anderen für die Bildung eines Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.

Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

10. Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von Nummer 6 zusammen
mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die
technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechte Lösung der Bauaufgabe zu
ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden.

11. (1)  Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die Bewerber
alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingungen und Umstände
erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten
technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind,
sowie gegebenenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise
offen gelassen sind.

(2)  Nummern 7 bis 9 gelten sinngemäß.

12. Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den
Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie eine
eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung — gegebenenfalls mit Mengen-
und Preisangaben für Teile der Leistung — umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und
Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er

a) die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Mengen,
entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Verdingungsunterlagen
anzugebenden Mengentoleranz vertritt und, dass er

b) etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeitpunkt der
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Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht bestimmt werden
können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) — erforderlichenfalls anhand von
Plänen und Mengenermittlungen — begründet.

§ 9b
Beschreibung der Leistung

1. Die Auftraggeber bestimmen die zusätzlichen Spezifikationen, die zur Ergänzung der
gemeinschaftsrechtlichen Spezifikationen oder der anderen Normen erforderlich sind. Hierbei geben
sie Spezifikationen, die eher Leistungsanforderungen als Auslegungsmerkmale oder Beschreibungen
enthalten, den Vorrang, sofern sie nicht aus objektiven Gründen die Anwendung solcher
Spezifikationen für die Ausführung des Auftrags für unzweckmäßig erachten.

2. Die Auftraggeber können von § 9 Nr. 4 Abs. 2 abweichen, wenn die betreffende
gemeinschaftsrechtliche Spezifikation für die geplante spezielle Anwendung ungeeignet ist oder den
seit ihrer Verabschiedung eingetretenen technischen Entwicklungen nicht Rechnung trägt. Die
Auftraggeber, die diese Abweichungsmöglichkeit in Anspruch nehmen, teilen der zuständigen
Normungsstelle oder jeder anderen zur Revision der gemeinschaftsrechtlichen Spezifikationen
befugten Stelle mit, warum sie die gemeinschaftsrechtlichen Spezifikationen für ungeeignet halten und
beantragen deren Revision.

3. Die Gründe für die Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher technischer
Spezifikationen sollen soweit als möglich in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen
angegeben werden. Sie sind festzuhalten und den Mitgliedstaaten und der EG-Kommission auf
Anfrage zu übermitteln.

4. Verbindliche technische Vorschriften bleiben unberührt, sofern sie mit dem Gemeinschaftsrecht
vereinbar sind.

5. (1)  Die Auftraggeber teilen dem an einem Auftrag interessierten Unternehmer auf Anfrage die
technischen Spezifikationen mit, die regelmäßig in ihren Bauaufträgen genannt werden oder die sie
bei Beschaffungen im Zusammenhang mit regelmäßigen Bekanntmachungen gemäß § 17b Nr. 2
benutzen.

(2)  Soweit sich solche technischen Spezifikationen aus Unterlagen ergeben, die interessierten
Unternehmern zur Verfügung stehen, genügt eine Bezugnahme auf diese Unterlagen.

§ 10
Vergabeunterlagen

1. (1)  Die Vergabeunterlagen bestehen aus

a) dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Bewerbungsbedingungen
(§ 10 Nr. 5) und

b) den Verdingungsunterlagen (§§ 9 und 10 Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 2 bis 4).

(2)  In den Verdingungsunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für
die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche
Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie
Bestandteile des Vertrags werden sollen.

2. (1)  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie dürfen von
Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen
Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen
Vertragsbedingungen nicht widersprechen.

(2)  Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und etwaige
Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu ergänzen. In diesen
sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in



65

denen dort besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die
Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.

3. Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie
dürfen von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen
Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die
Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung
festzulegen.

4. (1)  In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen
sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:

a) Unterlagen (§ 20 Nr. 3, § 3 Nr. 5 und 6 VOB/B),

b) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und
Energieanschlüssen (§ 4 Nr. 4 VOB/B),

c) Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Nr. 8 VOB/B),

d) Ausführungsfristen (§ 11, § 5 VOB/B),

e) Haftung (§ 10 Nr. 2 VOB/B),

f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 12, § 11 VOB/B),

g) Abnahme (§ 12 VOB/B),

h) Vertragsart (§ 5), Abrechnung (§ 14 VOB/B),

i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),

j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),

k) Sicherheitsleistung (§ 14, § 17 VOB/B),

l) Gerichtsstand (§ 18 Nr. 1 VOB/B),

m) Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

n) Änderung der Vertragspreise (§ 15).

(2)  Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Gewährleistung (§ 13, § 13 Nr. 1,
4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten,
Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den
Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte
Voraussetzungen im Sinne von § 13 gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

5. (1)  Für die Versendung der Verdingungsunterlagen (§ 17 Nr. 3) ist ein Anschreiben
(Aufforderung zur Angebotsabgabe) zu verfassen, das alle Angaben enthält, die außer den
Verdingungsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig sind.

(2)  In dem Anschreiben sind insbesondere anzugeben:

a) Art und Umfang der Leistung sowie der Ausführungsort,

b) etwaige Bestimmungen über die Ausführungszeit,

c) Bezeichnung (Anschrift) der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle und der den Zuschlag
erteilenden Stelle,

d) Name und Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen
werden können,
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e) gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgelts für die Übersendung dieser
Unterlagen,

f) Art der Vergabe (§ 3),

g) etwaige Ortsbesichtigungen,

h) gegebenenfalls Zulassung von digitalen Angeboten und Verfahren zu ihrer Ver- und
Entschlüsselung,

i) genaue Aufschrift der schriftlichen Angebote oder Bezeichnung der digitalen Angebote,

j) gegebenenfalls auch Anschrift, an die digitale Angebote zu richten sind,

k) Ort und Zeit des Eröffnungstermins (Ablauf der Angebotsfrist, § 18 Nr. 2) sowie Angabe, welche
Personen zum Eröffnungstermin zugelassen sind (§ 22 Nr. 1 Satz 1),

l) etwa vom Auftraggeber zur Vorlage für die Beurteilung der Eignung des Bieters verlangte
Unterlagen (§ 8 Nr. 3 und 4),

m) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,

n) Änderungsvorschläge und Nebenangebote (vgl. Absatz 4),

o) etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose und Vergabe der Lose an verschiedene Bieter,

p) Zuschlags- und Bindefrist (§ 19),

q) sonstige Erfordernisse, die die Bewerber bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen,

r) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind
(z. B. § 16 VOB/B),

s) die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann.

(3)  Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen anzugeben, die sie
an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigen.

(4)  Wenn der Auftraggeber Änderungsvorschläge oder Nebenangebote wünscht oder nicht zulassen
will, so ist dies anzugeben; ebenso ist anzugeben, wenn Nebenangebote ohne gleichzeitige Abgabe
eines Hauptangebots ausnahmsweise ausgeschlossen werden. Von Bietern, die eine Leistung
anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den
Verdingungsunterlagen geregelt ist, sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu verlangen.

(5)  Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die die Bewerber bei
der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Bewerbungsbedingungen zusammenfassen
und dem Anschreiben beifügen.

6. Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs im
schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das
Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1027 Abs. 2
Zivilprozessordnung auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.

§ 10b
Vergabeunterlagen

1. Bei Bauaufträgen im Sinne von § 1b muss das Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe)
außer den Angaben nach § 10 Nr. 5 Abs. 2 folgendes enthalten:

a) sofern nicht in der Bekanntmachung angegeben (§ 17b Nr. 1 Abs. 1 Buchstabe a), die
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maßgebenden Wertungskriterien im Sinne von § 25 Nr. 3, d. h. neben technischem Wert und
Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis, Unterhaltungs- und Betriebskosten) besondere Kriterien, auf
die der Auftraggeber im Einzelfall Wert legt, z. B. gestalterische und funktionsbedingte
Gesichtspunkte, Nutzungsdauer und Ausführungsfrist, diese Angaben möglichst in der
Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung,

b) Angabe, dass die Angebote in deutscher Sprache abzufassen sind,

c) Hinweis auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung,

d) Angabe der Unterlagen, die gegebenenfalls beizufügen sind.

2. Wenn der Auftraggeber Änderungsvorschläge oder Nebenangebote nicht oder nur in Verbindung
mit einem Hauptangebot zulassen will, so ist dies anzugeben. Ebenso sind gegebenenfalls die
Mindestanforderungen an Änderungsvorschläge und Nebenangebote anzugeben und auf welche
Weise sie einzureichen sind.

§ 11
Ausführungsfristen

1. (1)  Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingungen und
etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorbereitung ist dem
Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.

(2)  Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen.

(3)  Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist (§ 5 Nr.
2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter
billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in
den Verdingungsunterlagen festzulegen.

2. (1)  Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für in sich
abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.

(2)  Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmer sicher ineinander
greifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wichtigen Einzelfristen als
vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet werden.

3. Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder anderen
Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.

4. Der Auftraggeber darf in den Verdingungsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugsschadens
(§ 5 Nr. 4 VOB/B) vorsehen; sie soll 5 v. H. der Auftragssumme nicht überschreiten. Der Nachweis
eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 12
Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen

1. Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur auszubedingen, wenn die
Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen Grenzen zu
halten.

2. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn die Fertigstellung vor Ablauf
der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 13
Gewährleistung

Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Nr. 4 VOB/B der Allgemeinen Vertragsbedingungen sollen
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nur vorgesehen werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen
sind alle Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrscheinlich
erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden können, aber auch
die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der Verjährungsfristen für
Gewährleistungsansprüche.

§ 14
Sicherheitsleistung

1. Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der Leistung
voraussichtlich nicht eintreten oder wenn der Auftragnehmer hinreichend bekannt ist und genügende
Gewähr für die vertragsgemäße Leistung und die Beseitigung etwa auftretender Mängel bietet. Bei
Beschränkter Ausschreibung sowie bei Freihändiger Vergabe sollen Sicherheitsleistungen in der
Regel nicht verlangt werden.

2. Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren Zeitpunkt
vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewahren. Die Sicherheit für
die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll 5 v. H. der Auftragssumme nicht
überschreiten. Die Sicherheit für die Gewährleistung soll 3 v. H. der Abrechnungssumme nicht
überschreiten.

§ 15
Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt oder
Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den
Verdingungsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind festzulegen.

§ 16
Grundsätze der Ausschreibung

1. Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Verdingungsunterlagen fertiggestellt sind
und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann.

2. Ausschreibungen für vergabefremde Zwecke (z. B. Ertragsberechnungen) sind unzulässig.

§ 17
Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen

1. Öffentliche Ausschreibungen sind bekannt zu machen, z. B. in Tageszeitungen, amtlichen
Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften.

(2)  Diese Bekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten:

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers
(Vergabestelle),

b) gewähltes Vergabeverfahren,

c) Art des Auftrags, der Gegenstand der Ausschreibung ist,

d) Ort der Ausführung,

e) Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage,

f) falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der
einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen,
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g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch
Planungsleistungen gefordert werden,

h) etwaige Frist für die Ausführung,

i) Name und Anschrift der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen und zusätzlichen Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können, falls die Unterlagen auch digital eingesehen und
angefordert werden können, ist dies anzugeben,

j) gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgeltes für die Übersendung dieser
Unterlagen,

k) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote,

l) Anschrift, an die die Angebote schriftlich auf direktem Weg oder per Post zu richten sind,
gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote digital zu richten sind,

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen,

n) Personen, die bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen,

o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote,

p) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten,

q) wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie
enthalten sind,

r) gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben
muss,

s) verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters,

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist,

u) gegebenenfalls Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten,

v) sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur
Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann.

2. (1)  Bei Beschränkten Ausschreibungen nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb sind die
Unternehmer durch Bekanntmachungen, z. B. in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern
oder Fachzeitschriften, aufzufordern, ihre Teilnahme am Wettbewerb zu beantragen.

(2)  Diese Bekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten:

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers
(Vergabestelle),

b) gewähltes Vergabeverfahren,

c) Art des Auftrags, der Gegenstand der Ausschreibung ist,

d) Ort der Ausführung,

e) Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage,

f) falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der
einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen,

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch
Planungsleistungen gefordert werden,
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h) etwaige Frist für die Ausführung,

i) gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben
muss,

j) Ablauf der Einsendefrist für die Anträge auf Teilnahme,

k) Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind,

l) Sprache, in der diese Anträge abgefasst sein müssen,

m) Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden,

n) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten,

o) wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die Vorschriften, in denen sie enthalten
sind,

p) mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde,
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) des Bewerbers,

q) gegebenenfalls Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten,

r) sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur
Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann.

3. Anträge auf Teilnahme sind auch dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telegramm,
Fernschreiben, Fernkopierer, Telefon oder in sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern
die sonstigen Teilnahmebedingungen erfüllt sind.

4. (1)  Die Vergabeunterlagen sind den Bewerbern in kürzestmöglicher Frist und in geeigneter
Weise zu übermitteln.

(2)  Die Vergabeunterlagen sind bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem
Teilnahmewettbewerb an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden.

5. Jeder Bewerber soll die Leistungsbeschreibung doppelt und alle anderen für die Preisermittlung
wesentlichen Unterlagen einfach erhalten. Wenn von den Unterlagen (außer der
Leistungsbeschreibung) keine Vervielfältigungen abgegeben werden können, sind sie in
ausreichender Weise zur Einsicht auszulegen, wenn nötig nicht nur am Geschäftssitz des
Auftraggebers, sondern auch am Ausführungsort oder an einem Nachbarort.

6. Die Namen der Bewerber, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, sind geheim
zu halten.

7. (1)  Erbitten Bewerber zusätzliche sachdienliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen, so sind
die Auskünfte unverzüglich zu erteilen.

(2)  Werden einem Bewerber wichtige Aufklärungen über die geforderte Leistung oder die
Grundlagen der Preisermittlung gegeben, so sind sie auch den anderen Bewerbern unverzüglich
mitzuteilen, soweit diese bekannt sind.

§ 17b
Aufruf zum Wettbewerb

1. (1)  Ein Aufruf zum Wettbewerb kann erfolgen

a) durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung nach den Anhängen A/SKR, B/SKR und C/SKR,

b) durch Veröffentlichung einer regelmäßigen Bekanntmachung nach Nummer 2,

c) durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfsystems nach § 8b
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Nr. 5.

(2)  Die Kosten der Veröffentlichung der Bekanntmachungen im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften werden von den Gemeinschaften getragen.

2. (1)  Die wesentlichen Merkmale für eine beabsichtigte bauliche Anlage mit einem geschätzten
Gesamtauftragswert nach § 1b Nr. 1 Abs. 1 sind als regelmäßige Bekanntmachung mindestens
einmal jährlich zu veröffentlichen.

(2)  Diese Bekanntmachungen sind nach dem in Anhang E/SKR enthaltenen Muster zu erstellen und
dem Amt für amtliche Veröffentlichung der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.7

(3)  Erfolgt der Aufruf zum Wettbewerb durch Veröffentlichungen einer regelmäßigen
Bekanntmachung, so

a) müssen in der Bekanntmachung Bauarbeiten, die Gegenstand des zu vergebenden Auftrags sein
werden, nach Art und Umfang genannt sein,

b) muss die Bekanntmachung den Hinweis, dass dieser Auftrag im Nichtoffenen Verfahren oder
Verhandlungsverfahren ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zur Angebotsabgabe
vergeben wird, sowie die Aufforderung an die interessierten Unternehmer enthalten, ihr Interesse
schriftlich mitzuteilen,

c) müssen die Auftraggeber später alle Bewerber mindestens auf der Grundlage der nachfolgend
aufgelisteten Angaben über den Auftrag auffordern, ihr Interesse zu bestätigen, bevor mit der
Auswahl der Bieter oder der Teilnehmer an einer Verhandlung begonnen wird:

I) Art und Menge, einschließlich etwaiger Optionen auf zusätzliche Aufträge, und möglichenfalls
veranschlagte Frist für die Inanspruchnahme dieser Optionen; bei wiederkehrenden
Aufträgen Art und Menge und möglichenfalls veranschlagte Frist für die Veröffentlichung der
Bekanntmachungen späterer Ausschreibungen für die Bauarbeiten, die Gegenstand des
Auftrags sein sollen;

II) Art des Verfahrens; Nichtoffenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren;

III) gegebenenfalls Zeitpunkt, zu dem die Leistungen beginnen bzw. abgeschlossen werden;

IV) Anschrift und letzter Tag für die Vorlage des Antrags auf Aufforderung zur Angebotsabgabe
sowie die Sprache oder Sprachen, in denen die Angebote abzugeben sind;

V) die Anschrift der Stelle, die den Zuschlag erteilt und die Auskünfte gibt, die für den Erhalt der
Spezifikationen und anderer Dokumente notwendig sind;

VI) alle wirtschaftlichen und technischen Anforderungen, finanziellen Garantien und Angaben,
die von Auftragnehmern verlangt werden;

VII) Höhe der für die Vergabeunterlagen zu entrichtenden Beträge und Zahlungsbedingungen;

VIII) Art des Auftrags, der Gegenstand des Vergabeverfahrens ist;

d) dürfen zwischen deren Veröffentlichung und dem Zeitpunkt der Zusendung der Aufforderung an
die Bewerber gemäß Nummer 2 Abs. 3 Buchstabe c höchstens 12 Monate vergangen sein. Im
Übrigen gilt § 18b Nr. 2.

3. Erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung über das
Bestehen eines Prüfsystems, so werden die Bieter in einem Nichtoffenen Verfahren oder die
Teilnehmer an einem Verhandlungsverfahren unter den Bewerbern ausgewählt, die sich im Rahmen
eines solchen Systems qualifiziert haben.

4. (1)  Der Tag der Absendung der Bekanntmachung muss nachgewiesen werden können. Vor

                                                     

7 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue mercier, L-2985 Luxemburg 1
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dem Tag der Absendung darf die Bekanntmachung nicht veröffentlicht werden.

(2)  Alle Veröffentlichungen dürfen nur die dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der
Europäischen Gemeinschaften übermittelten Angaben enthalten.

(3)  Die Bekanntmachung wird unentgeltlich, spätestens 12 Kalendertage nach der Absendung im
Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in der Originalsprache veröffentlicht.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Angaben wird in den übrigen Amtssprachen der
Gemeinschaften veröffentlicht; der Wortlaut in der Originalsprache ist verbindlich. In Ausnahmefällen
bemüht sich das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, die in
Nummer 1 Abs. 1 Buchstabe a genannte Bekanntmachung auf Antrag des Auftraggebers innerhalb
von 5 Kalendertagen zu veröffentlichen, sofern die Bekanntmachung dem Amt durch elektronische
Briefübermittlung, per Fernkopierer oder Fernschreiben zugestellt worden ist.

5. Sind im Offenen Verfahren die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen rechtzeitig
angefordert worden, sind sie den Bewerbern in der Regel innerhalb von 6 Kalendertagen nach
Eingang des Antrags zuzusenden.

6. Rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind spätestens 6 Kalendertage
vor Ablauf der Angebotsfrist zu erteilen.

7. Die Vergabeunterlagen sind beim Nichtoffenen Verfahren und beim Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden.

§ 18
Angebotsfrist, Bewerbungsfrist

1. Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende Angebotsfrist
vorzusehen, auch bei Dringlichkeit nicht unter 10 Kalendertagen. Dabei ist insbesondere der
zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von Unterlagen für die
Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen.

2. Die Angebotsfrist läuft ab, sobald im Eröffnungstermin der Verhandlungsleiter mit der Öffnung der
Angebote beginnt.

3. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder
digital zurückgezogen werden.

4. Für die Einreichung von Teilnahmeanträgen bei Beschränkter Ausschreibung nach Öffentlichem
Teilnahmewettbewerb ist eine ausreichende Bewerbungsfrist vorzusehen.

§ 18b
Angebotsfrist, Bewerbungsfrist

1. (1)  Beim Offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist)
mindestens 52 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Bekanntmachung.

(2)  Die Frist für den Eingang der Angebote kann verkürzt werden, wenn

– eine regelmäßige Bekanntmachung gemäß § 17b Nr. 2 Abs. 2 mindestens 52 Kalendertage,
höchstens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung des Auftrags
nach § 17b Nr. 1 Abs. 1a an das Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften abgesandt wurde,

– diese regelmäßige Bekanntmachung die im Muster Anhang E/SKR, Teil II und III geforderten
Angaben enthält

und

– diese Angaben zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung nach § 17b Nr. 2 Abs. 2
verfügbar sind.
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Die verkürzte Frist muss für die Interessenten ausreichen, um ordnungsgemäße Angebote einreichen
zu können. Sie sollte in der Regel nicht weniger als 36 Kalendertage vom Zeitpunkt der Absendung
der Bekanntmachung des Auftrags an betragen; sie darf 22 Kalendertage nicht unterschreiten.

2. (1)  Beim Nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum
Wettbewerb gilt:

a) Die Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen (Bewerbungsfrist) aufgrund einer
Bekanntmachung gemäß § 17b Nr. 1 Abs. 1 Buchstabe a oder der Aufforderung nach § 17b Nr. 2
Abs. 3 Buchstabe c beträgt in der Regel mindestens 37 Kalendertage, gerechnet vom Tage nach
Absendung der Bekanntmachung oder der Aufforderung an. Sie darf auf keinen Fall kürzer sein
als 15 Kalendertage.

b) Die Angebotsfrist kann zwischen dem Auftraggeber und den ausgewählten Bewerbern
einvernehmlich festgelegt werden, vorausgesetzt, dass allen Bewerbern dieselbe Frist für die
Erstellung und Einreichung von Angeboten eingeräumt wird.

c) Falls eine einvernehmliche Festlegung der Angebotsfrist nicht möglich ist, setzt der Auftraggeber
im Regelfall eine Frist von mindestens 24 Kalendertagen fest. Sie darf jedoch keinesfalls kürzer
als 10 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe, sein. Bei der Festlegung der Frist werden nur die in Nummer 3 genannten
Faktoren berücksichtigt.

3. Können die Angebote nur nach Prüfung von umfangreichen Unterlagen, z. B. ausführlichen
technischen Spezifikationen, oder nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in ergänzende
Unterlagen zu den Vergabeunterlagen erstellt werden, so muss dies beim Festsetzen angemessener
Fristen berücksichtigt werden.

§ 19
Zuschlags- und Bindefrist

1. Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Eröffnungstermin.

2. Die Zuschlagsfrist soll so kurz wie möglich und nicht länger bemessen werden, als der
Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 23 bis 25) benötigt. Sie soll nicht
mehr als 30 Kalendertage betragen; eine längere Zuschlagsfrist soll nur in begründeten Fällen
festgelegt werden. Das Ende der Zuschlagsfrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen.

3. Es ist vorzusehen, dass der Bieter bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden
ist (Bindefrist).

4. Die Nummern 1 bis 3 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend.

§ 20
Kosten

1. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung darf für die Leistungsbeschreibung und die anderen
Unterlagen ein Entgelt gefordert werden. Dieses Entgelt darf nicht höher sein als die Selbstkosten des
Auftraggebers für die Vervielfältigung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie
der Kosten der postalischen Versendung an die betreffenden Bieter; dies gilt auch bei digitaler
Übermittlung. In der Bekanntmachung (§ 17 Nr. 1) ist anzugeben, wie hoch es ist und dass es nicht
erstattet wird.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterlagen unentgeltlich
abzugeben.

2. (1)  Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch der
Auftraggeber, dass der Bewerber Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Berechnungen,
Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbesondere in den Fällen des § 9 Nr. 10
bis 12, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung
festzusetzen. Ist eine Entschädigung festgesetzt, so steht sie jedem Bieter zu, der ein der
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Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat.

(2)  Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend.

3. Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen eigenen
Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 23 und 25) verwenden.
Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung.

§ 21
Form und Inhalt der Angebote

1. (1)  Die Angebote müssen schriftlich eingereicht und unterzeichnet sein. Daneben kann der
Auftraggeber mit digitaler Signatur im Sinne des Signaturgesetzes versehene digitale Angebote
zulassen, die verschlüsselt eingereicht werden müssen. Die Angebote sollen nur die Preise und die
geforderten Erklärungen enthalten. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen
zweifelsfrei sein.

(2)  Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig.

(3)  Der Auftraggeber soll allgemein oder im Einzelfall zulassen, dass Bieter für die Angebotsabgabe
eine selbst gefertigte Abschrift oder stattdessen eine selbst gefertigte Kurzfassung des
Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift
des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich schriftlich anerkennen; Kurzfassungen müssen
jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen
Nummern wie in der Urschrift, wiedergeben.

(4)  Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.

2. Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten
werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

3. Die Anzahl von Nebenangeboten oder Änderungsvorschlägen ist an einer vom Auftraggeber in
den Verdingungsunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Änderungsvorschläge oder
Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet
werden.

4. Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom Auftraggeber
in den Verdingungsunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.

5. (1)  Bietergemeinschaften haben eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den
Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu bezeichnen.

(2)  Fehlt die Bezeichnung im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.

6. Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Nummern 1 bis 5
in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 22
Eröffnungstermin

1. Bei Ausschreibungen ist für die Öffnung und Verlesung (Eröffnung) der Angebote ein
Eröffnungstermin abzuhalten, in dem nur die Bieter und ihre Bevollmächtigten zugegen sein dürfen.
Bis zu diesem Termin sind die auf direktem Weg oder per Post schriftlich zugegangenen Angebote,
die beim Eingang auf dem ungeöffneten Umschlag zu kennzeichnen sind, unter Verschluss zu halten;
entsprechend sind digitale Angebote zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren.

2. Zur Eröffnung zuzulassen sind nur Angebote, die dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ersten
Angebots vorliegen.
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3. (1)  Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unversehrt ist
und die digitalen Angebote verschlüsselt sind.

(2)  Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Eröffnungstermin
gekennzeichnet. Name und Wohnort der Bieter und die Endbeträge der Angebote oder ihrer einzelnen
Abschnitte, ferner andere den Preis betreffende Angaben werden verlesen. Es wird bekannt gegeben,
ob und von wem Änderungsvorschläge oder Nebenangebote eingereicht sind. Weiteres aus dem
Inhalt der Angebote soll nicht mitgeteilt werden.

(3)  Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.

4. (1)  Über den Eröffnungstermin ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist zu verlesen; in ihr ist zu
vermerken, dass sie verlesen und als richtig anerkannt worden ist oder welche Einwendungen
erhoben worden sind.

(2)  Sie ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben; die anwesenden Bieter und Bevollmächtigten
sind berechtigt, mit zu unterzeichnen.

5. Angebote, die bei der Öffnung des ersten Angebots nicht vorgelegen haben (Nummer 2), sind in
der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und die etwa
bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. Der
Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren.

6. (1)  Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zugegangen
war, aber bei Öffnung des ersten Angebots aus vom Bieter nicht zu vertretenden Gründen dem
Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist wie ein rechtzeitig vorliegendes Angebot zu behandeln.

(2)  Den Bietern ist dieser Sachverhalt unverzüglich schriftlich mitzuteilen. In die Mitteilung sind die
Feststellung, dass der Verschluss unversehrt war und die Angaben nach Nummer 3 Abs. 2
aufzunehmen.

(3)  Dieses Angebot ist mit allen Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen.
Im übrigen gilt Nummer 5 Satz 2 und 3.

7. Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nachträge
(Nummern 5 und 6 sowie § 23 Nr. 4) zu gestatten; den Bietern können die Namen der Bieter sowie die
verlesenen und die nachgerechneten Endbeträge der Angebote sowie die Zahl ihrer
Änderungsvorschläge und Nebenangebote nach der rechnerischen Prüfung mitgeteilt werden. Nach
Antragstellung hat dies unverzüglich zu erfolgen. Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.

8. Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten; dies gilt auch
bei Freihändiger Vergabe.

§ 23
Prüfung der Angebote

1. Angebote, die im Eröffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ersten Angebots
nicht vorgelegen haben, und Angebote, die den Bestimmungen des § 21 Nr. 1 Abs. 1 und 2 nicht
entsprechen, brauchen nicht geprüft zu werden.

2. Die übrigen Angebote sind rechnerisch, technisch und wirtschaftlich zu prüfen, gegebenenfalls
mit Hilfe von Sachverständigen (§ 7).

3. (1)  Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist der
Einheitspreis in Ziffern und in Worten angegeben und stimmen diese Angaben nicht überein, so gilt
der dem Gesamtbetrag der Ordnungszahl entsprechende Einheitspreis. Entspricht weder der in
Worten noch der in Ziffern angegebene Einheitspreis dem Gesamtbetrag der Ordnungszahl, so gilt
der in Worten angegebene Einheitspreis.

(2)  Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene
Einzelpreise.
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(3)  Absätze 1 und 2 gelten auch bei Freihändiger Vergabe.

4. Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift über den
Eröffnungstermin zu vermerken.

§ 24
Aufklärung des Angebotsinhalts

1. (1)  Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur
Zuschlagserteilung mit einem Bieter nur verhandeln, um sich über seine Eignung, insbesondere seine
technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Änderungsvorschläge
und Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen
von Stoffen oder Bauteilen und um sich über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch
Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen (Kalkulationen), zu unterrichten.

(2)  Die Ergebnisse solcher Verhandlungen sind geheim zu halten. Sie sollen schriftlich niedergelegt
werden.

2. Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben, so kann sein Angebot
unberücksichtigt bleiben.

3. Andere Verhandlungen, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft,
außer wenn sie bei Nebenangeboten, Änderungsvorschlägen oder Angeboten aufgrund eines
Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und
daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren.

§ 25
Wertung der Angebote

1. (1)  Ausgeschlossen werden:

a) Angebote, die im Eröffnungstermin dem Verhandlungsleiter bei Öffnung des ersten Angebots
nicht vorgelegen haben, ausgenommen Angebote nach § 22 Nr. 6,

b) Angebote, die dem § 21 Nr. 1 Abs. 1 und 2 nicht entsprechen,

c) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede getroffen haben, die eine
unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt,

d) Änderungsvorschläge und Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Bekanntmachung oder
in den Vergabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt.

(2)  Außerdem können Angebote von Bietern nach § 8 Nr. 5 sowie Angebote, die dem § 21 Nr. 3
Satz 2 nicht entsprechen, ausgeschlossen werden.

2. (1)  Bei Öffentlicher Ausschreibung ist zunächst die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei sind
anhand der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen, deren Eignung die für die
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicherheiten bietet; dies bedeutet, dass sie
die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende
technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.

(2)  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind nur Umstände zu
berücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des Bieters
begründen (vgl. § 8 Nr. 4).

3. (1)  Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zuschlag
nicht erteilt werden.

(2)  Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unterlagen über
die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist vom Bieter schriftlich Aufklärung über
die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls
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unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die
Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, die gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige
Ausführungsbedingungen zu berücksichtigen.

(3)  In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung rationellen
Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung einschließlich
Gewährleistung erwarten lassen. Unter diesen Angeboten soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt
werden, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z. B. Preis, Ausführungsfrist, Betriebs-
und Folgekosten, Gestaltung, Rentabilität oder technischer Wert, als das wirtschaftlichste erscheint.
Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend.

4. Ein Angebot nach § 21 Nr. 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.

5. Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie
in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen. Preisnachlässe ohne
Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom Auftraggeber nach § 21 Nr. 4
bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

6. Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im eigenen
Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.

7. Die Bestimmungen der Nummern 2 und 3 gelten auch bei Freihändiger Vergabe. Die Nummern 1,
4, 5 und 6 sind entsprechend auch bei Freihändiger Vergabe anzuwenden.

§ 25b
Wertung der Angebote

1. Bei der Wertung der Angebote dürfen nur Kriterien berücksichtigt werden, die in der
Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt sind.

2. Angebote, die aufgrund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig sind, dürfen von den
Auftraggebern nur zurückgewiesen werden, wenn diese den Bieter darauf hingewiesen haben und
dieser nicht den Nachweis liefern konnte, dass die Beihilfe der EG-Kommission gemeldet oder von ihr
genehmigt wurde. Auftraggeber, die unter diesen Umständen ein Angebot zurückweisen, müssen die
EG-Kommission darüber unterrichten.

3. Wenn der Auftraggeber an Änderungsvorschläge oder Nebenangebote Mindestanforderungen
gestellt hat, darf der Zuschlag auf solche Angebote nur erteilt werden, wenn sie den
Mindestanforderungen entsprechen.

§ 26
Aufhebung der Ausschreibung

1. Die Ausschreibung kann aufgehoben werden:

a) wenn kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,

b) wenn die Verdingungsunterlagen grundlegend geändert werden müssen,

c) wenn andere schwerwiegende Gründe bestehen.

2. Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe der Gründe,
gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, unverzüglich zu
unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt auf Antrag der Bewerber oder Bieter schriftlich.

§ 27
Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

1. Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 25 Nr. 1), und solche, deren Angebote
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nicht in die engere Wahl kommen, sollen so bald wie möglich verständigt werden. Die übrigen Bieter
sind zu verständigen, sobald der Zuschlag erteilt worden ist.

2. Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern innerhalb einer Frist von
15 Kalendertagen nach Eingang ihres schriftlichen Antrags die Gründe für die Nichtberücksichtigung
ihrer Bewerbung oder ihres Angebots schriftlich mitzuteilen, den Bietern auch der Name des
Auftragnehmers.

3. Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine neue Vergabe
oder für andere Zwecke benutzt werden.

4. Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten sind
zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ablehnung des
Angebots verlangt wird.

§ 27b
Mitteilungspflichten

1. Auftraggeber in den Bereichen der Trinkwasser- und Elektrizitätsversorgung, des Stadtbahn-,
Straßenbahn-, O-Bus- oder Omnibusverkehrs, der Flughafeneinrichtungen und des See- oder
Binnenhafenverkehrs oder anderer Verkehrsendpunkte teilen den teilnehmenden Unternehmen
innerhalb kürzester Frist, und auf Antrag schriftlich, ihre Entscheidungen über die Auftragsvergabe
mit.

2. (1)  Auftraggeber gemäß Absatz 1 teilen innerhalb kürzester Frist nach Eingang eines
entsprechenden schriftlichen Antrags folgendes mit:

– den ausgeschlossenen Bewerbern oder Bietern die Gründe für die Ablehnung ihrer Bewerbung
oder ihres Angebots,

– den Bietern, die ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht haben, die Merkmale und relativen
Vorteile des erfolgreichen Angebots und den Namen des erfolgreichen Bieters.

(2)  Der Auftraggeber kann jedoch beschließen, bestimmte Auskünfte über den Zuschlag nicht zu
erteilen, wenn eine derartige Bekanntgabe den Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen
Interesse zuwiderlaufen oder die legitimen Geschäftsinteressen von öffentlichen oder privaten
Unternehmen einschließlich derjenigen des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten hat,
beeinträchtigen würde oder den lauteren Wettbewerb beeinträchtigen könnte.

§ 28
Zuschlag

1. Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem Bieter die
Erklärung noch vor Ablauf der Zuschlagsfrist (§ 19) zugeht.

2. (1)  Wird auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abänderungen der Zuschlag erteilt, so ist damit
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Vertrag abgeschlossen, auch wenn spätere urkundliche
Festlegung vorgesehen ist.

(2)  Werden dagegen Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird
der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, sich
unverzüglich über die Annahme zu erklären.

§ 28b
Bekanntmachung der Auftragserteilung

1. Der EG-Kommission sind für jeden vergebenen Auftrag binnen zwei Monaten nach der Vergabe
dieses Auftrags die Ergebnisse des Vergabeverfahrens durch eine nach Anhang F/SKR abgefasste
Bekanntmachung mitzuteilen.
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2. Die Angaben in Anhang F/SKR werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
veröffentlicht. Dabei trägt die EG-Kommission der Tatsache Rechnung, dass es sich bei den Angaben
im Falle von Anhang F/SKR Nr. 6, 9 und 11 um in geschäftlicher Hinsicht empfindliche Angaben
handelt, wenn der Auftraggeber dies bei der Übermittlung dieser Angaben geltend macht.

3. Die Angaben in Anhang F/SKR Nr. 12 bis 18 werden nicht oder nur in vereinfachter Form zu
statistischen Zwecken veröffentlicht.

§ 29
Vertragsurkunde

1. Eine besondere Urkunde braucht über den Vertrag nur dann gefertigt zu werden, wenn der
Vertragsinhalt nicht schon durch das Angebot mit den zugehörigen Unterlagen, das
Zuschlagsschreiben und andere Schriftstücke eindeutig und erschöpfend festgelegt ist.

2. Die Urkunde ist doppelt auszufertigen und von den beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen.
Die Beglaubigung einer Unterschrift kann in besonderen Fällen verlangt werden.

§ 30
Vergabevermerk

1. Über die Vergabe ist ein Vermerk zu fertigen, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die
maßgebenden Feststellungen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen enthält.

2. Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise verzichtet, ist
dies im Vergabevermerk zu begründen.

§ 31
Nachprüfungsstellen

In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsstellen mit Anschrift
anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 31b
Nachprüfungsbehörden

In der Vergabebekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsbehörden mit
Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße
gegen die Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 32
Baukonzessionen

1. Baukonzessionen sind Bauaufträge zwischen einem Auftraggeber und einem Unternehmer
(Baukonzessionär), bei denen die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einer Vergütung in dem
Recht auf Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises,
besteht.

2. Für die Vergabe von Baukonzessionen sind die §§ 1 bis 31 sinngemäß anzuwenden.
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§ 33b
Aufbewahrungs- und Berichtspflichten

1. (1)  Sachdienliche Unterlagen über jede Auftragsvergabe sind aufzubewahren, die es zu einem
späteren Zeitpunkt ermöglichen, die Entscheidungen zu begründen über

a) die Prüfung und Auswahl der Unternehmer und die Auftragsvergabe,

b) die Inanspruchnahme der Abweichungsmöglichkeiten beim Gebrauch der
gemeinschaftsrechtlichen Spezifikationen gemäß § 9 Nr. 4 Abs. 3 und § 9b Nr. 2,

c) den Rückgriff auf Verfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb gemäß § 3b Nr. 2,

d) die Inanspruchnahme vorgesehener Abweichungsmöglichkeiten von der
Anwendungsverpflichtung.

(2)  Die Unterlagen müssen mindestens 4 Jahre lang ab der Auftragsvergabe aufbewahrt werden,
damit der Auftraggeber der EG-Kommission in dieser Zeit auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte
erteilen kann.

2. Die Auftraggeber in den Bereichen der Trinkwasserversorgung, der Elektrizitätsversorgung, des
Stadtbahn-, Straßenbahn-, O-Bus- oder Omnibusverkehrs, der Flughafeneinrichtungen und des See-
oder Binnenhafenverkehrs oder anderer Verkehrsendpunkte übermitteln der Bundesregierung jährlich
eine statistische Aufstellung, die nach den Vorgaben der Kommission aufzustellen ist. Diese
Meldepflicht gilt nicht, wenn der Auftraggeber im Berichtszeitraum keinen Auftrag über den in § 1b
genannten Schwellenwert zu vergeben hatte.

3. Der Auftraggeber teilt der Bundesregierung jährlich den Gesamtwert der Bauaufträge mit, die
unterhalb der in § 1b definierten Schwelle liegen.

Anhang TS
Technische Spezifikationen

1. Begriffsbestimmungen

1.1 „Technische Spezifikationen“ sind sämtliche, insbesondere in den Verdingungsunterlagen
enthaltenen, technischen Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis oder eine
Lieferung, mit deren Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so
bezeichnet werden können, dass sie ihren durch den öffentlichen Auftraggeber festgelegten
Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen gehören Qualitätsstufen,
Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und Abmessungen, ebenso die Vorschriften für Materialien,
Erzeugnisse oder Lieferungen hinsichtlich Qualitätssicherung, Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen
und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung. Außerdem gehören dazu auch die
Vorschriften für die Planung und die Berechnung von baulichen Anlagen, die Bedingungen für die
Prüfung, Inspektion und Abnahme von baulichen Anlagen, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren
und alle anderen technischen Anforderungen, die der öffentliche Auftraggeber bezüglich fertiger
baulicher Anlagen oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch allgemeine oder spezielle
Vorschriften anzugeben in der Lage ist.

1.2 „Norm“: technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation zur
wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung grundsätzlich nicht
zwingend vorgeschrieben ist.

1.3 „Europäische Norm“: die von dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) oder dem
Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) gemäß deren gemeinsamen
Regeln als Europäische Norm (EN) oder Harmonisierungsdokumente (HD) angenommene Norm.

1.4 „Europäische technische Zulassung“: eine positive technische Beurteilung der Brauchbarkeit
eines Produkts hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen; sie
erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Produkts und der festgelegten Anwendungs- und
Verwendungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung wird von einer zu diesem Zweck
vom Mitgliedstaat zugelassenen Organisation ausgestellt.
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1.5 „Gemeinsame technische Spezifikation“: technische Spezifikation, die nach einem von den
Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet wurde, um die einheitliche Anwendung in allen
Mitgliedstaaten sicherzustellen, und die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht
wurde.

1.6 „Wesentliche Anforderungen“: Anforderungen betreffend die Sicherheit, die Gesundheit und
andere für die Allgemeinheit wichtige Aspekte, denen die baulichen Anlagen genügen müssen.

2. Mangels europäischer Normen, europäischer technischer Zulassungen oder gemeinsamer
technischer Spezifikationen

2.1 werden die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die einzelstaatlichen technischen
Spezifikationen festgelegt, die anerkanntermaßen den wesentlichen Anforderungen der
Gemeinschaftsrichtlinien zur technischen Harmonisierung entsprechen, wobei die Anerkennung der
Entsprechung nach den Verfahren dieser Richtlinien und insbesondere nach den in der Richtlinie des
Rates 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988 über Bauprodukte vorgesehenen Verfahren erfolgt;

2.2 können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die einzelstaatlichen technischen
Spezifikationen betreffend die Planung, Berechnung und Verwirklichung von Bauvorhaben und den
Einsatz von Produkten festgelegt werden;

2.3 können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf sonstige Dokumente festgelegt
werden.

In einem solchen Fall ist unter Beachtung der nachstehenden Normenrangfolge zurückzugreifen auf

– die innerstaatlichen Normen, mit denen vom Land des Auftraggebers akzeptierte internationale
Normen umgesetzt werden;

– sonstige innerstaatliche Normen und innerstaatliche technische Zulassungen des Landes des
Auftraggebers;

– alle weiteren Normen.

Anhang A/SKR
Offenes Verfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag/Rahmenvertrag):
_________________________________________________________________________

3. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt wird, Art und Umfang der einzelnen
Lose und Möglichkeit, für eines, mehrere oder alle Lose Angebote einzureichen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Gegebenenfalls Ausschluss von Änderungsvorschlägen und Nebenangeboten:
_________________________________________________________________________

e)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert
werden: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4. Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher Spezifikationen gemäß § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1 (§ 9 Nr. 4
Abs. 3 und § 9b Nr. 2):
_________________________________________________________________________

5. Etwaige Frist für die Ausführung:
_________________________________________________________________________

6. a)  Name und Anschrift der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen und zusätzlichen Unterlagen angefordert
werden können, sowie Termin, bis zu dem diese Unterlagen spätestens angefordert werden können:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgelts für Übersendung dieser Unterlagen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. a)  Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

8. a)  Gegebenenfalls Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung der Angebote:
_________________________________________________________________________

9. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Mit dem Angebot verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

13. Frist, während der die Bieter an ihre Angebote gebunden sind:
_________________________________________________________________________

14. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

16. Gegebenenfalls Fundstelle der Veröffentlichung der regelmäßigen Bekanntmachungen, auf die dieser Auftrag
sich bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

17. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________
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Anhang B/SKR
Nichtoffenes Verfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag/Rahmenvertrag):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt wird, Art und Umfang der einzelnen
Lose und Möglichkeit, für eines, mehrere oder alle Lose Angebote einzureichen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Gegebenenfalls Ausschluss von Änderungsvorschlägen und Nebenangeboten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

e)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert
werden: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher Spezifikationen gemäß § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1 (§ 9 Nr. 4
Abs. 3 und § 9b Nr. 2):
_________________________________________________________________________

5. Etwaige Frist für die Ausführung:
_________________________________________________________________________

6. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. a)  Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen müssen:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die die Anträge zu richten sind:
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der die Anträge abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

8. Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:
_________________________________________________________________________

9. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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12. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in den Vergabeunterlagen enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

13. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

14. Gegebenenfalls Fundstelle der Veröffentlichung der regelmäßigen Bekanntmachungen, auf die dieser Auftrag
sich bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

Anhang C/SKR
Verhandlungsverfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag/Rahmenvertrag):
_________________________________________________________________________

3. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt wird, Art und Umfang der einzelnen
Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, falls auch Planungsleistungen gefordert
werden: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher Spezifikationen gemäß § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1 (§ 9 Nr. 4
Abs. 3 und § 9b Nr. 2):
_________________________________________________________________________

5. Etwaige Frist für die Ausführung:
_________________________________________________________________________

6. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. a)  Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen müssen:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die die Anträge zu richten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der diese Anträge abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

8. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Gegebenenfalls Namen und Anschriften der vom Auftraggeber bereits ausgewählten Unternehmer:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Gegebenenfalls Datum vorhergehender Veröffentlichungen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

13. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

14. Gegebenenfalls Fundstelle der Veröffentlichung der regelmäßigen Bekanntmachungen, auf die dieser Auftrag
sich bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

Anhang D/SKR
Anwendung eines Prüfsystems

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Zweck des Prüfsystems:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Anschrift der Stelle, bei der die Regeln und Kriterien des Prüfsystems verfügbar sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Gegebenenfalls Geltungsdauer des Prüfsystems:
_________________________________________________________________________

Anhang E/SKR
Regelmäßige Bekanntmachung

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung, wesentliche Merkmale der baulichen Anlage oder der Baulose:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Geschätzte Kosten der vorgeschlagenen Leistungen:
_________________________________________________________________________

3. a)  Art des vorgesehenen Vergabeverfahrens:
_________________________________________________________________________

b)  Voraussichtlicher Tag der Einleitung der Vergabeverfahren für den Auftrag/die Aufträge:
_________________________________________________________________________

c)  Voraussichtlicher Tag des Beginns der Bauarbeiten:
_________________________________________________________________________

d)  Zeitplan für die Ausführung der Bauarbeiten:
_________________________________________________________________________

4. Gegebenenfalls Finanzierungsbedingungen:
_________________________________________________________________________

5. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

Anhang F/SKR
Vergebene Aufträge

I.  Angaben für die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
1. Name und Anschrift des Auftraggebers (Vergabestelle):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag/Rahmenvertrag):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Art und Umfang der vertraglichen Leistung, allgemeine Merkmale der zu errichtenden baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. a)  Form des Aufrufs zum Wettbewerb (Bekanntmachung über das Prüfsystem; regelmäßige Bekanntmachung,
Aufruf zur Angebotsabgabe):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Fundstelle der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

c)  Im Falle von ohne Wettbewerb vergebenen Aufträgen, Angabe der betreffenden Bestimmung des § 3 SKR
Nr. 3 (§ 3b Nr. 2):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Gewähltes Vergabeverfahren:
_________________________________________________________________________

6. Anzahl der eingegangenen Angebote:
_________________________________________________________________________
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7. Tag der Auftragserteilung:
_________________________________________________________________________

8. Entfällt

9. Name(n) und Anschrift(en) der (des) Auftragnehmer(s):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Entfällt

11. Fakultative Angaben:

–  Anteil der beabsichtigten Nachunternehmerleistungen, soweit bekannt:

–  Kriterien für die Auftragsvergabe:

–  Auftragssumme oder Spanne der Angebotssummen:
_________________________________________________________________________

II.  Nicht für die Veröffentlichung bestimmte Angaben
12. Anzahl der vergebenen Aufträge, wenn ein Auftrag zwischen mehreren Auftragnehmern aufgeteilt worden ist:

_________________________________________________________________________

13. Wert jedes vergebenen Auftrags:
_________________________________________________________________________

14. Entfällt

15. Wurden die in § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1 (§ 9 Nr. 4 Abs. 3 und § 9b Nr. 2) bei Verwendung der
gemeinschaftsrechtlichen Spezifikationen vorgesehenen Ausnahmen in Anspruch genommen, wenn ja, welche:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

16. Kriterium für die Auftragsvergabe („wirtschaftlichstes, günstigstes Angebot“):
_________________________________________________________________________

17. Ist der Auftrag auf einen Änderungsvorschlag oder auf ein Nebenangebot erteilt worden:
_________________________________________________________________________

18. Sind Angebote gemäß § 10 SKR Nr. 2 (§ 25b Nr. 2) nicht gewählt worden, weil sie ungewöhnlich niedrig waren:
_________________________________________________________________________

19. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________
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Abschnitt 4

Vergabebestimmungen nach der EG-Sektorenrichtlinie (VOB/A-
SKR)8

§ 1 SKR
Bauleistungen, Geltungsbereich

1. Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand
gehalten, geändert oder beseitigt wird.

2. (1)  Die Bestimmungen sind von Sektorenauftraggebern für Bauaufträge anzuwenden, bei denen
der geschätzte Gesamtauftragswert der Baumaßnahme bzw. des Bauwerks (alle Bauaufträge für eine
bauliche Anlage) mindestens dem Gegenwert von 5 Millionen Euro ohne Umsatzsteuer entspricht. Der
Gesamtauftragswert umfasst auch den geschätzten Wert der vom Auftraggeber beigestellten Stoffe,
Bauteile und Leistungen.

(2)  Werden die Bauaufträge im Sinne von Absatz 1 für eine bauliche Anlage in Losen vergeben, sind
die Bestimmungen anzuwenden

– bei jedem Los mit einem geschätzten Auftragswert von 1 Mio. Euro und mehr,

– unabhängig davon für alle Bauaufträge, bis mindestens 80 % des geschätzten
Gesamtauftragswertes aller Bauaufträge für die bauliche Anlage erreicht sind.

3. Eine bauliche Anlage darf für die Schwellenwertermittlung nicht in der Absicht aufgeteilt werden,
sie der Anwendung der Bestimmungen zu entziehen.

4. Lieferungen, die nicht zur Ausführung der baulichen Anlage erforderlich sind, dürfen dann nicht
mit einem Bauauftrag vergeben werden, wenn dadurch für sie die Anwendung der für Lieferleistungen
geltenden EG-Vergabebestimmungen umgangen wird.

5. Der Wert einer Rahmenvereinbarung (§ 4 SKR) wird auf der Grundlage des geschätzten
Höchstwertes aller für den Zeitraum ihrer Geltung geplanten Aufträge berechnet.

6. Maßgebender Zeitpunkt für die Schätzung des Gesamtauftragswertes ist die Einleitung des
ersten Vergabeverfahrens für die bauliche Anlage.

§ 2 SKR
Diskriminierungsverbot, Schutz der Vertraulichkeit

1. Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmer diskriminiert werden.

2. Die Übermittlung technischer Spezifikationen für interessierte Unternehmer, die Prüfung und die
Auswahl von Unternehmern und die Auftragsvergabe können die Auftraggeber mit Auflagen zum
Schutz der Vertraulichkeit verbinden.

3. Das Recht der Unternehmer, von einem Auftraggeber in Übereinstimmung mit innerstaatlichen
Rechtsvorschriften die Vertraulichkeit der von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen zu
verlangen, wird nicht eingeschränkt.

                                                     

8 Richtlinie 98/4 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.02.1998 zur Änderung der Richtlinie
93/38/EWG zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor.
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§ 3 SKR
Arten der Vergabe

1. Die Auftraggeber können jedes der in Nummer 2 bezeichneten Verfahren wählen, vorausgesetzt,
dass — vorbehaltlich der Nummer 3 — ein Aufruf zum Wettbewerb gemäß § 8 SKR Nr. 1 durchgeführt
wird.

2. Bauaufträge im Sinne von § 1 SKR werden in folgenden Verfahren vergeben:

a) Offenes Verfahren
Im Offenen Verfahren werden Bauleistungen vergeben im vorgeschriebenen Verfahren nach
öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmern zur Einreichung von
Angeboten.

b) Nichtoffenes Verfahren
Im Nichtoffenen Verfahren werden Bauleistungen vergeben im vorgeschriebenen Verfahren nach
öffentlicher Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmern zur Einreichung von
Angeboten, gegebenenfalls nach Aufruf zum Wettbewerb.

c) Verhandlungsverfahren
Beim Verhandlungsverfahren wendet sich der Auftraggeber an ausgewählte Unternehmer und
verhandelt mit einem oder mehreren dieser Unternehmer über den Auftragsinhalt, gegebenenfalls
nach Aufruf zum Wettbewerb.

3. Ein Verfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb kann durchgeführt werden,

a) wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb keine oder keine
geeigneten Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingungen des
Auftrags nicht grundlegend geändert werden,

b) wenn ein Auftrag nur zum Zweck von Forschungen, Versuchen, Untersuchungen oder
Entwicklungen und nicht mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder der Deckung der Forschungs-
und Entwicklungskosten vergeben wird,

c) wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder künstlerischen Besonderheiten oder aufgrund
des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von bestimmten Unternehmern durchgeführt
werden kann,

d) wenn dringliche Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, die der Auftraggeber nicht
voraussehen konnte, es nicht zulassen, die in den Offenen Verfahren, Nichtoffenen Verfahren
oder Verhandlungsverfahren vorgesehenen Fristen einzuhalten,

e) bei zusätzlichen Bauarbeiten, die weder in dem der Vergabe zugrunde liegenden Entwurf noch im
zuerst vergebenen Auftrag vorgesehen sind, die aber wegen eines unvorhergesehenen
Ereignisses zur Ausführung dieses Auftrags erforderlich sind, sofern der Auftrag an den
Unternehmer vergeben wird, der den ersten Auftrag ausführt,

– wenn sich diese zusätzlichen Arbeiten in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne
wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom Hauptauftrag trennen lassen oder

– wenn diese zusätzlichen Arbeiten zwar von der Ausführung des ersten Auftrags getrennt
werden können, aber für dessen Abrundung unbedingt erforderlich sind,

f) bei neuen Bauarbeiten, die in der Wiederholung gleichartiger Arbeiten bestehen, die vom selben
Auftraggeber an den Unternehmer vergeben werden, der den ersten Auftrag erhalten hat, sofern
sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Entwurf Gegenstand eines ersten Auftrags war,
der nach einem Aufruf zum Wettbewerb vergeben wurde. Die Möglichkeit der Anwendung dieses
Verfahrens muss bereits bei der Ausschreibung des ersten Bauabschnitts angegeben werden;
der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in Aussicht genommene Gesamtauftragswert wird vom
Auftraggeber für die Anwendung von § 1 SKR berücksichtigt,

g) bei Aufträgen, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden sollen, sofern die in § 4
SKR Nr. 2 genannte Bedingung erfüllt ist.
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§ 4 SKR
Rahmenvereinbarung

1. Eine Rahmenvereinbarung ist eine Vereinbarung mit einem oder mehreren Unternehmern, in der
die Bedingungen für Einzelaufträge festgelegt werden, die im Laufe eines bestimmten Zeitraums
vergeben werden sollen, insbesondere über den in Aussicht genommenen Preis und gegebenenfalls
die in Aussicht genommene Menge.

2. (1)  Rahmenvereinbarungen können als Auftrag im Sinne dieser Vergabebestimmungen
angesehen werden und aufgrund eines Verfahrens nach § 3 SKR Nr. 2 abgeschlossen werden.

(2)  Ist eine Rahmenvereinbarung in einem Verfahren nach § 3 SKR Nr. 2 abgeschlossen worden, so
kann ein Einzelauftrag aufgrund dieser Rahmenvereinbarung nach § 3 SKR Nr. 3 Buchstabe g ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb vergeben werden.

(3)  Ist eine Rahmenvereinbarung nicht in einem Verfahren nach § 3 SKR Nr. 2 abgeschlossen
worden, so muss der Vergabe des Einzelauftrags ein Aufruf zum Wettbewerb vorausgehen.

3. Rahmenvereinbarungen dürfen nicht dazu missbraucht werden, den Wettbewerb zu verhindern,
einzuschränken oder zu verfälschen.

§ 5 SKR
Teilnehmer am Wettbewerb

1. (1)  Auftraggeber, die Bewerber für die Teilnahme an einem Nichtoffenen Verfahren oder an
einem Verhandlungsverfahren auswählen, richten sich dabei nach objektiven Regeln und Kriterien.
Diese Regeln und Kriterien legen sie schriftlich fest und stellen sie interessierten Unternehmern zur
Verfügung.

(2)  Kriterien im Sinne von Absatz 1 sind insbesondere Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit. Zu deren Nachweis können Angaben verlangt werden, z. B. über:

a) den Umsatz des Unternehmers in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er
Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten
Aufträgen,

b) die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,

c) die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich
beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen,

d) die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende
technische Ausrüstung,

e) das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal,

f) die Eintragung in das Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des Unternehmers,

g) andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Nachweise.

2. Kriterien nach Nummer 1 können auch folgende Ausschließungsgründe sein:

a) Eröffnung oder beantragte Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren
gesetzlich geregelten Verfahrens über das Vermögen des Unternehmers oder Ablehnung dieses
Antrages mangels Masse,

b) eingeleitete Liquidation des Unternehmens,

c) nachweislich begangene schwere Verfehlung des Unternehmers, die seine Zuverlässigkeit als
Bewerber in Frage stellt,
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d) nicht ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie
der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung,

e) vorsätzliche Abgabe von unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit im Vergabeverfahren,

f) fehlende Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft oder zuständigen Organisation.

3. Ein Kriterium kann auch die objektive Notwendigkeit sein, die Zahl der Bewerber soweit zu
verringern, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen den besonderen Merkmalen des
Vergabeverfahrens und dem zur Durchführung notwendigen Aufwand sichergestellt ist. Es sind jedoch
so viele Bewerber zu berücksichtigen, dass ein Wettbewerb gewährleistet ist.

4. Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im eigenen
Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen. Von solchen Gemeinschaften kann nicht
verlangt werden, dass sie zwecks Einreichung eines Angebots oder für das Verhandlungsverfahren
eine bestimmte Rechtsform annehmen; von der den Zuschlag erhaltenden Gemeinschaft kann dies
jedoch verlangt werden, sofern es für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags notwendig ist.

5. (1)  Auftraggeber können ein System zur Prüfung von Unternehmern (Präqualifikationsverfahren)
einrichten und anwenden. Sie sorgen dann dafür, dass sich Unternehmen jederzeit einer Prüfung
unterziehen können.

(2)  Das System kann mehrere Qualifikationsstufen umfassen. Es wird auf der Grundlage der vom
Auftraggeber aufgestellten objektiven Regeln und Kriterien gehandhabt. Der Auftraggeber nimmt
dabei auf geeignete europäische Normen über die Qualifizierung von Unternehmern Bezug. Diese
Kriterien und Regeln können erforderlichenfalls auf den neuesten Stand gebracht werden.

(3)  Auf Verlangen werden diese Qualifizierungsregeln und -kriterien sowie deren Fortschreibung
interessierten Unternehmern übermittelt. Bezieht sich der Auftraggeber auf das Qualifizierungssystem
einer anderen Einrichtung, so teilt er deren Namen mit.

6. In ihrer Entscheidung über die Qualifikation sowie bei der Überarbeitung der Prüfungskriterien
und -regeln dürfen die Auftraggeber nicht

– bestimmten Unternehmern administrative, technische oder finanzielle Verpflichtungen auferlegen,
die sie anderen Unternehmern nicht auferlegt hätten,

– Prüfungen und Nachweise verlangen, die sich mit bereits vorliegenden objektiven Nachweisen
überschneiden.

7. Die Auftraggeber unterrichten die Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist über die
Entscheidung zu deren Qualifikation. Kann diese Entscheidung nicht innerhalb von sechs Monaten
nach Eingang des Prüfungsantrags getroffen werden, hat der Auftraggeber dem Antragsteller
spätestens zwei Monate nach Eingang des Antrags die Gründe für eine längere Bearbeitungszeit
mitzuteilen und anzugeben, wann über die Annahme oder die Ablehnung seines Antrags entschieden
wird.

8. Negative Entscheidungen über die Qualifikation werden den Antragstellern unter Angabe der
Gründe mitgeteilt. Die Gründe müssen sich auf die in Nummer 5 erwähnten Prüfungskriterien
beziehen.

9. Die als qualifiziert anerkannten Unternehmer sind in ein Verzeichnis aufzunehmen. Dabei ist eine
Untergliederung nach Fachgebieten möglich.

10. Die Auftraggeber können einem Unternehmer die Qualifikation nur aus Gründen aberkennen, die
auf den in Nummer 5 erwähnten Kriterien beruhen. Die beabsichtigte Aberkennung muss dem
betroffenen Unternehmer im Voraus schriftlich unter Angabe der Gründe mitgeteilt werden.

11. (1)  Das Prüfsystem ist im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bekannt zu machen.

(2)  Die Bekanntmachung ist nach dem in Anhang D/SKR enthaltenen Muster zu erstellen. Wenn das
System mehr als drei Jahre gilt, ist die Bekanntmachung jährlich zu veröffentlichen. Bei kürzerer
Dauer genügt eine Bekanntmachung zu Beginn des Verfahrens.



92

§ 6 SKR
Beschreibung der Leistung

1. Bei der Beschreibung der Leistung sind die technischen Anforderungen (siehe Anhang TS Nr. 1)
in den Verdingungsunterlagen unter Bezugnahme auf gemeinschaftsrechtliche technische
Spezifikationen festzulegen; das sind

– in innerstaatliche Normen übernommene europäische Normen (siehe Anhang TS Nr. 1.3),

– europäische technische Zulassungen (siehe Anhang TS Nr. 1.4),

– gemeinsame technische Spezifikationen (siehe Anhang TS Nr. 1.5).

2. (1)  Von der Bezugnahme auf eine gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikation kann
abgesehen werden, wenn

a) die gemeinschaftsrechtliche technische Spezifikation keine Regelungen zur Feststellung der
Übereinstimmung der technischen Anforderungen an die Bauleistung, das Material oder das
Bauteil enthält, z. B. weil keine geeignete Prüfnorm vorliegt oder der Nachweis nicht mit
angemessenen Mitteln auf andere Weise erbracht werden kann,

b) der Auftraggeber zur Verwendung von Stoffen und Bauteilen gezwungen würde, die mit von ihm
bereits benutzten Anlagen inkompatibel sind oder unverhältnismäßig hohe Kosten oder
unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten verursachen würden. Diese
Abweichungsmöglichkeit darf nur im Rahmen einer klar definierten und schriftlich festgelegten
Strategie mit der Verpflichtung zur Übernahme gemeinschaftsrechtlicher Spezifikationen
innerhalb einer bestimmten Frist in Anspruch genommen werden,

c) die betreffende gemeinschaftsrechtliche Spezifikation für die geplante spezielle Anwendung
ungeeignet ist oder den seit ihrer Verabschiedung eingetretenen technischen Entwicklungen nicht
Rechnung trägt. Die Auftraggeber, die diese Abweichungsmöglichkeit in Anspruch nehmen, teilen
der zuständigen Normungsstelle oder jeder anderen zur Revision der gemeinschaftsrechtlichen
Spezifikationen befugten Stelle mit, warum sie die gemeinschaftsrechtlichen Spezifikationen für
ungeeignet halten und beantragen deren Revision,

d) das betreffende Vorhaben von wirklich innovativer Art ist und die Anwendung der
gemeinschaftsrechtlichen technischen Spezifikationen nicht angemessen wäre.

(2)  Die Gründe für die Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher technischer
Spezifikationen sollen soweit als möglich in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen
angegeben werden. Sie sind festzuhalten und den Mitgliedstaaten und der EG-Kommission auf
Anfrage zu übermitteln.

3. Falls keine gemeinschaftsrechtliche Spezifikation vorliegt, gilt Anhang TS Nr. 2.

4. Die Auftraggeber bestimmen die zusätzlichen Spezifikationen, die zur Ergänzung der
gemeinschaftsrechtlichen Spezifikationen oder der anderen Normen erforderlich sind. Hierbei geben
sie Spezifikationen, die eher Leistungsanforderungen als Auslegungsmerkmale oder Beschreibungen
enthalten, den Vorrang, sofern sie nicht aus objektiven Gründen die Anwendung solcher
Spezifikationen für die Ausführung des Auftrags für unzweckmäßig erachten.

5. (1)  Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und Bezugsquellen
dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die Art der geforderten
Leistung gerechtfertigt ist.

(2)  Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen, Warenzeichen,
Patente) dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleichwertiger Art“, verwendet
werden, wenn eine Beschreibung durch hinreichend genaue, allgemein verständliche Bezeichnungen
nicht möglich ist.

6. Verbindliche technische Vorschriften bleiben unberührt, sofern sie mit dem Gemeinschaftsrecht
vereinbar sind.

7. Eine Leistung, die von den vorgegebenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten
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werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

8. (1)  Die Auftraggeber teilen dem an einem Auftrag interessierten Unternehmer auf Anfrage die
technischen Spezifikationen mit, die regelmäßig in ihren Bauaufträgen genannt werden oder die sie
bei Beschaffungen im Zusammenhang mit regelmäßigen Bekanntmachungen gemäß § 8 SKR Nr. 2
benutzen.

(2)  Soweit sich solche technischen Spezifikationen aus Unterlagen ergeben, die interessierten
Unternehmern zur Verfügung stehen, genügt eine Bezugnahme auf diese Unterlagen.

§ 7 SKR
Vergabeunterlagen

1. Die Vergabeunterlagen bestehen aus dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe) und
den Verdingungsunterlagen.

2. (1)  Für die Versendung der Verdingungsunterlagen (§ 8 SKR Nr. 8) ist ein Anschreiben
(Aufforderung zur Angebotsabgabe) zu verfassen, das alle Angaben enthält, die außer den
Verdingungsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig sind.

(2)  In dem Anschreiben sind insbesondere anzugeben:

a) Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche Unterlagen angefordert werden können,

b) Tag, bis zu dem zusätzliche Unterlagen angefordert werden können,

c) gegebenenfalls Betrag und Zahlungsbedingungen für zusätzliche Unterlagen,

d) Anschrift der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind,

e) Angabe, dass die Angebote in deutscher Sprache abzufassen sind,

f) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen,

g) Hinweis auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung,

h) Angabe der Unterlagen, die gegebenenfalls dem Angebot beizufügen sind,

i) sofern nicht in der Bekanntmachung angegeben (§ 8 SKR Nr. 1), die maßgebenden
Wertungskriterien im Sinne von § 10 SKR Nr. 1, d. h., neben technischem Wert und
Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis, Unterhaltungs- und Betriebskosten) besondere Kriterien, auf
die der Auftraggeber im Einzelfall Wert legt, z. B. gestalterische und funktionsbedingte
Gesichtspunkte, Lebensdauer und Ausführungsfrist, diese Angaben möglichst in der Reihenfolge
der ihnen zuerkannten Bedeutung.

(3)  Wenn der Auftraggeber Änderungsvorschläge oder Nebenangebote nicht oder nur in Verbindung
mit einem Hauptangebot zulassen will, so ist dies anzugeben. Ebenso sind gegebenenfalls die
Mindestanforderungen an Änderungsvorschläge und Nebenangebote anzugeben und auf welche
Weise sie einzureichen sind.

3. Angebote werden schriftlich auf direktem Wege oder mit der Post übermittelt. Der Auftraggeber
kann zulassen, dass die Angebote auf andere Weise übermittelt werden, sofern gewährleistet ist, dass

– jedes Angebot alle für seine Bewertung erforderlichen Angaben enthält,

– die Vertraulichkeit der Angebote bis zu ihrer Bewertung gewahrt bleibt,

– die Angebote umgehend schriftlich oder durch Übermittlung einer beglaubigten Abschrift bestätigt
werden, soweit dies aus Gründen des rechtlichen Nachweises erforderlich ist und
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– die Öffnung der Angebote nach Ablauf der für ihre Einreichung festgelegten Frist erfolgt.

Wenn der Auftraggeber es zulässt, Angebote in anderer Weise zu übermitteln, hat er dies im Aufruf
zum Wettbewerb und in den Verdingungsunterlagen anzugeben.

4. Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen anzugeben, die sie
an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigen.

§ 8 SKR
Aufruf zum Wettbewerb

1. (1)  Ein Aufruf zum Wettbewerb kann erfolgen

a) durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung nach den Anhängen A/SKR, B/SKR und C/SKR,

b) durch Veröffentlichung einer regelmäßigen Bekanntmachung nach Nummer 2,

c) durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfsystems nach § 5
SKR Nr. 5.

(2)  Die Kosten der Veröffentlichung der Bekanntmachungen im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften werden von den Gemeinschaften getragen.

2. (1)  Die wesentlichen Merkmale für eine beabsichtigte bauliche Anlage mit einem geschätzten
Gesamtauftragswert nach § 1 SKR Nr. 2 sind als regelmäßige Bekanntmachung mindestens einmal
jährlich bekannt zu machen.

(2)  Diese Bekanntmachungen sind nach dem in Anhang E/SKR enthaltenen Muster zu erstellen und
dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.9

(3)  Erfolgt der Aufruf zum Wettbewerb durch Veröffentlichung einer regelmäßigen Bekanntmachung,
so

a) müssen in der Bekanntmachung Bauarbeiten, die Gegenstand des zu vergebenden Auftrags sein
werden, nach Art und Umfang genannt sein,

b) muss die Bekanntmachung den Hinweis, dass dieser Auftrag im Nichtoffenen Verfahren oder
Verhandlungsverfahren ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zur Angebotsabgabe
vergeben wird, sowie die Aufforderung an die interessierten Unternehmer enthalten, ihr Interesse
schriftlich mitzuteilen,

c) müssen die Auftraggeber später alle Bewerber mindestens auf der Grundlage der nachfolgend
aufgelisteten Angaben über den Auftrag auffordern, ihr Interesse zu bestätigen, bevor mit der
Auswahl der Bieter oder der Teilnehmer an einer Verhandlung begonnen wird:

I) Art und Menge, einschließlich etwaiger Optionen auf zusätzliche Aufträge, und möglichenfalls
veranschlagte Frist für die Inanspruchnahme dieser Optionen; bei wiederkehrenden
Aufträgen Art und Menge und möglichenfalls veranschlagte Frist für die Veröffentlichung der
Bekanntmachungen späterer Ausschreibungen für die Bauarbeiten, Lieferungen oder
Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sein sollen;

II) Art des Verfahrens; Nichtoffenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren;

III) gegebenenfalls Zeitpunkt, zu dem die Leistungen beginnen bzw. abgeschlossen werden;

IV) Anschrift und letzter Tag für die Vorlage des Antrags auf Aufforderung zur Angebotsabgabe
sowie die Sprache oder Sprachen, in denen die Angebote abzugeben sind;

                                                     

9 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue mercier, L-2985 Luxemburg 1
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V) die Anschrift der Stelle, die den Zuschlag erteilt und die Auskünfte gibt, die für den Erhalt der
Spezifikationen und anderer Dokumente notwendig sind;

VI) alle wirtschaftlichen und technischen Anforderungen, finanziellen Garantien und Angaben,
die von Auftragnehmern verlangt werden;

VII) Höhe der für die Vergabeunterlagen zu entrichtenden Beträge und Zahlungsbedingungen;

VIII) Art des Auftrags, der Gegenstand des Vergabeverfahrens ist;

d) dürfen zwischen deren Veröffentlichung und dem Zeitpunkt der Zusendung der Aufforderung an
die Bewerber gemäß Nummer 2 Abs. 3 Buchstabe c höchstens 12 Monate vergangen sein. Im
Übrigen gilt § 9 SKR Nr. 2.

3. Erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung über das
Bestehen eines Prüfsystems, so werden die Bieter in einem Nichtoffenen Verfahren oder die
Teilnehmer an einem Verhandlungsverfahren unter den Bewerbern ausgewählt, die sich im Rahmen
eines solchen Systems qualifiziert haben.

4. (1)  Der Tag der Absendung der Bekanntmachung muss nachgewiesen werden können. Vor
dem Tag der Absendung darf die Bekanntmachung nicht veröffentlicht werden.

(2)  Alle Veröffentlichungen dürfen nur die dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der
Europäischen Gemeinschaften übermittelten Angaben enthalten.

(3)  Die Bekanntmachung wird unentgeltlich, spätestens 12 Kalendertage nach der Absendung im
Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in der Originalsprache veröffentlicht.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Angaben wird in den übrigen Amtssprachen der
Gemeinschaften veröffentlicht; der Wortlaut in der Originalsprache ist verbindlich. In Ausnahmefällen
bemüht sich das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, die in
Nummer 1 Abs. 1 Buchstabe a genannten Bekanntmachungen auf Antrag des Auftraggebers
innerhalb von fünf Kalendertagen zu veröffentlichen, sofern die Bekanntmachung dem Amt durch
elektronische Briefübermittlung, per Fernkopierer oder Fernschreiben zugestellt worden ist.

5. Sind im Offenen Verfahren die Vergabeunterlagen und zusätzlichen Unterlagen rechtzeitig
angefordert worden, sind sie den Bewerbern in der Regel innerhalb von sechs Kalendertagen nach
Eingang des Antrags zuzusenden.

6. Rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind spätestens sechs
Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu erteilen.

7. Die Vergabeunterlagen sind den Bewerbern in kürzest möglicher Frist und in geeigneter Weise zu
übermitteln.

8. Die Vergabeunterlagen sind beim Nichtoffenen Verfahren und beim Verhandlungsverfahren mit
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag abzusenden.

9. Anträge auf Teilnahme sind auch dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telegramme,
Fernschreiben, Fernkopierer, Telefon oder in sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern
die sonstigen Teilnahmebedingungen erfüllt sind.

§ 9 SKR
Angebotsfrist, Bewerbungsfrist

1. (1)  Beim Offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist)
mindestens 52 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Bekanntmachung.

(2)  Die Frist für den Eingang der Angebote kann verkürzt werden, wenn die nachstehenden
Voraussetzungen erfüllt sind:

– eine regelmäßige Bekanntmachung gemäß § 8 SKR Nr. 2 nach dem vorgeschriebenen Muster
(Anhang E/SKR) mindestens 52 Kalendertage, höchstens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der



96

Absendung der Bekanntmachung des Auftrags nach dem vorgeschriebenen Muster (Anhang
A/SKR, B/SKR oder C/SKR) an das Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften abgesandt
wurde,

– diese regelmäßige Bekanntmachung die im Muster Anhang E/SKR, Teil II und III geforderten
Angaben enthält

und

– diese Angaben zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung nach § 8 SKR Nr. 2
verfügbar sind.

Die verkürzte Frist muss für die Interessenten ausreichen, um ordnungsgemäße Angebote einreichen
zu können. Sie sollte in der Regel nicht weniger als 36 Kalendertage vom Zeitpunkt der Absendung
der Bekanntmachung des Auftrags an betragen; sie darf 22 Kalendertage nicht unterschreiten.

2. Bei Nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
gilt:

a) Die Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen (Bewerbungsfrist) aufgrund der
Bekanntmachung nach § 8 SKR Nr. 1 Abs. 1 Buchstabe a oder der Aufforderung nach § 8 SKR
Nr. 2 Abs. 3 Buchstabe c beträgt mindestens 37 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach
Absendung der Bekanntmachung oder der Aufforderung an. Sie darf auf keinen Fall kürzer sein
als 15 Kalendertage.

b) Die Angebotsfrist kann zwischen dem Auftraggeber und den ausgewählten Bewerbern
einvernehmlich festgelegt werden, vorausgesetzt, dass allen Bewerbern dieselbe Frist für die
Erstellung und Einreichung von Angeboten eingeräumt wird.

c) Falls eine einvernehmliche Festlegung der Angebotsfrist nicht möglich ist, setzt der Auftraggeber
im Regelfall eine Frist von mindestens 24 Kalendertagen fest. Sie darf jedoch keinesfalls kürzer
als 10 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe, sein. Bei der Festlegung der Frist werden nur die in Nummer 3 genannten
Faktoren berücksichtigt.

3. Können die Angebote nur nach Prüfung von umfangreichen Unterlagen, z. B. ausführlichen
technischen Spezifikationen, oder nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in ergänzende
Unterlagen zu den Vergabeunterlagen erstellt werden, so muss dies beim Festsetzen angemessener
Fristen berücksichtigt werden.

§ 10 SKR
Wertung der Angebote

1. (1)  Der Auftrag ist auf das annehmbarste, wirtschaftlich günstigste Angebot unter
Berücksichtigung der auftragsbezogenen Kriterien, wie etwa: Lieferfrist, Ausführungsdauer,
Betriebskosten, Rentabilität, Qualität, Ästhetik und Zweckmäßigkeit, technischer Wert, Kundendienst
und technische Hilfe, Verpflichtungen hinsichtlich der Ersatzteile, Versorgungssicherheit, Preis, zu
erteilen.

(2)  Bei der Wertung der Angebote dürfen nur Kriterien berücksichtigt werden, die in der
Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt sind.

2. (1)  Erscheinen im Falle eines bestimmten Auftrags Angebote im Verhältnis zur Leistung als
ungewöhnlich niedrig, so muss der Auftraggeber vor deren Ablehnung schriftlich Aufklärung über die
Einzelposten der Angebote verlangen, wo er dies für angezeigt hält; die anschließende Prüfung erfolgt
unter Berücksichtigung der eingegangenen Begründungen. Er kann eine zumutbare Frist für die
Antwort festlegen.

(2)  Der Auftraggeber kann Begründungen berücksichtigen, die objektiv gerechtfertigt sind durch die
Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens oder der Herstellungsmethode, die gewählten technischen
Lösungen, außergewöhnlich günstige Bedingungen für den Bieter bei der Durchführung des Auftrags
oder die Originalität der vom Bieter vorgeschlagenen Erzeugnisse oder Bauleistungen.
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(3)  Angebote, die aufgrund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig sind, dürfen von den
Auftraggebern nur zurückgewiesen werden, wenn diese den Bieter darauf hingewiesen haben und
dieser nicht den Nachweis liefern konnte, dass die Beihilfe der EG-Kommission gemeldet oder von ihr
genehmigt wurde. Auftraggeber, die unter diesen Umständen ein Angebot zurückweisen, müssen die
EG-Kommission darüber unterrichten.

3. Ein Angebot nach § 6 SKR Nr. 7 ist wie ein Hauptangebot zu werten.

4. (1)  Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber
hat sie in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen.

(2)  Wenn der Auftraggeber an Änderungsvorschläge oder Nebenangebote Mindestanforderungen
gestellt hat, darf der Zuschlag auf solche Angebote nur erteilt werden, wenn sie den
Mindestanforderungen entsprechen.

§ 11 SKR
Mitteilungspflichten

1. Auftraggeber in den Bereichen der Trinkwasser- und Elektrizitätsversorgung, des Stadtbahn-,
Straßenbahn-, O-Bus- oder Omnibusverkehrs, der Flughafeneinrichtungen, des See- oder
Binnenhafenverkehrs oder anderer Verkehrsendpunkte teilen den teilnehmenden Unternehmen
innerhalb kürzester Frist, und auf Antrag schriftlich, ihre Entscheidungen über die Auftragsvergabe
mit.

2. Auftraggeber gemäß Absatz 1 teilen innerhalb kürzester Frist nach Eingang eines
entsprechenden schriftlichen Antrags

– den ausgeschlossenen Bewerbern oder Bietern die Gründe für die Ablehnung ihrer Bewerbung
oder ihres Angebots,

– den Bietern, die ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht haben, die Merkmale und relativen
Vorteile des erfolgreichen Angebots und den Namen des erfolgreichen Bieters mit.

Der Auftraggeber kann jedoch beschließen, bestimmte Auskünfte über den Zuschlag nicht zu erteilen,
wenn eine derartige Bekanntgabe den Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen Interesse
zuwiderlaufen oder die legitimen Geschäftsinteressen von öffentlichen oder privaten Unternehmen
einschließlich derjenigen des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten hat, beeinträchtigen würde
oder den lauteren Wettbewerb beeinträchtigen könnte.

§ 12 SKR
Bekanntmachung der Auftragserteilung

1. Der EG-Kommission sind für jeden vergebenen Auftrag binnen zwei Monaten nach der Vergabe
dieses Auftrags die Ergebnisse des Vergabeverfahrens durch eine gemäß Anhang F/SKR abgefasste
Bekanntmachung mitzuteilen.

2. Die Angaben in Anhang F/SKR werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
veröffentlicht. Dabei trägt die EG-Kommission der Tatsache Rechnung, dass es sich bei den Angaben
im Falle von Anhang F/SKR Nr. 6, 9 und 11 um in geschäftlicher Hinsicht empfindliche Angaben
handelt, wenn der Auftraggeber dies bei der Übermittlung dieser Angaben geltend macht.

3. Die Angaben in Anhang F/SKR Nr. 12 bis 18 werden nicht oder nur in vereinfachter Form zu
statistischen Zwecken veröffentlicht.

§ 13 SKR
Aufbewahrungs- und Berichtspflichten

1. (1)  Sachdienliche Unterlagen über jede Auftragsvergabe sind aufzubewahren, die es zu einem
späteren Zeitpunkt ermöglichen, die Entscheidungen zu begründen über:
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a) die Prüfung und Auswahl der Unternehmer und die Auftragsvergabe,

b) die Inanspruchnahme der Abweichungsmöglichkeiten beim Gebrauch der
gemeinschaftsrechtlichen Spezifikationen gemäß § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1,

c) den Rückgriff auf Verfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb gemäß § 3 SKR Nr. 3,

d) die Inanspruchnahme vorgesehener Abweichungsmöglichkeiten von der
Anwendungsverpflichtung.

(2)  Die Unterlagen müssen mindestens vier Jahre lang ab der Auftragsvergabe aufbewahrt werden,
damit der Auftraggeber der Kommission in dieser Zeit auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte
erteilen kann.

2. Die Auftraggeber in den Bereichen der Trinkwasser- und Elektrizitätsversorgung, des Stadtbahn-,
Straßenbahn-, O-Bus- oder Omnibusverkehrs, der Flughafeneinrichtungen und des See- oder
Binnenhafenverkehrs oder anderer Verkehrsendpunkte übermitteln der Bundesregierung jährlich eine
statistische Aufstellung, die nach den Vorgaben der Kommission aufzustellen ist. Diese Meldepflicht
gilt nicht, wenn der Auftraggeber im Berichtszeitraum keinen Auftrag über den in § 1 SKR Nr. 2
genannten Schwellenwert zu vergeben hatte.

§ 14 SKR
Vergabekammer

In der Vergabebekanntmachung und den Vergabeunterlagen ist die Vergabekammer mit Anschrift
anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann.

Anhang TS
Technische Spezifikationen

1. Begriffsbestimmungen

1.1 „Technische Spezifikationen“ sind sämtliche, insbesondere in den Verdingungsunterlagen
enthaltenen, technischen Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis oder eine
Lieferung, mit deren Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so
bezeichnet werden können, dass sie ihren durch den öffentlichen Auftraggeber festgelegten
Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen gehören Qualitätsstufen,
Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und Abmessungen, ebenso die Vorschriften für Materialien,
Erzeugnisse oder Lieferungen hinsichtlich Qualitätssicherung, Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen
und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung. Außerdem gehören dazu auch die
Vorschriften für die Planung und die Berechnung von baulichen Anlagen, die Bedingungen für die
Prüfung, Inspektion und Abnahme von baulichen Anlagen, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren
und alle anderen technischen Anforderungen, die der öffentliche Auftraggeber bezüglich fertiger
baulicher Anlagen oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch allgemeine oder spezielle
Vorschriften anzugeben in der Lage ist.

1.2 „Norm“: technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation zur
wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung grundsätzlich nicht
zwingend vorgeschrieben ist.

1.3 „Europäische Norm“: die von dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) oder dem
Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) gemäß deren gemeinsamen
Regeln als Europäische Norm (EN) oder Harmonisierungsdokumente (HD) angenommene Norm.

1.4 „Europäische technische Zulassung“: eine positive technische Beurteilung der Brauchbarkeit
eines Produkts hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen; sie
erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des Produkts und der festgelegten Anwendungs- und
Verwendungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung wird von einer zu diesem Zweck
vom Mitgliedstaat zugelassenen Organisation ausgestellt.
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1.5 „Gemeinsame technische Spezifikation“: technische Spezifikation, die nach einem von den
Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren erarbeitet wurde, um die einheitliche Anwendung in allen
Mitgliedstaaten sicherzustellen, und die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht
wurde.

1.6 „Wesentliche Anforderungen“: Anforderungen betreffend die Sicherheit, die Gesundheit und
andere für die Allgemeinheit wichtige Aspekte, denen die baulichen Anlagen genügen müssen.

2. Mangels europäischer Normen, europäischer technischer Zulassungen oder gemeinsamer
technischer Spezifikationen

2.1 werden die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die einzelstaatlichen technischen
Spezifikationen festgelegt, die anerkanntermaßen den wesentlichen Anforderungen der
Gemeinschaftsrichtlinien zur technischen Harmonisierung entsprechen, wobei die Anerkennung der
Entsprechung nach den Verfahren dieser Richtlinien und insbesondere nach den in der Richtlinie des
Rates 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988 über Bauprodukte vorgesehenen Verfahren erfolgt;

2.2 können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die einzelstaatlichen technischen
Spezifikationen betreffend die Planung, Berechnung und Verwirklichung von Bauvorhaben und den
Einsatz von Produkten festgelegt werden;

2.3 können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf sonstige Dokumente festgelegt
werden.

In einem solchen Fall ist unter Beachtung der nachstehenden Normenrangfolge zurückzugreifen auf

– die innerstaatlichen Normen, mit denen vom Land des Auftraggebers akzeptierte internationale
Normen umgesetzt werden;

– sonstige innerstaatliche Normen und innerstaatliche technische Zulassungen des Landes des
Auftraggebers;

– alle weiteren Normen.

Anhang A/SKR
Offenes Verfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag/Rahmenvertrag):
_________________________________________________________________________
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3. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung einschließlich etwaiger Optionsrechte für weitere Aufträge, und nach
Möglichkeit voraussichtliche Zeitpunkte, bis zu denen diese Rechte wahrgenommen werden können. Bei
wiederkehrenden Aufträgen nach Möglichkeit ebenfalls Angabe der voraussichtlichen Zeitpunkte der
einzelnen Aufrufe zum Wettbewerb, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt wird, Art und Umfang der einzelnen
Lose und Möglichkeit, für eines, mehrere oder alle Lose Angebote einzureichen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Gegebenenfalls Ausschluss von Änderungsvorschlägen und Nebenangeboten:
_________________________________________________________________________

e)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert
werden:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher Spezifikationen gemäß § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1 (§ 9 Nr. 4
Abs. 3 und § 9b Nr. 2):
_________________________________________________________________________

5. Etwaige Frist für die Ausführung und nach Möglichkeit Zeitpunkt des Beginns:
_________________________________________________________________________

6. a)  Name und Anschrift der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen und zusätzlichen Unterlagen angefordert
werden können, sowie Termin, bis zu dem diese Unterlagen spätestens angefordert werden können:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgelts für Übersendung dieser Unterlagen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. a)  Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

8. a)  Gegebenenfalls Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung der Angebote:
_________________________________________________________________________

9. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Mit dem Angebot verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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13. Frist, während der die Bieter an ihre Angebote gebunden sind:
_________________________________________________________________________

14. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

16. Gegebenenfalls Fundstelle der Veröffentlichung der regelmäßigen Bekanntmachungen, auf die dieser Auftrag
sich bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

17. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

Anhang B/SKR
Nichtoffenes Verfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag/Rahmenvertrag):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung einschließlich etwaiger Optionsrechte für weitere Aufträge und nach
Möglichkeit voraussichtliche Zeitpunkte, bis zu denen diese Rechte wahrgenommen werden können. Bei
wiederkehrenden Aufträgen nach Möglichkeit ebenfalls Angabe der voraussichtlichen Zeitpunkte der
einzelnen Aufrufe zum Wettbewerb, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt wird, Art und Umfang der einzelnen
Lose und Möglichkeit, für eines, mehrere oder alle Lose Angebote einzureichen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Gegebenenfalls Ausschluss von Änderungsvorschlägen und Nebenangeboten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

e)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert
werden: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher Spezifikationen gemäß § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1 (§ 9 Nr. 4
Abs. 3 und § 9b Nr. 2):
_________________________________________________________________________

5. Etwaige Frist für die Ausführung und nach Möglichkeit Zeitpunkt des Beginns:
_________________________________________________________________________

6. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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7. a)  Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen müssen:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die die Anträge zu richten sind:
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der die Anträge abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

8. Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:
_________________________________________________________________________

9. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in den Vergabeunterlagen enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

13. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

14. Gegebenenfalls Fundstelle der Veröffentlichung der regelmäßigen Bekanntmachungen, auf die dieser Auftrag
sich bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

Anhang C/SKR
Verhandlungsverfahren

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag/Rahmenvertrag):
_________________________________________________________________________
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3. a)  Ort der Ausführung:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Art und Umfang der Leistung einschließlich etwaiger Optionsrechte für weitere Aufträge und nach
Möglichkeit voraussichtliche Zeitpunkte, bis zu denen diese Rechte wahrgenommen werden können. Bei
wiederkehrenden Aufträgen nach Möglichkeit ebenfalls Angabe der voraussichtlichen Zeitpunkte der
einzelnen Aufrufe zum Wettbewerb, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt wird, Art und Umfang der einzelnen
Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, falls auch Planungsleistungen gefordert
werden:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Ausnahme von der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher Spezifikationen gemäß § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1 (§ 9 Nr. 4
Abs. 3 und § 9b Nr. 2):
_________________________________________________________________________

5. Etwaige Frist für die Ausführung und nach Möglichkeit Zeitpunkt des Beginns:
_________________________________________________________________________

6. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. a)  Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen müssen:
_________________________________________________________________________

b)  Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)  Sprache, in der diese Anträge abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

8. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit,
Zuverlässigkeit) des Bieters:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Gegebenenfalls Namen und Anschriften der vom Auftraggeber bereits ausgewählten Unternehmer:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Gegebenenfalls Datum vorhergehender Veröffentlichungen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

13. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder den
Vergabeunterlagen genannt sind:
_________________________________________________________________________

14. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter
Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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15. Gegebenenfalls Fundstelle der Veröffentlichung der regelmäßigen Bekanntmachungen, auf die dieser Auftrag
sich bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

16. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

Anhang D/SKR
Anwendung eines Prüfsystems

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Zweck des Prüfsystems (Beschreibung der Leistung oder ihrer jeweiligen Kategorie, die im Rahmen dieses
Systems zu erbringen ist):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Bedingungen, die Unternehmen für die Nutzung des Überprüfungssystems im Hinblick auf ihre Qualifikation
erfüllen müssen; bei umfangreichen Beschreibungen reicht Zusammenfassung der wesentlichen Bedingungen
und Verfahren sowie Hinweis auf diese Unterlagen aus:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Geltungsdauer des Prüfsystems und formale Vorschriften für ihre Verlängerung:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Hinweis darauf, dass die Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb benutzt wird:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Anschrift der Stelle, bei der die Regeln und Kriterien des Prüfsystems verfügbar sind:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Gegebenenfalls weitere Angaben:
_________________________________________________________________________

Anhang E/SKR
Regelmäßige Bekanntmachung

I. Stets auszufüllen
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Fernschreib- und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Art und Umfang der Leistung, wesentliche Merkmale der baulichen Anlage oder der Baulose:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________

4. Tag des Eingangs der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________



105

5. Gegebenenfalls weitere Angaben:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

II. Auskünfte, die zwingend zu erteilen sind, wenn die Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb benutzt
wird oder wenn sie eine Verkürzung der Fristen für den Eingang der Bewerbungen oder der Angebote
gestattet

6. Hinweis, dass interessierte Bewerber ihr Interesse am Auftrag mitteilen:
_________________________________________________________________________

7. Frist für den Eingang der Anträge auf Zusendung einer Aufforderung zur Angebotsabgabe:
_________________________________________________________________________

III. Auskünfte, die soweit verfügbar, mitzuteilen sind, wenn die Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb
benutzt wird oder wenn sie eine Verkürzung der Fristen für den Eingang der Bewerbungen oder der
Angebote gestattet

8. Art des Auftrags (z. B. Bauvertrag/Rahmenvertrag)

Etwaige Optionsrechte für weitere Aufträge sowie voraussichtliche Zeitpunkte, bis zu denen diese Rechte
wahrgenommen werden können. Bei wiederkehrenden Aufträgen Angabe des voraussichtlichen Zeitplans der
folgenden Aufrufe zum Wettbewerb:
_________________________________________________________________________

9. Frist für die Ausführung und nach Möglichkeit Zeitpunkt des Beginns:
_________________________________________________________________________

10. Anschrift, an die interessierte Unternehmen ihre Interessenbekundung schriftlich richten müssen:

a)  Frist für den Eingang der Interessenbekundungen:
_________________________________________________________________________

b)  Sprache, in der die Bewerbungen und Angebote abgefasst sein müssen:
_________________________________________________________________________

11. Nachweise, die vom Bieter für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit)
verlangt werden: _________________________________________________________________________

12. a)  Voraussichtlicher Zeitpunkt (sofern bekannt), zu dem das Verfahren für die Auftragsvergabe eingeleitet wird:
_________________________________________________________________________

b)  Art des Vergabeverfahrens (Nichtoffenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren):
_________________________________________________________________________

c)  Betrag, der für die Anforderung der Unterlagen zu entrichten ist und Zahlungsbedingungen:
_________________________________________________________________________

Anhang F/SKR
Vergebene Aufträge

I.  Angaben für die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
1. Name und Anschrift des Auftraggebers (Vergabestelle):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Art des Auftrags, der Gegenstand der Vergabe ist (z. B. Bauvertrag/Rahmenvertrag):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Art und Umfang der vertraglichen Leistung, allgemeine Merkmale der zu errichtenden baulichen Anlage:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4. a)  Form des Aufrufs zum Wettbewerb (Bekanntmachung über das Prüfsystem; regelmäßige Bekanntmachung,
Aufruf zur Angebotsabgabe):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)  Fundstelle der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften:
_________________________________________________________________________

c)  Im Falle von ohne Wettbewerb vergebenen Aufträgen Angabe der betreffenden Bestimmung des § 3 SKR
Nr. 3 (§ 3b Nr. 2):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Gewähltes Vergabeverfahren:
_________________________________________________________________________

6. Anzahl der eingegangenen Angebote:
_________________________________________________________________________

7. Tag der Auftragserteilung:
_________________________________________________________________________

8. Name(n) und Anschrift(en) der (des) Auftragnehmer(s):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. Gezahlter Preis oder Preis des höchsten und des niedrigsten Angebots, dem bei der Auftragsvergabe Rechnung
getragen wurde:
_________________________________________________________________________

10. Fakultative Angaben:

–  Anteil der beabsichtigten Nachunternehmerleistungen, soweit bekannt:
_________________________________________________________________________

–  Kriterien für die Auftragsvergabe:
_________________________________________________________________________

II.  Nicht für die Veröffentlichung bestimmte Angaben
11. Anzahl der vergebenen Aufträge, wenn ein Auftrag zwischen mehreren Auftragnehmern aufgeteilt worden ist:

_________________________________________________________________________

12. Wert jedes vergebenen Auftrags:
_________________________________________________________________________

13. Wurden die in § 6 SKR Nr. 2 Abs. 1 (§ 9 Nr. 4 Abs. 3 und § 9b Nr. 2) bei Verwendung der
gemeinschaftsrechtlichen Spezifikationen vorgesehenen Ausnahmen in Anspruch genommen, wenn ja, welche:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

14. Kriterium für die Auftragsvergabe („wirtschaftlichstes, günstigstes Angebot“):
_________________________________________________________________________

15. Ist der Auftrag auf einen Änderungsvorschlag oder auf ein Nebenangebot erteilt worden:
_________________________________________________________________________

16. Sind Angebote gemäß § 10 SKR Nr. 2 (§ 25b Nr. 2) nicht gewählt worden, weil sie ungewöhnlich niedrig waren:
_________________________________________________________________________

17. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
_________________________________________________________________________
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VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen
Teil B:

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen

§ 1
Art und Umfang der Leistung

1. Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als
Bestandteil des Vertrages gelten auch die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für
Bauleistungen.

2. Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:

a) die Leistungsbeschreibung,

b) die Besonderen Vertragsbedingungen,

c) etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen,

d) etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,

e) die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen,

f) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.

3. Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.

4. Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden,
hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb
auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen können dem Auftragnehmer nur mit
seiner Zustimmung übertragen werden.

§ 2
Vergütung

1. Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der
Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen
Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur
vertraglichen Leistung gehören.

2. Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten
Leistungen berechnet, wenn keine andere Berechnungsart (z. B. durch Pauschalsumme, nach
Stundenlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart ist.

3. (1)  Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder
Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der
vertragliche Einheitspreis.

(2)  Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen ein
neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.

(3)  Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen
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der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen,
soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen
(Positionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im
Wesentlichen dem Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs-
und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt.
Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet.

(4)  Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung andere Leistungen
abhängig, für die eine Pauschalsumme vereinbart ist, so kann mit der Änderung des Einheitspreises
auch eine angemessene Änderung der Pauschalsumme gefordert werden.

4. Werden im Vertrag ausbedungene Leistungen des Auftragnehmers vom Auftraggeber selbst
übernommen (z. B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffen), so gilt, wenn nichts anderes
vereinbart wird, § 8 Nr. 1 Abs. 2 entsprechend.

5. Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die
Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis
unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der
Ausführung getroffen werden.

6. (1)  Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer
Anspruch auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen,
bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt.

(2)  Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche
Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist möglichst vor Beginn der
Ausführung zu vereinbaren.

7. (1)  Ist als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die Vergütung
unverändert. Weicht jedoch die ausgeführte Leistung von der vertraglich vorgesehenen Leistung so
erheblich ab, dass ein Festhalten an der Pauschalsumme nicht zumutbar ist (§ 242 BGB), so ist auf
Verlangen ein Ausgleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu gewähren. Für die
Bemessung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der Preisermittlung auszugehen. Die Nummern 4,
5 und 6 bleiben unberührt.

(2)  Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt Absatz 1 auch für Pauschalsummen, die für Teile der
Leistung vereinbart sind; Nummer 3 Abs. 4 bleibt unberührt.

8. (1)  Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung
vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer
angemessenen Frist zu beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem
für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

(2)  Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen
nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des
Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm
unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem Auftragnehmer eine Vergütung zusteht, gelten die
Berechnungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche Leistungen der Nummer 5 oder 6
entsprechend.

(3)  Die Vorschriften des BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) bleiben
unberührt.

9. (1)  Verlangt der Auftraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen, die der
Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen oder der
gewerblichen Verkehrssitte, nicht zu beschaffen hat, so hat er sie zu vergüten.

(2)  Lässt er vom Auftragnehmer nicht aufgestellte technische Berechnungen durch den
Auftragnehmer nachprüfen, so hat er die Kosten zu tragen.

10. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich
vereinbart worden sind (§ 15).
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§ 3
Ausführungsunterlagen

1. Die für die Ausführung nötigen Unterlagen sind dem Auftragnehmer unentgeltlich und rechtzeitig
zu übergeben.

2. Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Grenzen des Geländes, das
dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird, und das Schaffen der notwendigen Höhenfestpunkte
in unmittelbarer Nähe der baulichen Anlagen sind Sache des Auftraggebers.

3. Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Geländeaufnahmen und Absteckungen und die
übrigen für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind für den Auftragnehmer maßgebend. Jedoch
hat er sie, soweit es zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gehört, auf etwaige Unstimmigkeiten zu
überprüfen und den Auftraggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel hinzuweisen.

4. Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Straßen und Geländeoberfläche,
der Vorfluter und Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich in einer Niederschrift
festzuhalten, die vom Auftraggeber und Auftragnehmer anzuerkennen ist.

5. Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen oder andere Unterlagen, die
der Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen, oder der
gewerblichen Verkehrssitte oder auf besonderes Verlangen des Auftraggebers (§ 2 Nr. 9) zu
beschaffen hat, sind dem Auftraggeber nach Aufforderung rechtzeitig vorzulegen.

6. (1)  Die in Nummer 5 genannten Unterlagen dürfen ohne Genehmigung ihres Urhebers nicht
veröffentlicht, vervielfältigt, geändert oder für einen anderen als den vereinbarten Zweck benutzt
werden.

(2)  An DV-Programmen hat der Auftraggeber das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten
Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den festgelegten Geräten. Der Auftraggeber darf zum
Zwecke der Datensicherung zwei Kopien herstellen. Diese müssen alle Identifikationsmerkmale
enthalten. Der Verbleib der Kopien ist auf Verlangen nachzuweisen.

(3)  Der Auftragnehmer bleibt unbeschadet des Nutzungsrechts des Auftraggebers zur Nutzung der
Unterlagen und der DV-Programme berechtigt.

§ 4
Ausführung

1. (1)  Der Auftraggeber hat für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle
zu sorgen und das Zusammenwirken der verschiedenen Unternehmer zu regeln. Er hat die
erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse — z. B. nach dem Baurecht,
dem Straßenverkehrsrecht, dem Wasserrecht, dem Gewerberecht — herbeizuführen.

(2)  Der Auftraggeber hat das Recht, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu überwachen.
Hierzu hat er Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen, wo die vertragliche
Leistung oder Teile von ihr hergestellt oder die hierfür bestimmten Stoffe und Bauteile gelagert
werden. Auf Verlangen sind ihm die Werkzeichnungen oder andere Ausführungsunterlagen sowie die
Ergebnisse von Güteprüfungen zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen,
wenn hierdurch keine Geschäftsgeheimnisse preisgegeben werden. Als Geschäftsgeheimnis
bezeichnete Auskünfte und Unterlagen hat er vertraulich zu behandeln.

(3)  Der Auftraggeber ist befugt, unter Wahrung der dem Auftragnehmer zustehenden Leitung
(Nummer 2) Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistung notwendig
sind. Die Anordnungen sind grundsätzlich nur dem Auftragnehmer oder seinem für die Leitung der
Ausführung bestellten Vertreter zu erteilen, außer wenn Gefahr im Verzug ist. Dem Auftraggeber ist
mitzuteilen, wer jeweils als Vertreter des Auftragnehmers für die Leitung der Ausführung bestellt ist.

(4)  Hält der Auftragnehmer die Anordnungen des Auftraggebers für unberechtigt oder
unzweckmäßig, so hat er seine Bedenken geltend zu machen, die Anordnungen jedoch auf Verlangen
auszuführen, wenn nicht gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. Wenn dadurch
eine ungerechtfertigte Erschwerung verursacht wird, hat der Auftraggeber die Mehrkosten zu tragen.
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2. (1)  Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag
auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen zu beachten. Es ist seine Sache, die Ausführung seiner vertraglichen Leistung zu
leiten und für Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen.

(2)  Er ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen
Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist ausschließlich seine
Aufgabe, die Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die sein Verhältnis zu den Arbeitnehmern
regeln.

3. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der
Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder
Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie dem Auftraggeber
unverzüglich — möglichst schon vor Beginn der Arbeiten — schriftlich mitzuteilen; der Auftraggeber
bleibt jedoch für seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen verantwortlich.

4. Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Auftragnehmer unentgeltlich zur
Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen:

a) die notwendigen Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle,

b) vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise,

c) vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie. Die Kosten für den Verbrauch und den Messer
oder Zähler trägt der Auftragnehmer, mehrere Auftragnehmer tragen sie anteilig.

5. Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm für die Ausführung
übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat er sie vor Winterschäden und Grundwasser zu schützen, ferner
Schnee und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die Verpflichtung nach Satz 2 nicht schon nach dem
Vertrag, so regelt sich die Vergütung nach § 2 Nr. 6.

6. Stoffe oder Bauteile, die dem Vertrag oder den Proben nicht entsprechen, sind auf Anordnung
des Auftraggebers innerhalb einer von ihm bestimmten Frist von der Baustelle zu entfernen.
Geschieht es nicht, so können sie auf Kosten des Auftragnehmers entfernt oder für seine Rechnung
veräußert werden.

7. Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt
werden, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der
Auftragnehmer den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des
Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des
Mangels setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8
Nr. 3).

8. (1)  Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszuführen. Mit schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer übertragen. Die Zustimmung ist nicht
notwendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Erbringt der
Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im eigenen Betrieb,
obwohl sein Betrieb darauf eingerichtet ist, kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur
Aufnahme der Leistung im eigenen Betrieb setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf
der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3).

(2)  Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die
Verdingungsordnung für Bauleistungen zugrunde zu legen.

(3)  Der Auftragnehmer hat die Nachunternehmer dem Auftraggeber auf Verlangen bekannt zu
geben.

9. Werden bei Ausführung der Leistung auf einem Grundstück Gegenstände von Altertums-, Kunst-
oder wissenschaftlichem Wert entdeckt, so hat der Auftragnehmer vor jedem weiteren Aufdecken oder
Ändern dem Auftraggeber den Fund anzuzeigen und ihm die Gegenstände nach näherer Weisung
abzuliefern. Die Vergütung etwaiger Mehrkosten regelt sich nach § 2 Nr. 6. Die Rechte des
Entdeckers (§ 984 BGB) hat der Auftraggeber.
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10. Der Zustand von Teilen der Leistung ist auf Verlangen gemeinsam von Auftraggeber und
Auftragnehmer festzustellen, wenn diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung der Prüfung
und Feststellung entzogen werden. Das Ergebnis ist schriftlich niederzulegen.

§ 5
Ausführungsfristen

1. Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu
fördern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen gelten nur dann als
Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist.

2. Ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber dem
Auftragnehmer auf Verlangen Auskunft über den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. Der
Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der
Ausführung ist dem Auftraggeber anzuzeigen.

3. Wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die
Ausführungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, muss der Auftragnehmer auf Verlangen
unverzüglich Abhilfe schaffen.

4. Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in Verzug
oder kommt er der in Nummer 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber bei
Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach § 6 Nr. 6 verlangen oder dem Auftragnehmer
eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem
Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3).

§ 6
Behinderung und Unterbrechung der Ausführung

1. Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so
hat er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so hat er
nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auftraggeber
offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

2. (1)  Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist:

a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers,

b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im
Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb,

c) durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände.

(2)  Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots
normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung.

3. Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die
Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen. Sobald die hindernden Umstände wegfallen, hat er ohne
weiteres und unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon zu
benachrichtigen.

4. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem Zuschlag für die
Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine ungünstigere Jahreszeit.

5. Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen, ohne dass die Leistung
dauernd unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen
und außerdem die Kosten zu vergüten, die dem Auftragnehmer bereits entstanden und in den
Vertragspreisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind.

6. Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil
Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen Gewinns aber nur
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bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

7. Dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf dieser Zeit den
Vertrag schriftlich kündigen. Die Abrechnung regelt sich nach den Nummern 5 und 6; wenn der
Auftragnehmer die Unterbrechung nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten der Baustellenräumung
zu vergüten, soweit sie nicht in der Vergütung für die bereits ausgeführten Leistungen enthalten sind.

§ 7
Verteilung der Gefahr

1. Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg,
Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände
beschädigt oder zerstört, so hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung die Ansprüche nach § 6
Nr. 5; für andere Schäden besteht keine gegenseitige Ersatzpflicht.

2. Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören alle mit der baulichen Anlage
unmittelbar verbundenen, in ihre Substanz eingegangenen Leistungen, unabhängig von deren
Fertigstellungsgrad.

3. Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören nicht die noch nicht eingebauten
Stoffe und Bauteile sowie die Baustelleneinrichtung und Absteckungen. Zu der ganz oder teilweise
ausgeführten Leistung gehören ebenfalls nicht Baubehelfe, z. B. Gerüste, auch wenn diese als
Besondere Leistung oder selbständig vergeben sind.

§ 8
Kündigung durch den Auftraggeber

1. (1)  Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag kündigen.

(2)  Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich jedoch anrechnen lassen,
was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung
seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 649 BGB).

2. (1)  Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen
einstellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren
beantragt oder ein solches Verfahren eröffnet wird oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt
wird.

(2)  Die ausgeführten Leistungen sind nach § 6 Nr. 5 abzurechnen. Der Auftraggeber kann
Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Restes verlangen.

3. (1)  Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn in den Fällen des § 4 Nr. 7 und 8 Abs. 1
und des § 5 Nr. 4 die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist (Entziehung des Auftrags). Die Entziehung
des Auftrags kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt
werden.

(2)  Nach der Entziehung des Auftrags ist der Auftraggeber berechtigt, den noch nicht vollendeten
Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen zu lassen, doch
bleiben seine Ansprüche auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens bestehen. Er ist auch
berechtigt, auf die weitere Ausführung zu verzichten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu
verlangen, wenn die Ausführung aus den Gründen, die zur Entziehung des Auftrags geführt haben, für
ihn kein Interesse mehr hat.

(3)  Für die Weiterführung der Arbeiten kann der Auftraggeber Geräte, Gerüste, auf der Baustelle
vorhandene andere Einrichtungen und angelieferte Stoffe und Bauteile gegen angemessene
Vergütung in Anspruch nehmen.

(4)  Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung über die entstandenen Mehrkosten
und über seine anderen Ansprüche spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem
Dritten zuzusenden.
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4. Der Auftraggeber kann den Auftrag entziehen, wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe
eine Abrede getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Die Kündigung
ist innerhalb von 12 Werktagen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes auszusprechen.
Nummer 3 gilt entsprechend.

5. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.

6. Der Auftragnehmer kann Aufmaß und Abnahme der von ihm ausgeführten Leistungen alsbald
nach der Kündigung verlangen; er hat unverzüglich eine prüfbare Rechnung über die ausgeführten
Leistungen vorzulegen.

7. Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur für die Zeit bis zum
Tag der Kündigung des Vertrags gefordert werden.

§ 9
Kündigung durch den Auftragnehmer

1. Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:

a) wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt und dadurch den Auftragnehmer
außerstande setzt, die Leistung auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),

b) wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerät.

2. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber ohne Erfolg eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt hat, dass
er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde.

3. Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Außerdem hat der
Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB; etwaige weitergehende
Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt.

§ 10
Haftung der Vertragsparteien

1. Die Vertragsparteien haften einander für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden ihrer
gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten bedienen
(§§ 276, 278 BGB).

2. (1)  Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, für den auf Grund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen beide Vertragsparteien haften, so gelten für den Ausgleich
zwischen den Vertragsparteien die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist. Soweit der Schaden des Dritten nur die Folge einer Maßnahme ist, die
der Auftraggeber in dieser Form angeordnet hat, trägt er den Schaden allein, wenn ihn der
Auftragnehmer auf die mit der angeordneten Ausführung verbundene Gefahr nach § 4 Nr. 3
hingewiesen hat.

(2)  Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch Versicherung seiner
gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder innerhalb der von der Versicherungsaufsichtsbehörde
genehmigten Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche
Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb
zugelassenen Versicherer hätte decken können.

3. Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu Schadenersatz verpflichtet
wegen unbefugten Betretens oder Beschädigung angrenzender Grundstücke, wegen Entnahme oder
Auflagerung von Boden oder anderen Gegenständen außerhalb der vom Auftraggeber dazu
angewiesenen Flächen oder wegen der Folgen eigenmächtiger Versperrung von Wegen oder
Wasserläufen, so trägt er im Verhältnis zum Auftraggeber den Schaden allein.

4. Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis der Vertragsparteien
zueinander der Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschützte Verfahren oder die Verwendung
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geschützter Gegenstände angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben
und auf das Schutzrecht hingewiesen hat.

5. Ist eine Vertragspartei gegenüber der anderen nach den Nummern 2, 3 oder 4 von der
Ausgleichspflicht befreit, so gilt diese Befreiung auch zugunsten ihrer gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen, wenn sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.

6. Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten für einen Schaden in Anspruch genommen wird, den
nach den Nummern 2, 3 oder 4 die andere Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass ihre
Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit gegenüber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch des
Dritten nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur
Äußerung gegeben zu haben.

§ 11
Vertragsstrafe

1. Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 BGB.

2. Ist die Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht in der vorgesehenen
Frist erfüllt, so wird sie fällig, wenn der Auftragnehmer in Verzug gerät.

3. Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; ist sie nach Wochen
bemessen, so wird jeder Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche gerechnet.

4. Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er
dies bei der Abnahme vorbehalten hat.

§ 12
Abnahme

1. Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung — gegebenenfalls auch vor Ablauf der
vereinbarten Ausführungsfrist — die Abnahme der Leistung, so hat sie der Auftraggeber binnen 12
Werktagen durchzuführen; eine andere Frist kann vereinbart werden.

2. Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen.

3. Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden.

4. (1)  Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. Jede Partei
kann auf ihre Kosten einen Sachverständigen zuziehen. Der Befund ist in gemeinsamer Verhandlung
schriftlich niederzulegen. In die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte wegen bekannter Mängel und
wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, ebenso etwaige Einwendungen des Auftragnehmers. Jede
Partei erhält eine Ausfertigung.

(2)  Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit des Auftragnehmers stattfinden, wenn der Termin
vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist dazu eingeladen hatte. Das Ergebnis der
Abnahme ist dem Auftragnehmer alsbald mitzuteilen.

5. (1)  Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12
Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung.

(2)  Hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der Leistung in Benutzung genommen, so gilt
die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts
anderes vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung der
Arbeiten gilt nicht als Abnahme.

(3)  Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auftraggeber
spätestens zu den in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen.

6. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit er sie nicht schon nach § 7
trägt.
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§ 13
Gewährleistung

1. Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme die
vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik entspricht und
nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach
dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern.

2. Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als zugesichert, soweit nicht
Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen sind. Dies gilt auch für Proben,
die erst nach Vertragsabschluss als solche anerkannt sind.

3. Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anordnungen des
Auftraggebers, auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile oder die
Beschaffenheit der Vorleistung eines anderen Unternehmers, so ist der Auftragnehmer von der
Gewährleistung für diese Mängel frei, außer wenn er die ihm nach § 4 Nr. 3 obliegende Mitteilung
über die zu befürchtenden Mängel unterlassen hat.

4. (1)  Ist für die Gewährleistung keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt sie für
Bauwerke und für Holzerkrankungen 2 Jahre, für Arbeiten an einem Grundstück und für die vom
Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen ein Jahr.

(2)  Bei maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen oder Teilen davon, bei denen
die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, beträgt die Verjährungsfrist für die
Gewährleistungsansprüche abweichend von Absatz 1 ein Jahr, wenn der Auftraggeber sich dafür
entschieden hat, dem Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu
übertragen.

(3)  Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur für in sich abgeschlossene Teile
der Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Nr. 2).

5. (1)  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervortretenden
Mängel, die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn
es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung der
gerügten Mängel verjährt mit Ablauf der Regelfristen der Nummer 4, gerechnet vom Zugang des
schriftlichen Verlangens an, jedoch nicht vor Ablauf der vereinbarten Frist. Nach Abnahme der
Mängelbeseitigungsleistung beginnen für diese Leistung die Regelfristen der Nummer 4, wenn nichts
anderes vereinbart ist.

(2)  Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer vom Auftraggeber
gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mängel auf Kosten des
Auftragnehmers beseitigen lassen.

6. Ist die Beseitigung des Mangels unmöglich oder würde sie einen unverhältnismäßig hohen
Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer verweigert, so kann der Auftraggeber
Minderung der Vergütung verlangen (§ 634 Abs. 4, § 472 BGB). Der Auftraggeber kann
ausnahmsweise auch dann Minderung der Vergütung verlangen, wenn die Beseitigung des Mangels
für ihn unzumutbar ist.

7. (1)  Ist ein wesentlicher Mangel, der die Gebrauchsfähigkeit erheblich beeinträchtigt, auf ein
Verschulden des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen zurückzuführen, so ist der
Auftragnehmer außerdem verpflichtet, dem Auftraggeber den Schaden an der baulichen Anlage zu
ersetzen, zu deren Herstellung, Instandhaltung oder Änderung die Leistung dient.

(2)  Den darüber hinausgehenden Schaden hat er nur dann zu ersetzen,

a) wenn der Mangel auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht,

b) wenn der Mangel auf einem Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik beruht,

c) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich zugesicherten Eigenschaft besteht oder

d) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht
gedeckt hat oder innerhalb der von der Versicherungsaufsichtsbehörde genehmigten Allgemeinen
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Versicherungsbedingungen zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhältnisse
abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb
zugelassenen Versicherer hätte decken können.

(3)  Abweichend von Nummer 4 gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, soweit sich der
Auftragnehmer nach Absatz 2 durch Versicherung geschützt hat oder hätte schützen können oder
soweit ein besonderer Versicherungsschutz vereinbart ist.

(4)  Eine Einschränkung oder Erweiterung der Haftung kann in begründeten Sonderfällen vereinbart
werden.

§ 14
Abrechnung

1. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen
übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den
Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und
Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind
beizufügen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu
machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen.

2. Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind dem Fortgang der Leistung
entsprechend möglichst gemeinsam vorzunehmen. Die Abrechnungsbestimmungen in den
Technischen Vertragsbedingungen und den anderen Vertragsunterlagen sind zu beachten. Für
Leistungen, die bei Weiterführung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der Auftragnehmer
rechtzeitig gemeinsame Feststellungen zu beantragen.

3. Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen Ausführungsfrist von höchstens
3 Monaten spätestens 12 Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden, wenn nichts anderes
vereinbart ist; diese Frist wird um je 6 Werktage für je weitere 3 Monate Ausführungsfrist verlängert.

4. Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber dafür
eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des
Auftragnehmers aufstellen.

§ 15
Stundenlohnarbeiten

1. (1)  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarungen abgerechnet.

(2)  Soweit für die Vergütung keine Vereinbarungen getroffen worden sind, gilt die ortsübliche
Vergütung. Ist diese nicht zu ermitteln, so werden die Aufwendungen des Auftragnehmers für Lohn-
und Gehaltskosten der Baustelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, Stoffkosten der
Baustelle, Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle,
Fracht-, Fuhr- und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher
Betriebsführung entstehen, mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn
(einschließlich allgemeinem Unternehmerwagnis) zuzüglich Umsatzsteuer vergütet.

2. Verlangt der Auftraggeber, dass die Stundenlohnarbeiten durch einen Polier oder eine andere
Aufsichtsperson beaufsichtigt werden, oder ist die Aufsicht nach den einschlägigen
Unfallverhütungsvorschriften notwendig, so gilt Nummer 1 entsprechend.

3. Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen. Über die
geleisteten Arbeitsstunden und den dabei erforderlichen, besonders zu vergütenden Aufwand für den
Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen
Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten sind, wenn nichts
anderes vereinbart ist, je nach der Verkehrssitte werktäglich oder wöchentlich Listen
(Stundenlohnzettel) einzureichen. Der Auftraggeber hat die von ihm bescheinigten Stundenlohnzettel
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 6 Werktagen nach Zugang, zurückzugeben. Dabei
kann er Einwendungen auf den Stundenlohnzetteln oder gesondert schriftlich erheben. Nicht
fristgemäß zurückgegebene Stundenlohnzettel gelten als anerkannt.
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4. Stundenlohnrechnungen sind alsbald nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten, längstens jedoch
in Abständen von 4 Wochen, einzureichen. Für die Zahlung gilt § 16.

5. Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, über den Umfang der Stundenlohnleistungen
aber mangels rechtzeitiger Vorlage der Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auftraggeber
verlangen, dass für die nachweisbar ausgeführten Leistungen eine Vergütung vereinbart wird, die
nach Maßgabe von Nummer 1 Abs. 2 für einen wirtschaftlich vertretbaren Aufwand an Arbeitszeit und
Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen
Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten ermittelt wird.

§ 16
Zahlung

1. (1)  Abschlagszahlungen sind auf Antrag in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen
vertragsgemäßen Leistungen einschließlich des ausgewiesenen, darauf entfallenden
Umsatzsteuerbetrags in möglichst kurzen Zeitabständen zu gewähren. Die Leistungen sind durch eine
prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen
ermöglichen muss. Als Leistungen gelten hierbei auch die für die geforderte Leistung eigens
angefertigten und bereitgestellten Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und
Bauteile, wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl das Eigentum an ihnen übertragen ist oder
entsprechende Sicherheit gegeben wird.

(2)  Gegenforderungen können einbehalten werden. Andere Einbehalte sind nur in den im Vertrag
und in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen zulässig.

(3)  Abschlagszahlungen sind binnen 18 Werktagen nach Zugang der Aufstellung zu leisten.

(4)  Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung und Gewährleistung des
Auftragnehmers; sie gelten nicht als Abnahme von Teilen der Leistung.

2. (1)  Vorauszahlungen können auch nach Vertragsabschluss vereinbart werden; hierfür ist auf
Verlangen des Auftraggebers ausreichende Sicherheit zu leisten. Diese Vorauszahlungen sind, sofern
nichts anderes vereinbart wird, mit 1 v. H. über dem Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität der
Europäischen Zentralbank zu verzinsen.

(2)  Vorauszahlungen sind auf die nächstfälligen Zahlungen anzurechnen, soweit damit Leistungen
abzugelten sind, für welche die Vorauszahlungen gewährt worden sind.

3. (1)  Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prüfung und Feststellung der vom Auftragnehmer
vorgelegten Schlussrechnung zu leisten, spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Zugang. Die
Prüfung der Schlussrechnung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. Verzögert sie sich, so ist das
unbestrittene Guthaben als Abschlagszahlung sofort zu zahlen.

(2)  Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schließt Nachforderungen aus, wenn der
Auftragnehmer über die Schlusszahlung schriftlich unterrichtet und auf die Ausschlusswirkung
hingewiesen wurde.

(3)  Einer Schlusszahlung steht es gleich, wenn der Auftraggeber unter Hinweis auf geleistete
Zahlungen weitere Zahlungen endgültig und schriftlich ablehnt.

(4)  Auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen werden ausgeschlossen, wenn sie nicht
nochmals vorbehalten werden.

(5)  Ein Vorbehalt ist innerhalb von 24 Werktagen nach Zugang der Mitteilung nach den Absätzen 2
und 3 über die Schlusszahlung zu erklären. Er wird hinfällig, wenn nicht innerhalb von weiteren 24
Werktagen eine prüfbare Rechnung über die vorbehaltenen Forderungen eingereicht oder, wenn das
nicht möglich ist, der Vorbehalt eingehend begründet wird.

(6)  Die Ausschlussfristen gelten nicht für ein Verlangen nach Richtigstellung der Schlussrechnung
und -zahlung wegen Aufmaß-, Rechen- und Übertragungsfehlern.

4. In sich abgeschlossene Teile der Leistung können nach Teilabnahme ohne Rücksicht auf die
Vollendung der übrigen Leistungen endgültig festgestellt und bezahlt werden.
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5. (1)  Alle Zahlungen sind aufs äußerste zu beschleunigen.

(2)  Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind unzulässig.

(3)  Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine angemessene
Nachfrist setzen. Zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht, so hat der Auftragnehmer vom Ende der
Nachfrist an Anspruch auf Zinsen in Höhe von 5 v. H. über dem Zinssatz der
Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank, wenn er nicht einen höheren
Verzugsschaden nachweist. Außerdem darf er die Arbeiten bis zur Zahlung einstellen.

6. Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus den Nummern 1 bis 5
Zahlungen an Gläubiger des Auftragnehmers zu leisten, soweit sie an der Ausführung der
vertraglichen Leistung des Auftragnehmers aufgrund eines mit diesem abgeschlossenen Dienst- oder
Werkvertrags beteiligt sind und der Auftragnehmer in Zahlungsverzug gekommen ist. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb einer von diesem
gesetzten Frist darüber zu erklären, ob und inwieweit er die Forderungen seiner Gläubiger anerkennt;
wird diese Erklärung nicht rechtzeitig abgegeben, so gelten die Forderungen als anerkannt und der
Zahlungsverzug als bestätigt.

§ 17
Sicherheitsleistung

1. (1)  Wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232 bis 240 BGB, soweit sich aus den
nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.

(2)  Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die Gewährleistung
sicherzustellen.

2. Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Einbehalt oder Hinterlegung
von Geld oder durch Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden, sofern
das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer

– in der Europäischen Gemeinschaft oder

– in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder

– in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Übereinkommens über das öffentliche
Beschaffungswesen

zugelassen ist.

3. Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit; er kann eine
Sicherheit durch eine andere ersetzen.

4. Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den Bürgen
als tauglich anerkannt hat. Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich unter Verzicht auf die Einrede der
Vorausklage abzugeben (§ 771 BGB); sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und muss nach
Vorschrift des Auftraggebers ausgestellt sein.

5. Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet, so hat der Auftragnehmer den Betrag bei
einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein Sperrkonto einzuzahlen, über das beide Parteien nur
gemeinsam verfügen können. Etwaige Zinsen stehen dem Auftragnehmer zu.

6. (1)  Soll der Auftraggeber vereinbarungsgemäß die Sicherheit in Teilbeträgen von seinen
Zahlungen einbehalten, so darf er jeweils die Zahlung um höchstens 10 v. H. kürzen, bis die
vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Den jeweils einbehaltenen Betrag hat er dem
Auftragnehmer mitzuteilen und binnen 18 Werktagen nach dieser Mitteilung auf ein Sperrkonto bei
dem vereinbarten Geldinstitut einzuzahlen. Gleichzeitig muss er veranlassen, dass dieses Geldinstitut
den Auftragnehmer von der Einzahlung des Sicherheitsbetrags benachrichtigt. Nummer 5 gilt
entsprechend.

(2)  Bei kleineren oder kurzfristigen Aufträgen ist es zulässig, dass der Auftraggeber den
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einbehaltenen Sicherheitsbetrag erst bei der Schlusszahlung auf ein Sperrkonto einzahlt.

(3)  Zahlt der Auftraggeber den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, so kann ihm der
Auftragnehmer hierfür eine angemessene Nachfrist setzen. Lässt der Auftraggeber auch diese
verstreichen, so kann der Auftragnehmer die sofortige Auszahlung des einbehaltenen Betrags
verlangen und braucht dann keine Sicherheit mehr zu leisten.

(4)  Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, den als Sicherheit einbehaltenen Betrag auf eigenes
Verwahrgeldkonto zu nehmen; der Betrag wird nicht verzinst.

7. Der Auftragnehmer hat die Sicherheit binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss zu leisten,
wenn nichts anderes vereinbart ist. Soweit er diese Verpflichtung nicht erfüllt hat, ist der Auftraggeber
berechtigt, vom Guthaben des Auftragnehmers einen Betrag in Höhe der vereinbarten Sicherheit
einzubehalten. Im Übrigen gelten die Nummern 5 und 6 außer Abs. 1 Satz 1 entsprechend.

8. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit zum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens
nach Ablauf der Verjährungsfrist für die Gewährleistung, zurückzugeben. Soweit jedoch zu dieser Zeit
seine Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.

§ 18
Streitigkeiten

1. Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung
vor, richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag nach dem Sitz der für die
Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle, wenn nichts anderes vereinbart ist. Sie ist
dem Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.

2. Entstehen bei Verträgen mit Behörden Meinungsverschiedenheiten, so soll der Auftragnehmer
zunächst die der auftraggebenden Stelle unmittelbar vorgesetzte Stelle anrufen. Diese soll dem
Auftragnehmer Gelegenheit zur mündlichen Aussprache geben und ihn möglichst innerhalb von 2
Monaten nach der Anrufung schriftlich bescheiden und dabei auf die Rechtsfolgen des Satzes 3
hinweisen. Die Entscheidung gilt als anerkannt, wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb von 2
Monaten nach Eingang des Bescheides schriftlich Einspruch beim Auftraggeber erhebt und dieser ihn
auf die Ausschlussfrist hingewiesen hat.

3. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Eigenschaft von Stoffen und Bauteilen, für die
allgemeingültige Prüfungsverfahren bestehen, und über die Zulässigkeit oder Zuverlässigkeit der bei
der Prüfung verwendeten Maschinen oder angewendeten Prüfungsverfahren kann jede Vertragspartei
nach vorheriger Benachrichtigung der anderen Vertragspartei die materialtechnische Untersuchung
durch eine staatliche oder staatlich anerkannte Materialprüfungsstelle vornehmen lassen; deren
Feststellungen sind verbindlich. Die Kosten trägt der unterliegende Teil.

4. Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.
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